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HANS-DIETRICH KAHL

DIE ANGLIEDERUNG BURGUNDS
AN DAS MITTELALTERLICHE IMPERIUM

Zum ge;chichtlichen Hintergrund des Schatzfundes von Corcelles-pres-Payerne *

UBERSICHT
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Burgund: Land und Leute, Kinig und Herren

Als der Schatz, der in diesem Bande publiziert werden soll, in den Boden gelangte,
gehorte das Fundgebiet zu einem jener Machtgebilde, die im Lauf der Geschichte
«Burgund» genannnt wurden. Sie alle haben so viel gemein, daB sie jeweils ein be-

* Der Beitrag gibt einen vorliufigen Auszug aus umfangreicheren Untersuchungen iiber die
«burgundische Frage» im 11.Jahrhundert, die ich weiterzufithren hoffe. Verbindlichster Dank ge-
biihrt der Schweizerischen Numismatischen Gesellschaft fir die groBziigig eingeraumte Gelegenheit,
mich schon im vorliegenden Rahmen verhiltnismiBig ausfiihrlich zu auBern, und den Mitarbeitern
an diesem Sammelbande, den Herren Dr. Erich B. Cabn, Basel, Me Colin Martin, Lausanne, und Dr.
Leo Mildenberg, Ziirich, fiir freundlich-fordernde Anteilnahme, mit der sie meine Studien zum Teil
lange begleitet haben. Herr cand. phil. Dierk Walther, GieBen, hat nach meinen Angaben die bei-
gegebene Kartenskizze entworfen, die hoffentlich auch ohne die nur schwer durchfithrbare Kenn-
zeichnung von Bodenrelief und Gelindebeschaffenheit ihre Dienste tun wird; Herr cand. phil. Tho-
mas Martin, GieBlen, hat die Korrekturen mitgelesen. Beide seien auch an dieser Stelle in meinen
Dank eingeschlossen.

Titel, die im Anmerkungsapparat abgekiirzt zitiert werden, sind im angebingten Quellen- und
Literaturverzeichnis (S. 103—105) aufgeschlisselt.
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stimmtes geographisches Kerngebiet beriihren, das in der Ubergangszeit von der
Antike zum Mittelalter Herrschafts- und zum Teil auch Siedlungsgebiet germanisch-
sprachiger Burgunder war: den franzosisch-schweizerischen Jura samt seinen Ausliu-
fern. Damit jedoch ist ihre Gemeinsamkeit im wesentlichen erschopft. Sie miissen
genau unterschieden werden.

Im vorliegenden Zusammenhang sind drei dieser Gebilde zu beriihren. Ein Kdnzg-
reich, das im 9. und ro. Jahrhundert unter der sogenannten Rudolfingischen Linie des
Welfenhauses aus Zerfallsprodukten des karolingischen Imperiums entstand, steht im
Mittelpunkt, und zwar fiir die Jahre, in denen es nach Erloschen der bisherigen
Dynastie mit Rudolf III. (993—-1032), dem gliicklosen Sohne Konrads des «Friedfer-
tigen» (937-993), an das salische Kaiserhaus iiberging, damals reprisentiert durch
Konrad II. (1024—1039) und seinen designierten Thronfolger, nachmals Heinrich III.
(1039—-1056). Diesem Konigreich allein soll hier der Name Burgund vorbehalten
bleiben. Innerhalb seiner Grenzen, im Nordwestteil um den Mittelpunkt Besancon,
entstand verhiltnismaBig frith ein Sonderterritorium von stark entwickelter Eigen-
standigkeit, die nachmals sogenannte Freigrafschaft Burgund. Sie ist heute besser als
Franche-Comté bekannt und soll groBerer Klarheit halber diesen Namen auch hier
schon erhalten, obwohl er fiir die zu behandelnde Zeit anachronistisch ist. AuBBerhalb
des Konigreichs, als Lehnsfiirstentum der Krone Frankreich, war unmittelbarer Grenz-
nachbar auch fiir diese nachmalige Freigrafschaft ein Herzogtum Burgund um Dijon,
das besonders oft mit den beiden vorgenannten Gebilden vermengt wird, obwohl es
den groBeren Teil des Mittelalters hindurch vollig andere Wege ging. Es sei hier mit
dem franzosischen Namen bezeichnet, der sich dort bis heute am stirksten unmittelbar
lebendig erhalten hat: Bourgogne *.

Das Koénigreich der burgundischen Welfen in den Grenzen, die es spitestens in den
94o0er Jahren gewonnen hatte, war alles andere als ein geographisch geschlossenes
Gebilde mit «natiirlichen» Grenzen, vielmehr eines jener Ergebnisse von Wechsel-
fallen rein historischer Art, die aller einseitig geopolitischen Geschichtsbetrachtung
Hohn sprechen. Es reichte von den Siidvogesen, vom elsissischen Sundgau, und vom
Rheinknie bei Basel bis zum Rhonedelta und also zum Mittelmeer, von den Aus-
laufern der Cevennen zu den Seealpen und ins Gebiet von Aare und Reul}, wo es den
Westteil des nachmaligen Berner Oberlandes einschlofl und vielleicht bei Luzern
den Vierwaldstittersee beriihrte; es deckte mithin, in meist jiingeren, doch geliufige-
ren Landschaftsbezeichnungen ausgedriickt, vom heutigen Frankreich ungefihr den
Siidrand des Oberelsall und die Franche-Comté, ferner Savoyen, das Lyonnais, die
Dauphiné und das sogenannte Vivarais im Ostteil der Languedoc, schlieBlich die
Provence. Hinzu kamen die Welschschweiz samt den Westteilen der deutschsprachi-

1 Allgemeine Uberblicke bieten besonders die im Literaturverzeichnis genannten Werke von
Grieser und Baethgen. Noch immer unersetzliches Standardwerk fiir das Konigreich: Poxpardin. Zur
umstrittenen Frage nach Zeitpunkt und Art der Vereinigung vorher getrennter Teilgebiete jetzt
H.E. Mayer, DA 17 (1961) 512—517 sowie VuF X (1965) 66-69, im iibrigen unten S. 102 Anm. 32
Ende.
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gen Zentralschweiz und das heute italienische Aostatal. Ob der Flicheninhalt die
100 0oco km? erreicht hat, ist nicht zu entscheiden, weil die Quellen nicht ausreichen,
den Grenzverlauf uiberall exakt zu bestimmen.

Aus gleichem Grunde fehlen Unterlagen fiir eine auch nur einigermallen zutref-
fende Schitzung der Bevolkerungszahl. Hat sie die Millionengrenze iiberhaupt be-
rithrt? AuBer Zweifel steht nur, dafl die Bewohner iiber das geographisch so ungleiche
Land ebenso ungleichmiBig verteilt waren: stirker in den relativ alten Kulturland-
schaften, vor allem um die untere Rhone, vom Lyonnais nach Siiden hin, sehr viel
spirlicher in den beteiligten Alpenpartien oder in den nur schwer passierbaren Wald-
gebieten des Jura, die zur hier in Betracht kommenden Zeit die entscheidenden
Rodungs- und Siedlungsbewegungen noch vor sich hatten. Fest steht weiter, daf der
iiberwiegende Teil der Bewohner aus romanischsprachigen Gruppen bestand, noch
ohne engeren inneren Zusammenhang untereinander, insbesondere durchweg noch
weit davon entfernt, «Franzosen» auch nur zu werden, — nicht nur, weil es unter
ihnen noch an einem auf Paris bezogenen Nationalgefiihl fehlte, sondern auch, weil
sie sprachlich zu erheblichen Teilen anderen Gruppen des gesamtromanischen Sprach-
bereichs enger verwandt waren als dem Altfranzosischen der Ile-de-France 2. Nur eine
Minderheit im Nordosten des Genfer Sees sprach Mundarten germanischen Ut-
sprungs, ohne daf3 dabei einfach an die heutigen Sprachgrenzen gedacht werden
kann ®. Ob diese Mundarten durchweg schon alemannisch waren oder etwa auch noch
altburgundische Restgruppen einschlossen, ist schwer zu entscheiden. Doch auch
soziologisch war diese Bevoikerung erheblich differenziert: Handel- und Gewerbe-
treibende alter Stidte wie Arles, Marseille, Vienne und Lyon mit unmittelbar in die
Romerzeit zurtickreichender Tradition auf der einen Seite, Bergbauern und -hirten
einer noch wenig gehobenen Wirtschafts- und Lebensweise auf der anderen verkot-
pern die Extreme, zwischen denen nicht zuletzt die verschiedenen Erscheinungsformen
geistlichen und weltlichen, stadtsissigen und lindlichen Adels einer noch mehr vor-
ritterlichen Stufe hervorzuheben sind. Zu der Annahme, soziale Trennungslinien
dieser und dhnlicher Art konnten an irgendeiner Stelle mit solchen der Sprache zu-
sammengefallen sein, besteht keinerlei Grund, allenfalls werden unter den Bewoh-
nern ausgesprochener Stadte geschlossene Gruppen germanischer Mundart wohl ge-
fehlt haben.

So war dieses Staatsgebilde schon von seinen Menschen her voller Gegensitze,
meist wohl noch nicht zu bewuB3ter Spannung gesteigert, aber doch einheitshemmend.
Sie erkliren nicht, warum diesem Konigreich keine lange geschichtliche Dauer be-
schieden war (denn die Schweiz ist trotz solcher Gegensiitze und iiber sie hinweg zu
fester historischer und staatlicher Einheit zusammengewachsen), aber sie lassen dies
leichter verstehen.

2 W.v. Wartburg, Die Entstehung der romanischen Volker 2 (Tiibingen 1951), bes. 177 f. mit
Karte 6; die dort sehr summarischen Angaben wiren im einzelnen erheblich zu differenzieren.
3 Biittner, Zschr. f. Mundartforsch. 28,
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Die Hauptbedeutung des welfischen Konigreichs, so ist immer wieder zu lesen,
habe in seiner verkehrsgeographischen Situation gelegen. Dabei sollte allerdings
nicht von dem Reich als solchem gesprochen werden, sondern von den in ihm zu-
sammengefal3ten Landschaften, was wohl zu unterscheiden ist, denn das Reich selbst
war denkbar weit davon entfernt, sie alle wirklich zu beherrschen. Ihre Verkehrs-
bedeutung jedenfalls war es, die dieser Staatsschopfung ebensowohl Entwicklungs-
chancen darbot wie todliche Gefahren, je nachdem, ob sie sich selbst zur Herrin ihrer
Méoglichkeiten zu machen verstand oder aber zum machtpolitischen Vakuum absank,
das stirkere Nachbarn anziehen muflte. DaBl von diesen beiden Moglichkeiten, durch
die Rudolfinger selbst verschuldet oder nicht, die zweite eintrat, das gehort offenbar
zu den Voraussetzungen, obne die der Schatz von Corcelles nie an dieser Stelle in den
Boden gelangt, ja wohl nie in dieser Zusammensetzung vereint worden wire. Dabei
ist wichtig, daf3 die Gegensitzlichkeit, die fiir dieses Reich schon von den Menschen
her sichtbar wird, mindestens so stark auch an den naturrizumlichen Voraussetzungen
zutage tritt, an die jede Verkehrsentfaltung damals stirker als heute gebunden war.
Die Lebenslinien, die sie bedingten, divergieren ihrerseits, laufen anders nordlich als
siidlich des Genfer Sees; er allerdings mit seiner weiteren Umgebung bot Moglich-
keiten, so etwas wie eine Drehscheibe zu werden, die diese auseinanderstrebenden
Linien miteinander verband. Es diirfte mehr als Zufall sein, daf3 das burgundisch-
welfische Konigtum eben hier sein Kernland aufbaute und in dessen Kontrolle, soviel
erkennbar, die wichtigste machtpolitische Aufgabe sah.

Siidlich des Sees ist die entscheidende Lebensader die Rhone, ein Hauptwasserweg
seit unvordenklicher Zeit, in erster Linie nach Siiden hin ausgerichtet, dem Miin-
dungsgebiet, dem Mittelmeer entgegen % Dies gilt um so mehr, als die Schiffbarkeit,
die schon bei St-Maurice d’Agaune einmal einsetzt, jenseits des Sees, bei den Jura-
durchbriichen zwischen Genf und Lyon, auf lingere Strecken unterbrochen war, so
daB der FluB} iiber diesen Einschnitt hinaus nach Norden hin unmittelbar verbindende
Kraft nicht mehr besal, bis wasserbautechnische Malnahmen der Jahre 1826-1948
diesen Zustand allmihlich beseitigen konnten. In ilterer Zeit hat fiir die Binnen-
schiffahrt von Lyon nach Norden die wasserreichere Sadne zweifellos erheblich mehr
Bedeutung besessen, wichtig durch Verbindungen, die sie vom Mittelmeer zur Cham-
pagne vermitteln konnte. Sie aber beriihrte das Konigreich nur streckenweise als
GrenzfluBB. Wichtiger fiir die benachbarte Bourgogne, zeigt diese Fortsetzung ver-
stirkt, wie die Hauptlebensader des sogenannten «Niederburgund» ® an «Hochbut-
gund» gleichsam vorbeistrich, statt beide enger zu verbinden. Die ZubringerstraBen
zum unteren Rhonelauf, Nebentilern folgend, die ausschlieBlich in allgemein ost-
westlicher oder west-Ostlicher Richtung verlaufen, unterstreichen diese Eigenstindig-
keit der siidlichen Reichsteile: sie fithrten im 11. Jahrhundert durchweg nach Reichs-

4 Zum folgenden bes. die Artikel Rbodanus und Arar in Pauly-Wissowas Realenzyklopadne der
klassischen Altertumswissenschaft,
5 Uber diesen eingebiirgerten, doch unhistorischen Begriff: L. Boebm 7 f. mit Anm. 20.
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italien oder nach Frankreich hiniiber, ausgenommen einzig die alte Romerstrafle von
Lyon nach Genf. Hervorzuheben sind neben der Kiistenstralle die PaBverbindungen
der Durance- und der Isére-Arc-Linie iiber Mont Genévre oder Mont Cenis hiniiber
nach Turin, die gleichfalls schon romischer Stralenbau aufgeschlossen hatte °. Sie
werden uns als Achsen wichtiger regionaler Herrschaftsbildungen wieder begegnen.
Auch «Hochburgund» hatte seine Hauptwasserader; bezeichnenderweise strebte sie
jedoch in entgegengesetzter Richtung, nach Nordosten, nach Deutschland hin, denn
sie lag von Lyon und selbst Genf oder Lausanne aus jenseits der Wasserscheide zwi-
schen Mittelmeer und Nordsee, die der Hauptzug des waadtlandischen Jura dort
bildet. Es ist das System, das, mit der Orbe beginnend, durch Neuenburger und Bieler
See zur unteren Aare hiniiberleitet, um nach Aufnahme von Reu3 und Limmat
schlieBlich etwa halbwegs zwischen Konstanz und Basel Anschlufl an die Wasser-
strale des Oberrheins herzustellen und zu den Landwegen, die weiter zur Donau
fihrten, mit ihren Fernverbindungen bis nach Byzanz und RubBland hin. Allerdings
diirfee dieses Orbe-Aare-System, fiir das hier selbstverstindlich die Zustinde vor der
Juragewisserkorrektion ab 1867, nicht zuletzt also erheblich hohere Wasserstinde,
vorauszusetzen sind, vor dem 13. Jahrhundert, in dem sich die Genfer Messen entfal-
teten, noch keine stirker befahrene Verkehrsader dargestellt haben, jedenfalls nicht
fiir den Fernverkehr, sehr anders als das Rhone-Sadne-System 7: die Hauptlebensader
«Hochburgunds» war, und das verstirkt den Gegensatz der Teilreiche, ein Landweg,
die alte Romerstralle von Reims, wo die Linien von Flandern und Nordfrankreich her
zusammentrafen, durch Champagne und Bourgogne, iiber Besancon, Pontarlier, Lau-
sanne und St-Maurice, dann iiber den Groflen St. Bernhard, den Hauptpal3 des Zen-
tralalpenmassivs vor ErschlieBung des Gotthardweges, nach Aosta und schlieBlich
weiter nach Mailand und Rom; in der Volkerwanderungszeit hart umkimpft, spiter
von Pipsten und Kaisern bereist wie von Handelsleuten und Wallfahrern: von
Stephan II. und Leo IIL auf ihren Entscheidungsreisen zu karolingischen Verhand-
lungspartnern, von Karl dem GroBlen, Karl dem Kahlen und vielen anderen mehr 8.
Je nachdem, wie man kam, konnte man in Cossonay oder in Lausanne iiber Morges
und Genf die Strale nach Lyon erreichen und damit die Hauptverbindung nach «Nie-
derburgund», die jedoch fiir den Fernverkehr von Italien wie von Frankreich aus
hinter anderen zuriicktrat und von Deutschland aus gleichfalls noch wenig gesucht
worden sein diirfte: eine fiir das Konigreich lebenswichtige Binnenstrale abseits der
bedeutenden Routen. Bei Vevey oder wieder bei Lausanne zweigte von der gleichen
Hauptachse nach Nordosten hin eine zweite Verbindung ab, gleichfalls aus romischer
Zeit und ein Gegenstiick zur Via Claudia (von der Poebene iiber Trient nach

6 Letzte Ubersicht: Der kleine Pauly. Lexikon der Antike, hg. von K. Ziegler - W. Sontheimer,
Bd. I (Stuttgart 1964), Art. Alpes; fiir das Mittelalter das Sammelwerk: Die Alpen in der europii-
schen Geschichte des Mittelalters (VuF X, 1965), hier bes. H. E. Mayer.

7 Moser 11 u. 34.

8 Schulte, bes. 2 tf., 27 £., 42, 55 ff. u. 6.; Biittner, DA 7 (1944) 79-85 m. weiterer Lit.
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Augsburg). Sie ging einigermalen parallel zum geschilderten Orbe-Aare-System,
doch in zeitgemaf3 respektvollem Abstand zu seinen noch statk versumpften Nie-
derungen und Uberschwemmungsgebieten, itber Moudon, Payerne (das «Peterlin-
gen» der Deutschen), Avenches und Murten, weiter entweder iiber die Pierre-Pertuis
urspriinglich nach Augst, spater nach Basel hin cder aber stattdessen (und dies
war fiir das Mittelalter die wichtigere Route geworden) weiter aareabwirts iiber
Solothurn bis zur Landverbindung von Basel nach Ziirich und Chur, wahrend der
Hauensteinweg und andere geldufige Verbindungen unserer Zeit (etwa auch iiber die
noch ungegriindeten Zihringerstidte wie Fribourg und Bern) gleichfalls noch ihrer
Erschliefung harrten. So entstand, von der Nebenroute nach Siidwesten abgesehen,
eine Art Gabelsystem, angelehnt an den Genfer See, doch selbst auf festem Boden.
Dieses Landstrallensystem war es, das im Unterschied zur «Niederburgundischen»
Wasserachse den Lebensnerv « Hochburgunds» bildete. Von hier aus geriet dieser dem
Konigtum néherstehende Reichsteil in freundliche und feindliche Berithrung mit den
entscheidenden Nachbarn. Durch diese Lage wurde er fiir sie wichtig und begehrens-
wert als Verbindungsglied, als Durchzugsgebiet oder auch als Glacis. Es war dieses
Stralensystem, auf dem sich die Hauptkimpfe der 1030er Jahre abspielten, wobei im
Hinblick auf den hier zu publizierenden Fund nicht der Hauptstrang zwischen Italien
und Frankreich im Mittelpunkt des Interesses steht, sondern die Nebenachse, die den
AnschluB} nach Deutschland vermittelte — zunichst in das Herzogtum Schwaben, dem
damals etwa von der Reul3-Aare-Linie an (die Einzelheiten sind unklar) auch die
gesamte nichtburgundische Schweiz angehoérte mit Ziirich, Sankt Gallen, Einsiedeln,
Chur und was hier alles zu nennen wire — nicht zu vergessen zeitweise Basel, auf
dessen Besitzerwechsel in dieser Periode noch zuriickzukommen ist.

Von der inneren Geschichte, die sich iiber solche Gegensitze von Landesnatur,
Sprache und Menschenart hinweg abspielte, erhaschen wir in triiber Uberlieferung ®
kaum die Schemen eines Schattenspiels. Selbst eine dermaBen entscheidende Frage
bleibt weithin unklar wie die, ob und wie weit es den Welfenkonigen gelang, die alte
Grenze zu iiberwinden, die vor 930/940 «Hochburgund» und «Niederburgund», das
engere welfisch-burgundische Konigreich von einem besonderen provenzalischen ge-
schieden hatte. Praktisch jedenfalls war beim Erloschen des Rudolfingerhauses langst
eine andere Binnengrenze wichtiger geworden: diejenige namlich, bis zu der ein
einheimisches Dynastengeschlecht von der Mittelmeerkiiste her seine Machtsphire
nordwirts hatte vorschieben kénnen, das urspriingliche Grafengeschlecht von Arles.

9 Erzihlende Quellen: Poxpardin x—xiii, fiir die deutschen jetzt zu erginzen nach Wattenbach-
Holtzmann; vgl. auch H. E. Mayer, VuF X (1965) 61. Eine Ausgabe der burgundischen Konigsur-
kunden bereitet Th, Schieffer im Rahmen der DD. vor. Urkunden deutscher Kaiserkonige fiir Bur-
gund, soweit hier heranzuziehen, bes. in DD III-V. Das iibrige Urkundenmaterial ist nach wie vot
bedauerlich zerstreut; gewisse Hilfen etwa durch Hidber; Font. Rer. Bern.; Reg. Dauph. Sonstige Uber-
reste (Bauten, Siegel, Miinzen usw.) suchte Stickelberger zusammenzustellen, materialreich, doch
unkritisch, besonders im dringend erneuerungsbediirftigen numismatischen Teil.
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Sein Aufstieg fdllt im wesentlichen in die zweite Hilfte des 1o. Jahrhunderts, die
Periode des genannten Koénigs Konrad °.

Alle Teilstaaten, in die das Reich Karls des Groflen zerfiel, zeigen — nach Dauer
und Intensitit verschieden — eine verfassungsgeschichtliche Gemeinsamkeit: entstan-
den aus Dezentralisation des urspriinglich iibergreifenden Ganzen,setzen sie im Innern
gleichsam die dort eingeleitete Entwicklungstendenz fort, bis auf seiten der Zentral-
gewalt Gegenkrifte stark genug wurden, sie aufzuhalten oder umzubiegen. An dieser
Gemeinsamkeit hat auch das burgundische Konigreich teil, nur daf seine Eigenent-
wicklung abbrach, bevor es entsprechende Gegenkrifte zu entwickeln vermochte. Der
Aufstieg der Grafen von Arles bietet auf seinem Boden wohl die bezeichnendste
Parallele zu Vorgangen, die sich in Frankreich und Deutschland in groerem Rahmen
schon seit der Enkelgeneration Ludwigs des Frommen vollzogen hatten.

Es geht um die Entstehung eigenstindiger Hoheitsgewalten herzoglicher und dhn-
licher Art, die dem Konigtum als rivalisierende Machtfaktoren gegeniibertreten. Hier
wie dort war die vielleicht wichtigste Ursache das Versagen der jeweiligen Zentral-
gewalt vor einer Aufgabe, an deren Bewiltigung sie damals vor allem gemessen
wurde: der Landfriedenswahrung gegen auswirtige Feinde. Im Fall des provenzali-
schen Reichsteils waren dies die Sarazenen, die sich dort von Spanien her seit Endedes
9. Jahrhunderts eingenistet hatten, eine Art stindig wachsende Kolonie mit immer
weiter ausgedehntem EinfluBbereich, die von Raub und sonstiger Drangsalierung der
in Reichweite liegenden Landschaften lebte. Ihr Zentrum war das Fraxinetum dama-
liger Urkundensprache beim heutigen Garde-Freinet in den Kiistengebirgen nérdlich
von St-Tropez. Von dort aus peinigten sie um diese Zeit, als die Rudolfinger nominell
die Herrschaft auch iiber dieses Gebiet iibernahmen (etwa 930/940), alles Land
zwischen Kiiste, Rhone und Alpen, fiir das von Norden kommende Konigtum, das
Autoritat hier erst noch gewinnen mubte, eine schlimme Hypothek. Wirtren, die die
Jahre nach dem Tode Rudolfs II. (937) fiillten, eréffneten willkommene Gelegen-
heit, den EinfluBbereich der iiblen Giste auszuweiten. Sarazenen streiften nun iiber
die Alpenhauptkette hinaus nach Norden, etwa ins Wallis und nach Graubiinden;
selbst St. Gallen wurde von ihnen gepliindert. 973 geriet eine in Europa so weithin
verehrte Personlichkeit wie Abt Maiolus von Cluny auf der Pafroute iiber den
Groflen St. Bernhard in ihre Gefangenschaft und muBte fiir ein ganzes Vermdgen
ausgelost werden. Konig Konrad, dem der Beiname des «Friedfertigen» unter solchen
Gegebenheiten wenig Ruhm bringen kann, zeigte sich unfihig, diese Frage zu losen;
die Lokalgewaltigen blieben auf Selbsthilfe angewiesen.

Bald nach 973 gelangen den Grafen von Arles die entscheidenden Schlige, vor
allem die Zerstérung von Fraxinetum selbst. Graf, oder, wie er sich bald darauf
nennen konnte, Markgraf Wilhelm I. der Provence (+ 994), der sich dabei besonders
hervortat, wurde zum historischen Urbilde jenes Guillaume oder Willehalm, den

10 Zum Flg.: Kiener 120122 sowie 138 u. 144, z.T. in Auseinandersetzung mit Bresslau, Jahrb.
Bd. II, 21—28; vgl. Bittner, VuF XII (1968) 81.
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noch Jahrhunderte spiter altfranzosische und mittelhochdeutsche Ritterepik feiern
sollte. Spatestens unter Konig Rudolf III. hatten seine Nachfolger eine weitgehend
geschlossene Gruppe ehemals eigenstindiger Grafschaften vereint, vom Ausgangs-
punkt Arles her nach Osten bis iiber Nizza hinaus, nach Norden hin rhone- und
duranceaufwiirts bis iiber Avignon und Orange, iiber Sisteron und sogar Gap (heute
Dép. Hautes-Alpes). Sie behandelten dieses Gebiet wie Privatbesitz, eingeschlossen
Bistiimer und Abteien, iiber die sie nach Gutdiinken verfiigten. Altere Konigsrechte
in weltlicher und kirchlicher Hinsicht waren praktisch so gut wie erloschen, nur daf}
die formelle Oberhoheit der Rudolfinger gerade noch anerkannt blieb; de facto hat-
ten die Markgrafen die Geltung eines Fiirstenhauses von europiischem Rang erreicht,
so dal zum Beispiel eine Tochter Wilhelms I., Konstanze, zur Gemahlin des Konigs
von Frankreich erhoben werden konnte: als Gonnerin des Pratendenten Odo wird sie
uns wieder begegnen. Die Markgrafen selbst allerdings, ebenso die von ihnen abhén-
gigen Wiirdentriger geistlichen und weltlichen Standes, waren an den Ereignissen,
durch die Burgund an das salische Kaiserhaus iiberging, dermallen wenig beteiligt,
daB keine einzige Quelle ihre Namen in diesem Zusammenhang nennt. Die formelle
Oberhoheit der neuen Herren als Rechtsnachfolger der alten mul} zwar hergestellt
worden sein: schon 1035 setzt in diesem Bereich die urkundliche Anerkennung der
Konigsherrschaft Kaiser Konrads ein, an der sich die Markgrafen selbst in bemerkens-
werter Weise beteiligen!, und im 12. Jahrhundert war es moglich, auf diese Ober-
hoheit formlich zuriickzukommen, was einen Prizedenzfall voraussetzt'?. In der Zwi-
schenzeit jedoch hatte das Reichsoberhaupt nicht einmal Einfluf} auf die Regelungder
Erbfolge zu nehmen vermocht, die nach Erloschen des Mannesstammes der Mark-
grafen Ende 11. Jahrhunderts fillig geworden war. Im vorliegenden Zusammenhang
konnen sie selbst und ihr Einflulgebiet daher fortan aus dem Spiele bleiben. Det
tatsichliche Wirkungsbereich des burgundischen Konigtums begann, wenn man von
Arles rhoneaufwirts reiste, allenfalls etwa an der Einmiindung der Isére. Auch dann
aber blieb er noch mannigfach abgestuft und durchlochert.

Am stirksten war die konigliche Autoritit im «hochburgundischen» Bereich, also
im ilteren welfischen Konigreich des engeren Burgund, ausgenommen den Nord-
westteil, die spatere Franche-Comté: vor allem in den unmittelbarsten Stammlanden
des Konigshauses vermochte sie sich bis zuletzt einigermallen zu halten, im Wallis
und in der Waadt ™. Dort lagen die wichtigsten Konigspfalzen, etwa Orbe und
Vevey, dort die bedeutenden Konigskloster, die ihnen in vieler Hinsicht nahekamen,
allen voran St-Maurice d’Agaune, aber auch Romainmétier und Payerne, von mannig-
fachem Domanialgut zu schweigen. Nicht zuletzt konnte das Konigtum sich hier auf
die eingesessenen Bischofe stiitzen. Zwei von ihnen, der von Sitten/Sion und sein
Amtsbruder von Lausanne, hat noch Rudolf III.,der letzte der burgundischen Welfen,

12 Bresslan, Jahrb. 11, 113 f.; erginzend unten S. 44, vgl. S. 92 Anm. 46.
Vgl. Fournser, bes. 7.ff. u. 23—26.
13 Poupardin 184—186.
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auch mit weltlichen Herrschaftsfunktionen betraut, nimlich durch Verleihung der
Grafschaftsrechte, also einer Art koniglicher Statthalterschaft, hier im Wallis (999),
dort in der Waadt (1o11). Es war dies ein Verfahren, das dieser Konig auch an ande-
ren wichtigen Stellen seines Reiches angewandt hat: zuerst im Fall des Erzbistums
Tarentaise, zu dessen Suffraganen auch Sitten zihlte, fiir den Bereich seiner unmittel-
baren Diézese (996), spiter (vor 1023) auch zugunsten seines zweiten und letzten
Suffragans, des Bischofs von Aosta, fiir das Aostatal 4, so da} durch die drei geist-
lichen Oberhirten dieser Kirchenprovinz im Verein vor allem die Alpeniiberginge
des GrofBen und Kleinen St.Bernhard gesichert waren, dhnlich wie Lausanne grofe
Partien der nordostlichen Nebenachse nach Deutschland hin decken konnte: unver-
kennbar eine planmiBige Politik 5. Als letzter erhielt 1023 der Erzbischof von
Vienne die Grafschaftsrechte im Viennois, die er allerdings nur fiir die Stadt selbst
unmittelbar in der Hand behielt, im iibrigen, freiwillig oder gezwungenermallen,
bald zwei noch zu nennenden Untergrafen iibertrug. Dies alles zusammengenommen
stellt sich dar als ein konsequentes Verfahren, ein neues verfassungsrechtliches Prinzip,
dessen Einfiihrung — so weitgehend wie moglich — die Regierung des letzten Rudol-
fingers von der seiner Vorginger abhebt; ein Prinzip, das dieser Konig jedenfalls von
seinen deutschen Verwandten aus ottonischem Hause gelernt hat, in deren Reich die
Ubertragung entsprechender Hoheitsrechte an Inhaber von Bischofsstithlen sich
mindestens bis 974 zuriickverfolgen 148t ', Wurzel all der zahlreichen geistlichen
Reichsfirstentiimer, die die politische Landkarte des «Heiligen Romischen Reiches»
noch bis zum Reichsdeputationshauptschlul} von 1803 charakterisieren sollten. In der
Spitphase, die der Bereich des vormals rudolfingischen Burgund so nicht mehr erlebte,
war dieses Prinzip vielfach von nachteiliger Auswirkung auf Geschlossenheit und
Stirke des Reiches. Im Ursprungsstadium ist es bekanntlich aufzufassen als eine Art
NotwehrmafBnahme der Zentralgewalt gegen die zunehmende Selbstindigkeit welt-
licher Vasallen, wie sie sich nicht zuletzt im Eindringen erbrechtlicher Prinzipien in
das Lehnswesen spiegelt: urspriinglich vom Konig in Auftragsverwaltung tibergebene
Amter, iiber die mindestens bei Vakanz jederzeit beliebig neu verfiigt werden konnte,
unterlagen die Lehen nunmehr dem Anspruch auf Nachfolge mindestens der Erben
des bisherigen Inhabers aus direktem Mannesstamm — eine «Feudalisierung» des
Staatsdenkens, die den unmittelbaren Einflull der Zentralgewalt auf die betroffenen
Reichsteile mehr und mehr beschnitt. Bei geistlichen Amtstrigern gab es keine legi-
time, erbberechtigte Nachkommenschaft; damit entfiel die Moglichkeit derartiger
Anspriiche — bei jeder Sedisvakanz konnte der Konig Einfluf} auf die Person des Nach-
folgers nehmen, konnte sorgen, da3 entscheidende Positionen auch im weltlichen
Bereich (wie die Hut jener Pafstralen) auch wirklich verliBlichen Anhingern

14 Ebd. 322. Zusammenfassend zum Problem geistlicher Inhaber von Grafschaftsrechten in Bur-
gund: ebd. 430 ff., vgl. H. Hiiffer, ZSchweizGesch 4 (1924) 265 ff., 334 f.; Chapuis 49 f. u. 130 {f,;
Biittner, DA 7 (1944) 85—88 sowie 104.

15 Vgl. auch H. E. Mayer, VuF X (1965) 74 f.

16 L. Santifaller, Zur Gesch. d. ottonisch-salischen Reichskirchensystems 2 (Wien 1964) 105 ff.
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tibergeben wurden.Es ist nicht verwunderlich, daf} gerade Rudolf III. den Ubergang
zu diesem neuen Prinzip vollzog, er, dessen erste Jahre so tief tiberschattet waren von
vergeblichen Bemiithungen, die unbotmifligen weltlichen Magnaten dem Konigtum
endlich wieder fest unterzuordnen, bis er das Scheitern dieser Politik als unumsto8-
liche Gegebenheit hinnehmen mufte V7.

Dank dieser politischen Neuerung also hatte Rudolf die Kernlande nérdlich des
Genfer Sees, in denen konigsunmittelbarer Besitz, solcher von koniglichen Eigen-
klostern und von zwei grafschaftsbeliehenen Bistiimern sich zu einem einigermalflen
geschlossenen Komplex vereinigten, leidlich fest in der Hand («geschlossen», so weit
das unter damaligen Verhiltnissen iiberhaupt moglich war, denn allenthalben durch-
l6cherten Besitzrechte kleinerer Herren die Ansitze zu weitraumigerer Machtbildung,
ohne daf} fiir die hier in Betracht kommende Zeit allzu Genaues bekannt ist %),
Relativ stark war die Stellung des Konigs aber wohl auch noch in den nach Nord-
osten hin anschliefenden Gebieten der heutigen Schweiz bis zu Rhein, Aare und
ReuBl. Sie wurden damals mehr oder weniger vollstindig als Burgundia minor zu-
sammengefalit, «das jingere Burgund», wie die korrekteste, «Neuburgund», wie die
uns gemiBeste Ubersetzung lautet *, Der Name kennzeichnet diese Landschaften als
erst nachtriaglich mit dem Konigreich der Rudolfinger vereint; jedenfalls ist an die
Expansionspolitik Rudolfs II. gegen Schwaben zu denken, die der ostfrankisch-
deutsche Konig Heinrich I. von Reichs wegen nachtraglich sanktioniert hat — unklar,
wann und unter welchem Rechtstite] 2°. Als Hauptort dieses Gebietes ist zunichst
wohl Basel zu denken; nach dessen Abtretung tritt Solothurn mit seiner alten
Konigspfalz in dieser Funktion hervor 2.,

Auch «Neuburgund» zeigte in rudolfingischer Zeit Konigs- und Kirchengut in
Gemenglage mit Besitzungen kleinerer Herren. Charakteristisch allerdings und ein
beachtliches Zeichen fiir die relative Stirke der Konigsgewalt in diesem Gebiet ist,
daB eine Mittelgewalt zwischen diesen landsissigen Kleindynasten und dem Hert-
scher, vergleichbar der Grafschaft #lteren Typs, sich hier nicht zu entwickeln ver-
mochte; erst recht hat dieser Bereich damals Erscheinungen wie spater die Zah-
ringer noch nicht gekannt. Wohl erscheinen manche der landsissigen Kleindynasten
urkundlich mit Grafentiteln, allerdings meist erst in salischer Zeit*2. Im Einzelfall

17 Poupardin 114 ff.

18 H. Hiffer, ZSchweizGesch 4 (1924), bes. 267 am Beispiel des comitatus Waldensis.

19 Die verbreitete Ubersetzung <Kleinburgund» ist ebenso falsch wie <«Kleinpolen» fiir d:e
Polonia minor, die von der staatsgriindenden Piastendynastie erst nachtraglich erworbenen Gebiete
um Krakau und Sandomir, benannt im Gegensatz zur Polonia maior, dem <ilteren» Stammland um
Posen und Gnesen. Im iibrigen: M. Reymond, La «Burgondia minor»: Mém. de la Soc. etc. 2 (1935)
204—209.

20 Vgl. einstweilen Powupardin 32 f.; Scheiding-Wulkopf 37 f., dazu 33; Mariotte 170; Bittner,
Heinrich I, 53,

21 Basel: unten S. 37 f.; Solothurn: Br. Amiet 1, passim.

22 Ubersicht: Bresslan, Jahrb. 11, 67 f., vgl. Poupardin 276—278; auch Kurt Meyer 5 sowie, in die-
sem Zusammenhang wenig beachtet, HP 76-81. Vgl. unten S, 92.
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kann es sich dabei durchaus um Neuschopfungen oder Neuverleihungen handeln,
die erst nach dem Herrschaftswechsel der 1o30er Jahre zustande gekommen sind.
Eine Kontinuitit zu dlterer Grafschaftsverfassung ist bisher in keinem Fall nach-
gewiesen; bisweilen mag man zweifeln, ob comes dabei als «Graf» im strengen
Sinn zu Ubersetzen ist oder vielmehr als «Untergraf», was beides der Sprachgebrauch
jener Zeit, mehr auf tatsichliche Wahrnehmung von Rechten gerichtet als auf ihre
mehr abstrakte Herleitung, bekanntlich nicht exakt zu unterscheiden vermochte %,
Alle diese Kleindynasten nordlich des Genfer Sees, in «Neuburgund» wie auch in der
Waadyt, sind, beilaufig, an den Ereignissen nach Rudolfs III. Tode in unmittelbarster
Weise beteiligt zu denken, denn unter den Hauptschauplitzen stand ihre Heimat
damals an erster Stelle. Vielleicht wire sogar der letzte Besitzer des Schatzes von
Corcelles in threm Kreise zu suchen. Die Namen aber, die Besitz- und Machtverhilt-
nisse im einzelnen sind fiir diese Zeit fast ausnahmslos verschollen; Riickschliisse aus
spiteren Jahrzehnten bleiben hier fragwiirdiger noch als sonst, eben weil der Ubet-
gang an das salische Haus glatte Erbfolgen in genealogischer Reihe gestort und
neue Krifte ins Land gebracht haben kann 2%, Wohl oder iibel miissen wir davon ab-
sehen, uns niher mit dieser wichtigen Schicht zu befassen. Sie bleibt letztlich ungreif-
bar. — Kirchlich war «Neuburgund» stirker als jeder andere Reichsteil Einfliissen
von Deutschland her ausgesetzt, die zweifellos ihrerseits den Rudolfingern zugute
kamen. Von den reichseigenen Bistiimern Burgunds reichte nimlich nur Lausanne
noch in dieses Grenzgebiet herein; der groBere Teil wurde kirchlich von den Nach-
bardi6zesen Basel und Konstanz erfallt, deren Inhaber dem deutschen Reichsepiskopat
angehorten. Nahe Solothurn lag die Stelle, wo diese drei geistlichen Sprengelgrenzen
zusammentrafen 25, '

Stidlich des Genfer Sees lait die Zone bis zur Isére, an der die Machtsphire der
Markgrafen der Provence fiihlbar zu werden beginnt, sich kennnzeichnen als ein
Gebiet, in dem koniglicher EinfluB} sich wohl merklich verdiinnt, doch keineswegs
schon ganz bedeutungslos ist. Mag er immer unter Konrad dem Friedfertigen, um die
Mitte des 1o. Jahrhunderts, zeitweise noch stirker, vor allem unmittelbarer gewesen
sein als zur Zeit Rudolfs III.: daf} der Konig auch dort noch, sogar relativ spat, Graf-
schaftsrechte in kirchliche Hand zu legen vermochte, bleibt beachtlich und bezeich-
nend zugleich. Durchzudringen freilich vermochten seine Entscheidungen nur in ab-
gelegenen Gebieten wie der Tarentaise und vielleicht zeitweise um Aosta: im Rhone-
gebiet, im begehrenswerten Viennois sehen wir sie noch zu seinen Lebzeiten, anschei-

23 Vgl. fiir viele die Beispiele aus der Bourgogne 887—905 bei Flach IV, 377 Anm. 1; ferner Rob.
Holtzmann, Franzés. Verfassungsgesch. (Miinchen 1910 = Darmstadt 1965) 65 f., 88, 99, dazu 38,
sowie neuerdings J.-Fr.Lemarignier, Le gouvernement royal aux premiers temps capétiens (Paris
1965), bes. 126—128. Beispiele aus deutschen Landschaften lieBen sich zahlreich erginzen. Allgemein
zum Problem: Kabl 635 Anm. 171 am Beispiel des marchio-Titels fiir von Reichs wegen nicht be-
lehnte Markgrafensohne mit weiterer Lit.; vgl. unten S. 46.

24 Unten S. 92,

25 Bittner, Zschr. f. Mundartforsch. 28 (1961) m. Lit.; Hist. Atl. Schweiz, K. 13.
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nend in einwandfreien Rechtsformen, durchkreuzt zugunsten maichtiger weltlicher
Magnaten der Nachbarschaft: zwischen dem 14. September 1029 und dem 22. Okto-
ber 1030 hat Erzbischof Burkhard, angeblich aus Riicksicht auf sein hohes Alter, die
1023 erhaltene Grafschaft bis auf die Stadt Vienne selbst unter nicht niher bekannten
Umstinden weiterverliehen, und zwar in zwei getrennten Partien: den Nordteil an
Humbert, den Herrn der sogenannten Maurienne und Vogt des Domkapitels von
Vienne, seinen Schwager, den Sidteil an Wido (Guigues) III. aus dem Hause der
spater sogenannten Grafen von Albon . Burkhard hat damit den Grund legen helfen
tir das nachmalige Nebeneinander der beiden jiingeren dynastischen Schopfungen,
deren Grenze das alte Viennois entzweischnitt, nimlich von Savoyen und der Dau-
phiné, denn seine Nachfolger auf diesem erzbischoflichen Stuhl vermochten ihre
Rechte gegeniiber den neuen, stirkeren Lehnsleuten allenfalls rudimentir zu wahren.

Von den beiden zunichst Begiinstigten gehort der nordlichere Partner, Humbert,
mit zu den mafgeblichen Akteuren der hier zu behandelnden Ubergangszeit; der
zweite, mehr nach Siiden hin ansissig, trittdabei bezeichnenderweise zuriick: vielleicht
haben die Ereignisse bereits ihn kaum mehr erheblich beriihrt. Sein Geschlecht, um
wenigstens Wichtigstes zu skizzieren, war offenbar seit alters an der mittleren Rhone
begiitert, auch im Viennois, vor allem aber im benachbarten Graisi- oder Grésivaudan,
dem Isere-Gebietoberhalb Grenoble. Zu den Grafenfamilien karolingischer Zeit hatte
es offenbar nicht gehort,doch auch nicht zudenkleinsten Dynasten. Vor allem jedoch
hatte es verstanden, Vorteil zu ziehen aus der Vernichtung bisheriger politischer Ord-
nung in der Sarazenenzeit, Vorteil aus der Ohnmacht des Kénigtums, von sich aus fiir
eine neue Ordnung zu sorgen, ebenso aber daraus, daf} auch das emporsteigende Mark-
grafentum der Provence nicht stark genug war, seinen Einflu} dermaBen weit nach
Norden hin bestimmend werden zu lassen. In diesem Vakuum war es gelungen, zu-
nichst den Bischofssitz von Grenoble in Abhzingigkeit zu bringen, der seit 992 bis zu
der uns beschiftigenden Periode stindig mit Angehérigen dieser Familie besetzt wer-
den konnte, wichtig dadurch, daf} seinen Inhabern im gekennzeichneten Vakuum
praktisch die erloschene Grafengewalt zugefallen war. Damit eréffnete Chancen
wurden von diesem Haus der Wigonen offenbar fleifig genutzt; so mancher bischof-
liche, so mancher einst grifliche Besitz wird damals auf dem Lehnswege den Vitern,
Briidern und Vettern der Bischofe zugeschanzt worden sein. Dasselbe gelang etwa in
den 1020€r Jahren mit dem westlichen Nachbarbistum Valence, allerdings nur vot-
iibergehend, da dort noch die Konkurrenz eines eingesessenen Grafengeschlechtes
bestand #’. Bald darauf erscheint auch der Grafentitel, chronologisch nicht klar fixier-
bar, zunichst ohne Zusatz, spiter nach Albon benannt. Sein Ursprung ist unklar:
Usurpation, Herleitung von der eben erwidhnten «Untergrafschaft» der Erzbischofe im

26 G. Letonnelier, Histoire du Dauphiné (Paris 1946) 21; vgl. auch denselben Autor bei Ferd. Lot -
Rob.Fawtier, Histoire des institutions francaises au moyen age I (Paris 1957) 138, dazu Poupardin
319 u. 431. Anders Fichtenan 159 f. — Zum Flg. auch Bresslan, Jahrb.Bd. II 47—52 u. 487—490; Kurt
Meyer 7 ff.

27 Bresslan, Jahrb. 11, bes. 58; Poupardin 258—260.
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stidlichen Viennois, schlieBlich rechtsférmliche Verleihung durch die Salier sind etwa
die Moglichkeiten, zwischen denen man wihlen mag, ohne dal} sie alle sich gegen-
seitig unbedingt auszuschlieBen brauchten. Jedenfalls war in diesem Bereich, der der
unmittelbareren koniglichen Machtsphire stirker entriickt war, eben das gelungen,
was in «Neuburgund» noch hatte verhiitet werden konnen: die Bildung einer Zwi-
schenmacht, die sich schlieBlich als mittlere Instanz zwischen das Konigtum und den
landsissigen Kleinadel zu schieben wulite. Ahnliches ist auch noch an zwei anderen
Stellen dieses Reiches zu vermerken.

Zunichst: war Wido, als er die Belehnung durch Erzbischof Burkhard erreichte,
Bundesgenosse oder Rivale des Mannes, der die gleiche Stellung im Nordteil des
alten Grafschaftsgebietes von Vienne empfing? Auch hier braucht eins das andere
keineswegs auszuschlieBen.

Humbert, dem spitere Chronisten den Beinamen «Weilhand» (blancis manibus)
geben, ist etwa seit der Jahrtausendwende bezeugt 2%. Er hat einen Grafentitel nach-
weislich schon vor der Belehnung von 1029/30 gefiihrt, und zwar den von Aosta, mit
dem er bereits 1025 erscheint. Vermutlich handelt es sich auch dabei zunichst um ein
Untergrafenverhiltnis, dort zum Bischof, der noch wenige Jahre zuvor selbst im Besitz
der Grafschaftsrechte erscheint und Restedavon noch 1152 bestitigt erhielt. Ob Hum-
bert die Belehnung seinem Verwandten, Bischof Burkhard, dankt oder umgekehrt
die neu errungene Stellung benutzt hat, ihn auf den vakanten Stuhl zu lancieren, ist
wegen chronologischer Unklarheiten tiber den Amtsantritt dieses Prilaten nicht zu
kliren; im Rahmen des damals Geliufigen lige beides. Auch sonst sind Ursprung
und Aufstieg seines Hauses von besonders vielen Hypothesen umwuchert, handelt es
sich doch um das nachmalige K6nigshaus Italiens, in dessen Vorfahrenreihe Humbert
als erster mehr erkennen 14t als die bloBe Existenz. Fiir ihn personlich kommt hinzu,
dal} fiir seine verschiedenen Erwerbungen gleichfalls nicht einmal die relative Chro-
nologie klarzustellen ist; nicht einmal das 148t sich eindeutig scheiden, was er schon
unter Rudolf III. besal}, was er erst unter den Saliern als einer ihrer eifrigsten Partei-
ganger hinzugewann.

Festzuhalten ist, dafl auch Humberts Stammgebiet siidlich der alten Grenze zwi-
schen «Hoch-» und «Niederburgund» zu suchen ist, doch wesentlich niher dem
Genfer See. Als seine personliche Basis erscheint die Maurienne im paBwichtigen Tal
des Arc, jenes linken Nebenflusses der Isére, der zum Mont-Cenis hiniiberleitet; von
dort aus schob der typische «Paflstaat» des nachmaligen Savoyen, wie soeben ange-
deutet, sich noch unter ihm selbst in das heutige Italien hinein vor, ohne aber den
Anschluf} an Rhone und Sadne aus dem Auge zu verlieren. Dem war giinstig, dall um
Belley im fruchtbaren Tal des Furand, der sich im Bereich der Juradur‘chbriiche von

28 Zum Flg. als Fiihrer zu alterer Lit. brauchbar: L. Jusz, Das Haus Savoyen u. der Aufstieg Italiens
(Bonn 1940), hier bes. S. 58 f. sowie S. 6o, Anm. 10; die Angaben im Text nicht alle verldBlich.
Ferner G.Tabacco, La formazione della potenza sabauda come dominazione alpina: VuF X (1965)
235 Anm. 1. Hervorzuheben: F. Cognasso, Umberto Biancamano (Torino 1937). Beachte unten S.31.

25



rechts, von Nordwesten her in die Rhone leitet, eine Seitenlinie unklaren Verwandt-
schaftsgrades sal3, die zu beerben vielleicht noch Humbert selbst (1 1042/51) vergonnt
war. Wie weit dieser Mann schon in rudolfingischer Zeit Grafentitel fiihrte, die spe-
ziell auf Herrschaftsrechte in den beiden letztgenannten Gebieten gegriindet waren,
bleibt besser dahingestellt. Ins Viennois vorzudringen, wurde offenbar nicht nurdurch
eine zusitzliche Eigenbesitzgrundlage auch im dortigen Bereich begiinstigt, sondern
auch dadurch, daB3 ihm anscheinend das Domkapitel des Erzstifts schon vor 1029/30
seine Sondervogteigewalt iibertragen hatte, um nicht dem gleichen Sachwalter ausge-
liefert zu sein, den sich Erzbischof Burkhard in der Person seines Bruders bestellt
hatte. Das schlo die Wahrnehmung gewisser weltlicher Auftragsrechte und Schutz-
funktionen ein, die allerdings nicht unbesehen von deutschrechtlichen Vogteivorstel-
lungen her beurteilt werden diirfen 2.

SchlieBlich ist nicht zu iibersehen, dafl Humbert in niherer Verbindung zur Koni-
gin Irmgard stand, der zweiten Gemahlin Rudolfs III., die den Gemahl um Jahr-
zehnte iiberlebte (1 1057). Es ist nicht ausgeschlossen, daf} diese Beziehung eine ver-
wandtschaftliche Grundlage hatte; allerdings tappen wir hinsichtlich der Familie der .
Konigin womdoglich noch stirker im Dunkeln als iiber diejenige Humberts. Nach
dem Tode Rudolfs hat jedenfalls dieser Graf die Vogtei, den nétigen Rechtsschutz
nach auflen hin, auch fiir die Witwe seines bisherigen Herrn iibernommen. Da sie
neben dem Erzbischof in Vienne residierte und gleichfalls im Viennois iiber ansehn-
lichen Eigenbesitz verfiigte, dazu iiber Giiter, weiter verstreut bis ins Graisivaudan,
ergaben sich damit wesentliche zusitzliche EinfluBmoglichkeiten fiir Humbert,
doch ist fiir die Ubergangszeit der 1030er Jahre auch Irmgard selbst als ein wich-
tiger Machtfaktor in diesem mittleren Rhonegebiet in Rechnung zu stellen, im
Hinblick auf das Potential schwer zu sagen, ob vor oder nach dem Erzbischof
ihres Witwensitzes und ebenso seinem Amtsbruder von Lyon . Humberts Stellung
nach dem Tod des letzten Rudolfingers 1i3t vermuten, daBl er auch zu dessen Leb-
zeiten eine einigermallen feste Stiitze seiner Herrschaft gewesen ist. DaB} er ihn aller-
dings 1016 nach StraBBburg, 1018 nach Mainz, 1027 nach Rom begleitet habe und
damit Augenzeuge wesentlicher Verhandlungen gewesen sei, die Rudolf mit deut-
schen Herrschern zu fiithren hatte, ist nichts als Hypothese, nicht unwahrscheinlich,
aber unbeweisbar: erst 1033 bei der Ziircher Huldigung vor Konrad II. ist er, ge-
meinsam mit Irmgard, ausdriicklich genannt — es ist die alteste chronikalische Nach-'
richt, die iiberhaupt dieses Mannes gedenkt!. Bei ihr wird zu erwigen sein, dal} der
Graf mit dieser Parteinahme schwerlich allein aus Treue zu dem verstorbenen Konig
und der ihm anvertrauten Witwe gehandelt hat: fiir den Besitzer des Aostatales und
der Maurienne war der Beherrscher von Reichsitalien ein Nachbar, der unter Um-

29 Allgemein zu dieser Problematik, ohne Eingehen auf Vienne, an Beispielen aus dem klGster-
lichen Bereich jetzt Endemann mit aufschluBreichen terminologischen Beobachtungen.

30 Vgl. zuletzt Bittner, VuF XII (1968), 79 f.; s. auch unten S. 62 Anm. s1.

31 Unten S. 79-81, bes. S. 80 Anm. 15.
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stainden unangenehm zu werden vermochte. In jedem Falle verkorpert Humbert
einen Magnatentyp, der den eigenen Vorteil besser in Anlehnung an die legalen
Reprisentanten der Staatsgewalt gewahrt sah als in Gleichgiltigkeit gegen sie oder
offener Auflehnung. Er steht damit nicht nur in Gegensatz zu den Markgrafen der
Provence, sondern mehr noch zu dem letzten der weltlichen Groflen Burgunds, die
hier namentlich vorgestellt werden miissen: zu Otto-Wilhelm von der spiteren
Franche-Comté .

Dieser unbotmilBigste unter allen burgundischen Kronvasallen konnte sich vor-
nehmster Abstammung riihmen: sein Vater war Adalbert, Sohn des von Otto dem
GroBen gestiirzten Konigs Berengar II. von Italien (950-963, T 966), der seinerseits
von Mutterseite ein Enkel Kaiser Berengars 1. (915—924) gewesen war und iiber ihn,
wieder in weiblicher Linie, zugleich Nachkomme Karls des GroBen. Adalbert selbst
war bis 961 Mitkonig des Vaters gewesen, vermihlt mit der Erbtochter Graf Leotalds
von Micon, dann im Exil in der Bourgogne gestorben (nach 971 ?). Otto-Wilhelm,
etwa 958/959 noch am italienischen Konigshofe geboren, war der einzige Sohn dieser
Ehe. Eine abenteuerliche Flucht vor den Deutschen muf} zu seinen frithesten Kind-
heitserinnerungen gehort haben. Nach dem Tode des Vaters hatte den Heran-
wachsenden eine zweite Heirat der Mutter dem kapetingischen Hause nahe gebracht,
denn sein nunmehriger Stiefvater, Heinrich, Herzog der Bourgogne (963—1002),
war Bruder Hugo Capets.

Ohne legitime Nachkommenschaft, hatte Heinrich den begabten Sohn der Ge-
mahlin offenbar mit personlicher Zuneigung, jedenfalls nach Kriften geférdert und
sogar adoptiert. Aus verschiedenen, nicht immer genau kontrolliertbaren Quellen
wuchs dem jungen Mann nach und nach ein erheblicher Besitz beiderseits der Sadne
zusammen, in der fir die Zeit typischen Biindelung verschiedenartiger Rechte iiber
geographisch verstreute Gebietsteile: Lehen des herzoglichen Stiefvaters, solche der
burgundischen Krone und nicht zuletzt ein offenbar reiches Erbgut der um 99o ver-
storbenen Mutter haben wohl die Hauptkomplexe gestellt, die Grafschaften von
Macon und Nevers sowie die Vogtei der angesehenen Reformabtei St-Bénigne zu
Dijon, simtlich auf dem Boden der Bourgogne, die ansehnlichsten Titel gebracht. Zu
ihnen trat durch ausdriickliches Vermichtnis des Stiefvaters noch die Aussicht auf
Nachfolge im Herzogtum Bourgogne, die sich allerdings in vierzehnjahrigen Kimp-
ten mit Konig Robert von Frankreich zerschlug (endgiiltig 1016). Fiir das Ansehen
dieses GroBgrafen zeugen nicht zuletzt die Schwiegersohne, die er sich zu gewinnen
vermochte: zu ihnen zihlen Wilhelm II., Markgraf der Provence (993—1048), und
Wilhelm IIL, Graf von Poitou (996-1030), aus dessen Ehe mit einer Tochter Otto-

82 Zum Flg.: Hirsch, Jahrb. I, bes. 382—-388; Bresslan, Jahrb. 11, 34—44; Poupardin, bes. 220-231,
418-427; Brandenburg, S. 91, Nr. (VII) 36; iiber den Doppelnamen: G. de Manteyer, Les origines
du Dauphiné de Viennois: D’ou provient le surnom de baptéme Dauphin recu par Guigues IX,
comte d'Albon? (Gap 1925) 30f., vgl. 25. Wichtige neue Beobachtungen zur Auseinandersetzung
Rudolfs III. mit diesem ibermachtigen Magnaten bringt H. E. Mayer, DA 18 (1962) 534—539, dazu
unten Anm. 34.
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Wilhelms die nachmalige Kaiserin Agnes herverging; eine Schwiegertochter ent-
stammte dem Herzogshaus der Normandie. Ein solcher Mann mit Besitz in zwei
Konigreichen, durch den er sich praktisch jedem Zugriff eines der beiden Oberherren
zu entziehen vermochte, wirkt wie ein Vorldufer der Griinder jenes weitausgreifenden
spatmittelalterlichen Doppelstaates Burgund. Er war nicht geschaffen, sich Konigen
von der Art Rudolfs III. zu beugen, sondern allenfalls, sie zu beherrschen 3; erst recht
muBte er deutschen Nachfolgeplinen gegeniiber gleichsam ein geborener Wider-
sacher sein: war er nicht vielmehr, und keineswegs ohne Aussicht, zu eigener Priten-
dentschaft bestimmt, um seinem Hause den verlorenen Konigsrang zuriickzugewin-
nen? Die Frage ist historisch niemals aktuell geworden, denn Rudolf III. iiberlebte
Otto-Wilhelm (1 21.September 1026) wie Kaiser Heinrich II. Fiir das salische Kai-
serhaus ist es als ein Gliicksfall zu bezeichnen, daf} gerade dieser Gegner somit bereits
ausgeschieden war, als 1032 die kritische Nachfolgefrage endlich zu losen war —
mehr noch, dal3 der von dem GroBigrafen zusammengeballte Machtkomplex damals
nicht mehr vereint, sondern unter drei Sohne und einen Schwiegersohn aufgeteilt war:
Konrad II. und Heinrich III. hatten es in diesem Reichsteil nur noch mit Graf Rai-
nald I. von der Franche-Comté (1026—1057) zu schaffen, der jenseits der Grenzen
des Konigreichs, in der Bourgogne und damit in Frankreich, nur noch verwandt-
schaftlichen Riickhalt besaf3, doch nicht mehr eine unmittelbare zusitzliche Basis.
Weitere weltliche Herrschaften minderer Bedeutung diirfen hier iibergangen
werden, doch iiber die hohe Geistlichkeit Burgunds ist noch einiges festzuhalten 3.
Von den sieben Erzbistiimern des Reiches lagen drei im Machtbereich der proven-
zalischen Markgrafen und fielen daher fiir das Konigtum samt ihren Suffraganen als
zusitzliche Machtstiitze aus: Arles, Aix und Embrun. Von den verbleibenden vier
wurde Besancon mit seiner unmittelbaren Didzese ganz vom Hause Otto-Wilhelms
beherrscht. Als Rudolf III. um 1010 diesen Bann zu brechen versuchte, mullte er
schnell und schmihlich zuriickweichen, obwohl Kaiser Heinrich II. gerade in dieser
Angelegenheit unmittelbar hinter ihm stand: Erzbischof Walter (etwa 1010-1031),
der schlieBlich auch die Anerkennung des Papstes erlangte, war eine Kreatur Otto-
Wilhelms wie seine Vorginger, und der kaiserlich-konigliche Kandidat, ein gewisser
Bertald, zog das Exil in der Umgebung des Bischofs von StraBburg neuen Versuchen,
das Erzbistum zuiickzugewinnen, vor. 1031, bei der ersten Vakanz nach dem Tode
Otto-Wilhelms, zeigt sich, den neuen Machtverhiltnissen entsprechend, ein gewisser
Kompromif}: der Nachfolger, Hugo, entstammte einem Geschlecht, das von den
Grafen in der Franche-Comté abhingig war, hatte jedoch bisher der koniglichen
Kapelle angehort. Er sollte die alsbald ausbrechenden Nachfolgewirren nutzen, um in

33 Vielzitiert Thietm., Chron. VII, 30 (S. 434, 29 ff. Holtzmann): Willehelmus comes ... miles
est regis in nomine et dominus in re.

34 Ich folge hier im wesentlichen den einschligigen Angaben bei Powpardin, passim; Bresslax,
Jahrb. II, 30-68, passim; erginzt durch die entsprechenden Artikel des Lexikons fiir Theologie und
Kirche 2, wo auch neuere Lit. Hinsichtlich der Wirren um Besancon scheint mir die dltere Datierung
auf etwa 1010 durch H. E. Mayer, DA 18 (1962) 537 mit Anm. 47, nicht widerlegt.
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enger Anlehnung an die Salier sein Erzbistum von griflicher Umklammerung mog-
lichst zu befreien. Mit diesen Bestrebungen kam er allerdings erst allmdhlich zum
Zage. In der Endphase des rudolfingischen Reiches standen mithin von dessen sieben
Metropolitansitzen nur drei noch koniglichem Einflufl offen: Vienne, dem damals ein
gewisser Primat zukam, Lyon und Moftiers-de-Tarentaise.

Von den drei zugehorigen Kirchenprovinzen wurden nur die erste und die letzte
vollstindig von den burgundischen Reichsgrenzen eingeschlossen, Lyon jedoch nur
mit seiner unmittelbaren Ditzese, wihrend die Suffraganbistiimer simtlich in Frank-
reich lagen ®5. Andererseits hatte Otto-Wilhelm seinen Einfluf} nicht auf die Suffra-
gane von Besancon auszudehnen vermocht: sie lagen in den Kerngebieten des Konig-
tums, Hoch- und Neuburgund, mit einziger Ausnahme Basels, das auch dadurch eine
Sonderstellung einnahm, daf3 sein Didzesangebiet mit wesentlichen Teilen ins ostfran-
kisch-deutsche Reich, nach Schwaben hin, iibergriff. Wie dieser Bischofssitz selbst
1006 aus burgundischer in deutsche BotmiaBigkeit iiberwechselte, unbeschadet weite-
rer kirchlicher Unterstellung unter Besancon, wird alsbald zu besprechen sein. Insge-
samt 1dBt sich sagen, daB3 Rudolf IIL von den etwa 37 Didzesen seines nominellen
Herrschaftsgebietes nur in etwa 15 aus den vier genannten Kirchenprovinzen seinen
EinfluB geltend machen konnte, soweit es der jeweils landsissige Adel dazu kommen
lie. Von aullen her ragte zunichst, bis zum Besitzwechsel Basels, nur das schwibisch-
deutsche Bistum Konstanz, Suffragan von Mainz, nach Neuburgund herein. Zweifel-
los hat jedoch dieser auswirtige Einflul3 ebensowenig wie im Falle Basels die Stellung
des Konigs geschwicht, sondern zu seiner Stirkung beigetragen, da er sich mehr und
mehr an das Reich anzulehnen strebte.

Wie die erzbischoflichen und bischoflichen Stithle dieses Bereiches im ersten
Drittel des 11. Jahrhunderts besetzt waren, ist nur liickenhaft bekannt und mit zahl-
reichen chronologischen Unklarheiten belastet; das gilt selbst fiir die Erzbistumer,
einschlieBlich Tarentaise, dem doch auch in der weltlichen Verwaltung des Konig-
reiches eine wichtige Funktion zukam. Wir verzichten auf Hiufung nichtssagender
Namen und heben nur weniges hervor. |

Von den drei dem Konig verfiigbaren Metropolitansitzen mochte Vienne der vor-
nehmste sein, wichtiger fiir das Reich war zweifellos Lyon. Lagen seine Suffragane
auch durchweg jenseits der Grenzen, das Erzbistum hatte seine Stitte an besonders
empfindlicher Stelle, einmal am Zusammenfiul von Rhone und Sabne, also am
Schliisselpunkt des niederburgundischen Hauptwasserweges nach Frankreich hin,
zweitens aber am siidwestlichen Endpunkt der wichtigsten BinnenstraBe des Reiches, |
die, wie gezeigt, allein Nieder- und Hochburgund zusammenhielt. Kaum irgendwo
galt es so wie hier, vor unerwiinschten Einfliissen auf der Hut zu sein; hier vor allem
haben daher die Rudolfinger die gleiche Politik getrieben, die anderweitig schon
mehrfach fiir den Feudalade] festzustellen war, nimlich Familienangehorige in eine

35 Dazu jetzt H. Bitsch, Das Erzstift Lyon zwischen Frankreich und dem Reich wihrend des hohen
Mittelalters (vgl. Literaturverzeichnis).
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geistliche Schlisselstellung zu lancieren. Schon Konig Konrad benutzte offenbar so-
gleich die erste Sedisvakanz, die nach Befestigung seiner Hoheit tiber das Lyonnais
eintrat, namlich die von 949, um seinen Bruder Burkhard dorteinzusetzen (949—963) %,
Bei der nichsten Erledigung des Erzstuhles stand wohl kein Mitglied der Konigsfamilie
zur Verfiigung,doch 979 stellte Konrad einen illegitimen Sohn, Burkhard II., auf den
wichtigen Platz. Er konnte dort iiber ein halbes Jahrhundert verbleiben (etwa 979—
1031), stand mithin bei der Inthronisation schwerlich schon in besonders vorgeriick-
tem Alter. Er hat auch unter Rudolf III., seinem Halbbruder, eine wichtige Stellung
als Ratgeber eingenommen, zeitweise war er Erzkanzler des Konigreiches #. In den
letzten Jahren allerdings trat er offenbar stirker zuriick. Grafschaftsrechte hat
Rudolf ihm nicht verleihen konnen,denn im Lyonnais gab es eine landsissige Grafen-
familie, die sich nicht ausschalten lie3%. Als der Thronfall von 1032 eintrat, weilte
Burkhard nicht mehr unter den Lebenden, und der Erzstuhl war lingere Zeit hin-
durch Objekt heftiger Wirren, die hier nicht niher zu behandeln sind *°. Seinen
eigenen einzigen, illegitimen Sohn Hugo erhob Rudolf III. 1018/19 zum Bischof von
Lausanne (1 1037) *°; auf ihn ist noch wiederholt zuriickzukommen. Weitere Ver-
wandte, vielleicht Vettern Rudolfs legitimer oder auch illegitimer Geburt, scheinen
gewesen zu sein der Vorginger dieses Sohnes in Lausanne, Heinrich I. (985-1018),
Empfinger jener waadtlindischen Grafschaftsrechte, ferner Bischof Hugo II. von
Genf (991—1020) *' und ein chronologisch kaum festlegbarer Bischof Eberhard
von Sitten (etwa 1017-1037?), von dem nur der Name bekannt ist *2. Die betrof-
fenen Di6zesen decken, groflenteils gleichzeitig, ein beachtlich geschlossenes Gebiet:
das rudolfingische Konigtum hat demnach im Hinblick auf die Beherrschung
seines Episkopats nach Moglichkeit die gleiche Politik getrieben wie die frither
erwahnten Magnatengeschlechter, nur daBl ihm in diesen Jahrzehnten des Ver-
siegens seiner Fruchtbarkeit dazu weniger reiche Moglichkeiten zur Verfiigung stan-
den als den wichtigen Reprisentanten seines Feudaladels. Verwandte in weiblicher
Linie, von denen Bischof Burkhard von Aosta, nachmals Burkhard III. von Lyon
(dort etwa 1032-10306, T 1067/69?) in salischer Zeit eine etwas zweifelhafte Be-
rithmtheit erlangte **, mogen das Bild in groBerer Zahl vervollstandigt haben, als wir
das heute noch nachpriifen kénnen. Bedingt lassen auch Beispiele sich hier noch an-
fiigen wie Burkhard, Erzbischof von Vienne (1011-1029/30), Halbbruder Burkhards

36 Diener 78 Nr. 9; liber die Vereinigung des Lyonnais mit dem Konigreich s.oben S.14 Anm. 1.

87 Diener 81 Nr. 18, vgl. S. 77 N, 7; Gg. Hiffer, Lyon 26; Hirsch, Jahrb. I, 78 f. mit ungiinstiger
Beurteilung, dazu jedoch Burkhards Einsatz fiir den «Gottesfrieden», unten S. 56 (Lit. ebd. Anm. 14).

38 5. Anm. 35.

3% Dazu neuverdings Bitsch (wie Lit.-Verz.) mit dlterer Lit.; vgl. unten S. 56 u. 61 {.

40 Diener 82 Nr. 23; vgl. Poupardin 144 Anm. 3 u. S. 146 m. Anm. 3.

41 Diener 81 f. Nr. 20—21.

42 Diener 81 Nr. 19, vgl. Poupardin 146 Anm. 2.

43 Daten nach Poupardin 156 ff. u. 170 Anm. 3; iiber diesen Burkhard besonders noch unten
S. 61,88 f. u. 93. In der Literatur wird er oft mit seinem gleichnamigen Vorginger verwechselt.
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II. von Lyon von Mutterseite her, und dessen Bruder Anselm, der um 1020 Bischof
von Aosta war *4,

Zur Kirchenpolitik des Adels ist noch anzumerken, dafl manche Vorstellungen
iiber deren Ausmal} und Erfolge bei niherem Zusehen doch teilweise iibertrieben
scheinen. Wenn man gelegentlich lesen kann, Humbert Weihand habe um 1030
durch Verwandte etwa sechs der weit iiber 30 Ditzesen des Konigreiches beherrscht
und damit, sein weltliches Herrschaftsgebiet hinzugerechnet, rund ein Drittel des
Reiches iiberhaupt®, so ist dies schlecht verifizierbar: sicher um 1030 im Amt war
von den in Betracht kommenden Prilaten allein der eben angefiihrte Burkhard von
Aosta; Aimo von Belley hat seinen Bischofsstuhl vielleicht erst nach diesem Jahr
erlangt, Aimo von Sitten wohl erst um 1037 durch den Salierkaiser Konrad II. Nur
der Sittener war ein Sohn Humberts; die beiden anderen gehorten der Nebenlinie von
Belley an, die auch ihren weltlichen Besitz um 1030 noch keineswegs an den Herrn
der Maurienne und nachmaligen Vogt der Koniginwitwe vererbt hatte. Wie das
politische und personliche Verhiltnis beider Linien um 1030 aussah, ist vollig dunkel
bis auf die eine Tatsache, da} Burkhard von Aosta-Lyon nach 1032 offenkundig eine
andere Politik als Humbert betrieben hat. So ist vor eilfertigen Schliissen, die sich nur
scheinbar anbieten, hier sehr entschieden zu warnen. Bestehen bleibt ganz offen-
bar, da3 der burgundische Feudaladel insgesamt die Moglichkeiten zeitgendssischer
Kirchenpolitik besser zu seinen Gunsten ausnutzen konnnte als das Konigtum, das

sich mit Rudolf III. offenkundig schon auf lange Sicht hin zum Aussterben verurteilt
sah.

Insgesamt aber stellt sich dieses rudolfingische Burgund als ein Staatsgebilde dar,
das schwer genug aus dem Lande selbst zu beherrschen, noch schwerer jedoch von
auBlen her zu gewinnen und zu durchdringen war. Wie waren die Wege, auf denen
dies gleichwohl versucht wurde, von Deutschland wie von Frankreich her?

Die allgemeinste Antwort auf diese Frage versteht sich fast von selbst: diese Wege
waren teils diplomatischer, teils militdrischer Art. Dabei muf3 der Umstand, dal3 das
burgundische Welfenhaus mit dem Tode Rudolfs III. erléschen wiirde, schon Jaht-
zehnte im voraus festgestanden haben. Entsprechend lange vor diesem Ereignis, das
am 5. oder 6.September 1032 eintrat?®, lie3 daher die Diplomatie ihre Fiden spielen;
die Waffen sprachen erst in den Jahren danach, ohne darum in dieser zweiten Phase
das Wort allein zu behalten.

Im Felde haben sich, als die Nachfolgefrage entscheidungsreif war, bekanntlich
zwei Partner gegeniibergestanden: Konrad, als Kaiser der Rémer der erste, als Konig
der Deutschen der zweite seines Namens, und Odo, der erste als Graf der Champagne,
der zweite als Graf von Blois, Tours und Chartres genannt. Konrad war Nachfolger

44 Diener 77 Nr. 77, vgl. Bresslau, Jahrb. II, s3 Anm. 1 sowie Poupardin 270.

45 Powupardin 264 ohne Nachweise; demgegeniiber Bresslaun, Jahrb. 11, 63 f., wonach die flg. An-
gaben.

46 Unten S. 54 mit Anm. 1.
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eines Neffen Rudolfs, an den der Verstorbene sich mehrfach vertraglich gebunden
hatte, dazu Gemahl einer Nichte des Welfen und durch sie Vater eines Sohnes, der
personlich Rudolfingerblut in sich trug *”. Odo war in eigener Person ein Schwester-
sohn Rudolfs III *, :

Uber die militirischen Auseinandersetzungen beider Partner sind wir verhiltnis-
miBig gut unterrichtet. Anders steht es mit dem diplomatischen Vorspiel. Von Odo
ist nur bezeugt, er habe schon zu Lebzeiten Rudolfs (zpso vivente), mehr gewaltsam
als durch Liebe, versucht, die Regierung seines Reiches in die Hand zu bekommen,
habe dabei auch bedeutende Mittel aufgewandt, um die Zustimmung der mitsprache-
berechtigten Magnaten zu gewinnen, und es wird in diesem Zusammenhang sogar
von einem Vertrag oder Biindnis (foedus) gesprochen, ohne daf3 der Quellenwortlaut
klar erkennen lif}t, ob Odo dergleichen lediglich anstrebte, ohne daB} es zustande
kam, oder ob Vertragspartner des Grafen ihn im entscheidenden Augenblick im Stich
lieBen #°. Fiir all diese Verhandlungen sind keinerlei Einzelheiten bekannt, nicht ein-
mal die ungefihre zeitliche Einordnung vor dem genannten Todestage Rudolfs, erst
recht nichts Konkreteres iiber die Partner oder gar tiber Verlauf und Inhalt. Besser
unterrichtet sind wir iiber die Vertrige, die der Welfe mit deutschen Herrschern ab-
geschlossen hatte. An ihrer Hand 148t sich Wesentliches von der Rechtslage kliren,
die beim Eintritt des Thronfalles 1032 bestand. Da sie fiir die nachfolgenden Ereig-
nisse eine entscheidende Voraussetzung bildet, ist bei ihr etwas eingehender zu verwei-
len, auch wenn das Bild keine volle Schirfe erreichen wird, eben weil die notige
Erginzung nach Odos Seite hin ausbleibt.

47 BA, S.6f{. (e), vgl. Bresslau, Jahrb. I, S. 8 f.; v. Klocke (wie unten S.49 Anm. 4). In alterer
Literatur und selbst noch bei Pfaff 23 Anm. 88 wird filschlich vielfach Konrad selbst als Schwester-
sohn Rudolfs III. angegeben; richtig BA, S. s (a); Bresslau, Jahrb. 1, 3 f.

48 Landsberger 17, dazu ebd. 15 sowie Diener 8o Nr. 15.

49 Rod. Glaber III, 37 (S. 86 Prou): Gens enim precipue regni eiusdem (Odonis) assertionem fides
floccipendst et foedus pro nibilo ducit, 1iBt beide Deutungen offen.
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II.

Dze Rechtslage beim Ausbruch des Konflikts um die burgundische Nachfolge

1. Konrad

Wer heute Basel mit dem Wagen verlaft, um siidostwirts tiber Liestal und Olten
nach Luzern zu gelangen, wird meist zunichst die moderne Schweizer Bundesstrafie 2
einschlagen. Folgt er dann der ilteren Landstrafe, die Eilige lieber meiden, so iiber-
quert er zundchst an der Grenze des Stadtgebietes einen unscheinbaren Wasserlauf, der
zwei oder drei Kilometer weiter nordwiirts in den Rhein einmiindet, die Birs. Nach
wenigen Kilometern empfingt ihn das Ortsschild von Muttenz, einem jener schon
stark industrialisierten Dorfer dieser Gegend, deren Einwohnerzahl sich um die
10 000 bewegen mag. Etwa diesen Weg, im wesentlichen wohl noch gleich mit dem
Zuge der einstigen Romerstrafle von Basel nach Augst, ist im August oder September
1027, ein halbes Jahr nach seiner feierlichen Kaiserkronung in Rom, etwa siebenund-
dreiBigjahrig, Konrad II. entlanggezogen, sicherlich nicht mit gar zu kargem Gefolge,
denn es handelte sich um einen Akt grofer und rechtsverbindlicher staatssymbolischer
Reprisentation. Bezeugt ist keiner der Begleiter, doch ist unter ihnen mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit nicht zuletzt Heinrich zu vermuten, Konrads knapp
zehnjihriger Sohn, dem bei den anschlieBenden Vorgingen eine besonders zentrale
Bedeutung zugekommen sein muB, formlich designierter Thronfolger im deutschen
Konigreiche im formalen Rang eines Herzogs von Bayern, damit trotz seiner Jugend
schon einer der ersten Reichsfiirsten, zwolf Jahre spater Nachfolger des Vaters und
dann einer der bedeutendsten Herrscher, die das abendlindische Mittelalter jemals
gesehen hat, weit iiber den engeren deutschen Umkreis hinaus. In Muttenz wurde die
Gruppe von einer zweiten erwartet, der gleichfalls die gro3tmogliche Glanzentfaltung
zuzutrauen ist. Thren Mittelpunkt bildete ein Mann, der mindestens die Fiinfzig
schon iiberschritten und damit fiir seine Zeit schon ein beachtliches Alter erreicht
hatte ': eben Rudolf IIL, letzter vollbiirtiger Abkémmling im Mannesstamm der
Griinderlinie des Konigreiches Burgund, Gegenstand eines Jahrzehnte weit zuriick-
reichenden Interesses der grofen Politik jener Zeit, seit feststand, daf3 er einen legiti-
men Erben nicht mehr erwarten diirfe, so daB sein Tod eine bedeutungsvolle Nach-
folgefrage auslosen wiirde. Die Herrscher hielten ein vertrautes Gesprich miteinander

1 Rudolf entstammte der zweiten, spitestens 966 geschlossenen Ehe des Vaters, aus der zwei
Schwestern (dlter oder jliinger?) beide 995 erstmals Witwen wurden; er selbst schloB die erste Ehe
994, im Jahr nach seinem Regierungsantritt: Diener 76 f. u. 79, vgl. auch Poupardin 387 Anm. 6.
Er war daher vielleicht gar nicht sehr viel idlter als Heinrich II., fiir den der 6. Mai 973 als Geburts-
datum feststeht.
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(familiare colloguium, sagt die einzige Quelle), dann wandten sie sich gemeinsam
nach Basel, wichtigen Verhandlungen zu .

Aus der Sprache mittelalterlicher Staatssymbolik in diejenige moderner Begriffe
tibersetzt, bedeutet das: Konrad, der Kaiser, zog Rudolf, dem Konig, entgegen bis auf
dessen eigenes Herrschaftsgebiet, um ihn feierlich einzuholen,denn die Birs, heute in
dieser Gegend Grenze der Halbkantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft, schied da-
mals das Reichsherzogtum Schwaben von dem nérdlichsten Ausliufer des unabhin-
gigen Konigreiches Burgund 2. Ein solches «Entgegenkommen» eines Ranghoheren
war alles andere als selbstverstandlich, auch wenn der Partner an Jahren dlter war; es
bekundete, daBl der neugekronte rémische Kaiser den rangminderen Herrscher den-
noch als gleichberechtigt anerkannte. Gleichwohl war es Rudolf, der dem anderen
folgte, und er folgte ihm nach Basel. Er liel damit dem Ranghoheren den Vorzug,
Gastgeber zu sein, dem schon fiir sich allein zweifellos wieder symbolischer Gehalt
zukommt. Vor allem aber: er dokumentierte sinnfillig vor aller Offentlichkeit, daf3
er die zeitweise umstrittene ‘Stadt als Bestandteil von Konrads Hoheitsgebiet aner-
kannte. Er sanktionierte damit auch alle Hoheitsakte, die der deutsche Herrscher bisher
schon an dieser Stelle vollzogen hatte, vor allem die unverkennbar demonstrative
Einsetzung eines Bischofs im Juni 1025, noch kein Jahr nach Konrads Regierungs-
antritt *. Beide Symbolhandlungen, die des Kaisers und die des Konigs, bedingten sich
gegenseitig; mag sein, daf} sie im Prinzip schon beim letzten Zusammentreffen beider,
anliBlich der Kaiserkronung Konrads in Rom, vereinbart worden waren, an der
Rudolf als Gast teilgenommen hatte ®, und zwar gemeinsam mit Knut, den wir ge-
wohnt sind, den «Groflen» zu nennen, Konig von England, Dianemark und Norwe-
gen, michtigstem Herrscher Europas nichst Konrad und ganz sicher nicht Reichs-
vasall, was im Auge zu behalten ist, wenn man die Teilnahme Rudolfs an diesem Akt
nach etwaigen staatsrechtlichen Konsequenzen abhorchen will. Nun wurden diese
Symbolhandlungen ausgefiihrt; sie kennzeichneten damit im voraus das Klima, unter
dem die nachfolgenden Beratungen stehen sollten.

Einzelheiten iiber die anschlieBenden Gespriche sind nicht festgehalten worden,
aufler daB3 die Kaiserin Gisela mafigeblich an ihnen beteiligt war, Gemahlin Konrads
und Mutter Heinrichs, zugleich aber Nichte Rudolfs III., nimlich Tochter einer
Schwester, und damit selbst Enkelin eines Burgunderkonigs, Konrads des Friedfer-
tigen, Vater und Vorginger Rudolfs in iiber fiinfzig Konigsjahren (937-993) ®. Eine
solche Frau war buchstiblich die geborene Vermittlerin zwischen diesen Partnern,
zumal, wenn sie personlich so hoch befihigt war. Nicht zuletzt dank ihres Eingreifens
wurde der Friede zwischen beiden Herrschern bekriftigt, und zwar so, dall Konrad

2 Wipo, c. 21 (S.41; auch zum Flg.). — Zum Flg. laufend die im Literaturverzeichnis genannten
Werke von Hirsch, Bresslan und Poupardin, ferner Blimcke, W eingartner und Pfaff.

3 Br. Amiet1, 175.

4 Unten S. 43.

5 BA73c

6 QOben S. 32 Anm. 47. Giselas Mitwirkung: Wipo, c. 8 u. ¢. 21 (8. 31, 29 f. bzw. 41, 5).
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gegeniiber dem Konigreich Burgund in eben die Stellung einriickte, die frither sein
Vorginger, Heinrich II., eingenommen hatte. Ausdriicklich ist in diesem Zusammen-
hang die Rede von einer «Ubergabe» dieses Reiches (regno . .. Burgundiae imperatori
tradito eodem pacto, quemadmodum prius antecessori suo Heinrico imperatori datum
fuerat)". Was das bedeutet, verschweigt die Quelle; es muf} aus anderen Materialien
erschlossen werden.

Eine weitere personliche Begegnung beider Herrscher fand offenbar nicht statt. Es
war also jedenfalls bei dieser Gelegenheit, da3 Rudolf, wie es an anderer Stelle heilt,
Konrad eine grundlegende Abmachung mit feierlichem Eide bekriftigte (per iusiu-
randum), in den er auchden jungen Heinrich mit einbezog®. Wiedert bleibt offen, wieso
und inwiefern. Geschah dies nur fiir den Fall, daf3 Konrad selbst den Tod seines Part-
ners ebensowenig mehr erleben sollte wie der kaiserliche Vorginger, so da3 Heinrich
dann ohne weitere Diskussion auch Burgund gegeniiber seine Rechtsnachfolge an-
treten sollte? Gab es Zusicherungen, die sogleich beiden gegeniiber in Kraft zu treten
hatten, sei es mit Rudolfs Tode, sei es sofort? Der Wortlaut der zeitnahen Haupt-
quelle ist unklar ?; spitere Gewihrsleute, darunter vor allem eine Stimme aus unmit-
telbarer Nachkommenschaft des salischen Kaiserhauses, tibergehen die Person Kon-
rads in diesem Zusammenhang vollkommen, sprechen lediglich von einem Testament,
das Rudolf unmittelbar zugunsten Heinrichs errichtet habe °.

Ob neben Rudolf noch andere maBgebliche Vertreter Burgunds mitschworen, ist
mehr als fraglich: im Textzusammenhang des Berichtes, der seinen Eid erwihnt, hitte
es auBlerordentlich nahe gelegen, das nachdriicklich zu betonen, denn dessen Verfas-
ser ist bemiiht, das Vorgehen des Rivalen, der nach Rudolfs Tode iiber die Vereinba-
rungen von 1027 hinwegging, als von vornherein unrechtmiflig abzustempeln ™.
Ausdriicklich genannt werden andere Burgunder nur vage als Begleiter des reich
beschenkten Konigs bei seiner Riickkehr 2.

Damit ergeben sich folgende Fragen:

1. Was galt im Herbst 1027 als Inhalt der fritheren Abmachungen mit Kaiser Hein-
rich II. iber Burgund?

2. Stimmte diese nachtrigliche Auffassung mit dem tatsichlichen Inhalt iiberein oder
hat sie ithn modifiziert?

7 Wipo, c. 21 (S. 41, 6 ff.).

8 Wipo, c. 29 (s. Anm. 11); vgl. entsprechend unten S. 81 u. 96, auch S. s5 f., bes. Anm. 11.

Y Wipo, ebd.; es handelt sich um die grammatikalische Beziehung des Passus: postquam ipse
superstes non esset, der im laxen Sprachgebrauch mittelalterlichen Lateins sowohl auf Rudolf wie auf
Konrad bezogen werden kann.

10 Unten S. 56 mit Anm. 11.

11 Wipo, ¢. 29 (S. 47, 15 ff.): Uodo ... magnam partem Burgundise distraxit, licet regnum Bur-
gundiae Chuonrado imperatori et filio eius Heinrico regi a Ruodolfo rege, postquam ipse superstes
non esset (dazu oben Anm.9), per iusiurandum iam dudum confirmatum esset. Vgl. c.31 (S.50)
sowie das bezeichnende iniuste c. 32 (S. 51, 6).

12 Wipo, c. 21 (8. 41, 9): rex ... cum suis reversus etc.
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3. Wie ist die Stellung Konrads und seines Sohnes Heinrich im Vertragswerk von
1027 naher zu prazisieren?

4. War Rudolf zu seinen Zusagen durch die mitspracheberechtigten Magnaten But-
gunds legitimiert, oder suchte er durch eigenmichtiges Vorgehen deren kiinfrige
Entscheidungen zu prijudizieren?

Soweit die Fragen.

Eine befriedigende Antwort in #dlterer Forschung liegt nicht vor; Quellen und
Sekundirliteratur klingen nicht so zusammen, wie dies moderne Anspriiche verlan-
gen miissen. Eine ausfiihrliche Neuuntersuchung von Grund auf kann im hier gesteck-
ten Rahmen nicht vorgelegt werden: sie wiirde gar zu weit von den Problemen des
Fundes von Corcelles abfiihren, sachlich wie zeitlich gesehen. Hier mu3 daher eine
Skizze geniigen; warum ihre Linien in wesentlichen Ziigen von frither entworfenen
Bildern abweichen, wird hoffentlich bald an anderer Stelle begriindet werden kon-
nen 13,

Heinrich II., der Vorginger Konrads, hat dem Problem der burgundischen Erb-
folge schon bald nach Beginn seiner Regierung (1002—1024) intensive Aufmerksam-
keit zugewandt. Schwierigkeiten, mit denen er sich in Italien auseinanderzusetzen
hatte, muBten von selbst seinen Blick auf das geographische Zwischenglied lenken,das
Gegnern aus dem Nebenkonigreich siidlich der Alpen so leicht Unterschlupf, viel-
leicht sogar Zuzug bot, wenn er selbst es nicht von Reichs wegen unter ausreichende
Kontrolle zu bringen vermochte. Nahe Verwandtschaft zum rudolfingischen Konigs-
hause — Heinrich war Sohn einer Schwester oder Halbschwester des letzten burgundi-
schen Welfen '* — bot dabei willkommene Erleichterung, wenn es galt, sich unter
etwa moglichen Mitbewerbern in den Vordergrund zu spielen. Niemand unter den
Zeitgenossen stand Rudolf ITI. verwandtschaftlich dermaflen nahe, ausgenommen einzig
sein illegitimer Halbbruder, Erzbischof Burkhard II. von Lyon (etwa 979—1031), und
sein eigener, gleichfalls illegitimer Sohn Hugo, der 1019 zum Bischof von Lausanne
erhoben werden sollte, moglicherweise nach lingerer Zugehorigkeit zum geistlichen
Stande. Beide waren schon durch ihre Abstammung, erst recht durch ihre Weihen von
der Moglichkeit einer Nachfolge abgeschnitten 2.

Sicher bezeugt sind drei Begegnungen zwischen Heinrich und seinem Oheim:
1006 an unbekanntem Ort in Burgund, moglicherweise in Basel, ohne da3 ein Besuch
des deutschen Konigs in den rudolfingischen Kernlanden auszuschlieflen wire; 1016
in StraBburg und 1018 in Mainz. Weitere Zusammenkiinfte sind méglich, doch
nicht zu erweisen. Bei jeder der drei genannten Gelegenheiten wurde ein Vertrag ab-
geschlossen. Dem Inhalt nach bilden diese drei Ubereinkiinfte, vom Standpunkt des
Reiches aus gesehen, eine aufsteigende Linie, eine Linie zunehmender Anniherung
und auch Unterordnung Burgunds. Mit ihr liegt in offenem Widerstreit eine zweite

13 Zum Flg. zuletzt Pfaff m. dlterer Lit. Abweichungen wird der Kundige ohne weiteres bemerken.
14 Vgl fiir viele: Diener S. 79 Nr. 13; zur Tragweite daraus ableitbarer «Anspriiche»: unten S, 47

u. 49.
15 Uber beide Prilaten oben S. 30.
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Tendenz, repriasentiert durch maBgebliche Vertreter des burgundischen Hochadels,
unter denen Otto-Wilhelm von der spéteren Franche-Comté als die tréibende Kraft
erscheint, ohne dall von seiner Wirksamkeit mehr sichtbar wiirde als Andeutun-
gen. Diese Tendenz sucht den Abmachungen Rudolfs mit Heinrich nach Kriften
entgegenzuarbeiten, nach Moglichkeit sie ganz zu durchkreuzen. Das bedingt mehrere
Intermezzi militirischer Art, bei denen die Streitmacht des Reiches jedoch niemals
besonderen Ruhm zu ernten vermochte; es scheint, dall Heinrich dabei immer wie-
der von jener Sechswochenfrist gehemmt wurde, nach der das Lehnrecht des Reiches
die Gehorsamspflicht seiner Vasallen mit der einzigen Ausnahme des Romzuges auf-
hob und die Heimkehr freistellte ', Rudolf selbst erscheint in diesem Kriftespiel
nicht eben als rithmliche Figur; ob wider Willen, allein durch dullere Machtlosigkeit,
oder auch aus innerer Schwiiche, ist nicht feststellbar 7.

Fiir die Rechtslage blieb offenbar bis zum Tode Heinrichs, den der Oheim unvor-
geschen tberlebte, der letzte Vertrag maligeblich, geschlossen zu Mainz im Februar
1018. Es scheint, daf die dlteren Abmachungen durch ihn wesentlich abgewandelt
wurden bis auf ein Faktum, dem nun allerdings eine ganz besonders hohe praktische
Bedeutung zukam: die Abtretung Basels aus burgundischem Besitz an Heinrich, die
offensichtlich bereits 1006 vollzogen worden war. Sie hatte den wichtigsten Ort am
damaligen Oberrhein indie Hand desdeutschen Konigs gegeben, gleich wichtigals Ver-
kehrsknotenpunkt wie als kirchliches Zentrum: Umschlagsplatz zwischen dem schiff-
baren Fluf} und wichtigen FernstraBen, die dort zu einem Knoten zusammenliefen,
darunter fast allen wichtigen Einfallstrallen von Deutschland nach Burgund; nicht
zufillig daher die entscheidende militirische Basis fiir alle Feldziige deutscher Herr-
scher in das Nachbarland, die sich in diesen Jahrzehnten genauer verfolgen lassen,
eingeschlossen diejenigen Konrads II. von 1033 und 1034, auf die zuriickzukommen
ist. Basel war zugleich Sitz eines Bischofs, der diese Bedeutung als Einfallstor nach
Burgund in zweifacher Hinsicht verstirkte: seine geistliche Zustindigkeit erstreckte
sich von der ausgesprochenen Grenzlage des Didzesanmittelpunktes her, wie sie auch
vor 1006 schon bestanden hatte, in beide Nachbarreiche hinein; von Deutschland her
geschen, konnte er schon dadurch je nachdem eine Klammerfunktion erfiillen oder
aber, gerade im wichtigsten Aufmarschgebiet fiir etwaigen militirischen Eingriff,
Schwierigkeiten verursachen. Die Grundherrschaft des Bistums vollends schloB auf
burgundischem Boden die Abtei Miinstergranfelden/ Moutier-Grandval ein, etwa eine
Tagereise siidwestlich von Basel, angesiedelt in strategisch wichtiger Lage am Uber-
gang vom Birstal tiber die Pierre-Pertuis (heute Kanton Bern): so gut ein geistliches
Institut dieser Art es vermochte, sicherte sie damit eine wichtige Verbindung hiniiber

16 Uber diese fiir die Reichskriegsverfassung im Hochmittelalter auBerordentlich unheilvolle Frist-
bindung Nachweise bei Kahl 381, 382, 516, 863 f. Sie ist besser aus spiteren Quellen bekannt;
gerade die burgundischen Feldztige Heinrichs II. und Konrads II. liefern jedoch zahlreiche Indizien
dafiir, daB sie auch fiir diese Zeit schon vorausgesetzt werden darf. Die nihere Begriindung muf
zuriickgestellt werden; ein Beispiel unten S. 77 Anm. 1, vgl. S. 84.

17 Poupardin 114 f. Beachte dazu unten S. 55 f., auch 41 f.
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nach Biel und weiter zu den Wasser- und LandstralBen Neu- und Hochburgunds im
Zuge der westschweizerischen Seen und des Aaregebietes '8, Wer Basel kontrollierte,
besa3 damit zugleich den entscheidenden Einfluf} auf die Besetzung dieses Bischofs-
stuhles; Heinrich hielt mit dieser Erwerbung sich selbst, Rudolf aber mit dieser Ab-
tretung ihm den etwaigen Einmarsch nach Hochburgund um so sicherer offen. Dies
entsprach den wohlerwogenen Interessen beider: nicht nur des Neffen, der rechnen
muBte, die schon 1006 vereinbarte Nachfolge womdglich einmal nur gewaltsam
durchsetzen zu konnen, sondern auch des anlehnungsbediirftigen Oheims, der sich
mehrfach im eigenen Lande kaum zu halten vermochte. An einen erfolgreichen Er-
pressungsakt Heinrichs, dem Rudolf notgedrungen nachgeben muflte, hat man daher
wohl filschlich gedacht *°. ‘
Dieser Besitzwechsel also blieb seit 1006 von allen Anderungen der Vertragslage
unberiihrt; im iibrigen jedoch hatte der Mainzer Februartag von 1018 die Beziehun-
gen beider Linder auf eine grundsitzlich neue Basis gestellt *°. 1006 wie noch 1016
hatte es sich in erster Linie um Abmachungen zwischen Rudolf und Heinrich pet-
sonlich gehandelt: Rudolf war durch sogenannte Kommendation eine vasallitische
Bindung an den michtigeren Neffen eingegangen, die fiir diesen eine allgemeine
Schutzverpflichtung einschloB. Von einem erginzenden Lehnsbande, wie es sich vor-
iibergehend fiir das spite 9. Jahrhundert nachweisen liBt, ist zunichst nichts zu be-
merken, und das hingt wahrscheinlich unmittelbar zusammen mit der zweiten Beob-
achtung, da3 die mitspracheberechtigten Magnaten Burgunds beide Male unbeteiligt
geblieben, zumindest nicht in nennenswerter Anzahl hereingezogen worden waren:
nachweisbar ist lediglich, und auch das nur im zweiten Falle, eine Teilnahme der Ge-
mahlin des Welfen, wichtig dadurch, daf} ihr im Ernstfall von der Gegenseite ein
eigenes Designationsrecht fiir die Person des Nachfolgers zugespielt und dann gegen
Heinrich gewendet werden konnte. Mit anderen Worten: das so begriindete Verhilt-
niswar von Haus aus ein solches von Person zu Person; sein Wesenskern lag aulerhalb
der staats- und volkerrechtlichen Sphire, auf die es nur mittelbar zuriickwirkte, eben
sofern die beiden Beteiligten jeder fiir sich zugleich Herrscherrang in benachbarten
Lindern besaBen, so, wie ein Halbjahrhundert spiter der Enkel Konrads II. sich zu
Canossa dem Papste zwar als biilendes Kirchenglied stellte und doch dabei nicht ab-
streifen konnte,daf} erder deutsche Konig war. Auf diesem Umwege hatte Heinrich II.
seit 1006 auch gegeniiber dem Reich Burgund eine Stellung gewonnen, die ein
Zeitgenosse als primatus kennzeichnen konnte *!, doch die Folgezeit hatte mehrfach
gelehrt, wie wenig diese Stellung wog, solange sie nicht von stirkeren Kriften im
Lande ausdriicklich mitgetragen war. Aus diesen Erfahrungen suchte Mainz 1018 die
Folgerungen zu ziehen und konnte daher in unmittelbar zeitgendssischer Aufzeich-

18 Biittner, DA 7 (1944) 83 {., dazu oben S. 17 f.; vgl. auch Hirsch, Jahrb. I, 393.

19 So treffend Pfaff 19 u. 21.

20 Vor allem dies abweichend von bisheriger Ansicht, bes. von der immer wieder unbesehen iiber-
nommenen Ansicht von Gg. Waistz iber die Abmachung von 1016. *

21 Thietm. VII, 28 (nach dlterer Zihlung: VII, 20; S. 432, 14 Holtzmann).
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nung als beachtlicher Erfolg des nunmehrigen Kaisers Heinrich, als prosperstas nuper
sibi exorta, verbucht werden 22,

Der gleiche Text meldet, Rudolf habe diesmal im Einklang mit Gemahlin und
Stiefsohnen, auBlerdem aber auch mit der Gesamtheit seiner Optimaten (cum uxore
Sua et privignis ac optimatibus universis) dem Neffen Krone und Szepter tibergeben,
und alte eidliche Bekraftigung (sacramenti confirmacio) sei erneuert worden **. Das
bedeutet zunichst: Partner von Mainz war nun endlich auch eine Magnatengruppe
von so beachtlicher Anzahl, daf sie sich als reprisentativ ausgeben konnte. Durch sie
war erstmals auch das Reich Burgund als solches unmittelbar am Vertrage beteiligt;
damit war es moglich, ein Verhiltnis, das nach moderner Begriffssystematik stark
«privatrechtliche» Ziige trug, auf eine Ebene zu iiberfiihren, die staats- und volker-
rechtlich im Vollsinn auch heutiger Vorstellungen war. Dies aber wirkte sogleich
unmittelbar auf die rechtssymbolischen Formen zuriick, in denen nach dem Brauch
jener Zeit bekanntlich jede Ubereinkunft rechtsverbindlich vollzogen wurde. Frither
war der personliche « Handgang» Rudolfs als angemessen erschienen, die alte Symbol-
handlung vasallitischer Kommendation ?, In der neuen Situation reichte er nicht
mehr aus: stattdessen bot der Konig dem Kaiser — wie zu folgern ist: in offentlicher
Handlung, unter laut bekundetem Beifall der Zustimmungsberechtigten — die Zeichen
seiner Konigswiirde selbst dar (coronam suimet et sceptrum . . . sibi concessit) *. Diese
Form war neu nur in der Geschichte deutsch-burgundischer Bezichungen, soweit wir
sie verfolgen konnen; an sich war sie altiiberkommen: sie stand zur Verfiigung im
Formenschatz der Staats- und Volkerrechtssymbolik eben jenes romischen Kaiser-
tums, das derzeit von Heinrich bekleidet wurde und den Zeitgenossen als kontinuier-
liche Traditionseinheit galt iiber alle volkerwanderungszeitlichen Zasuren und auch
iiber den konstantinischen Glaubenswechsel hinweg 6. Dort reichte diese Form in
den Grundelementen bereits in die vorchristliche Periode zuriick und weiter nach
Alt-Iran, wenn nicht letztlich nach Altmesopotamien. Es versteht sich, daB sie auf die-
sem langen Wege mehrfacher Umdeutung ausgesetzt gewesen war, zuletzt offenbar,
dhnlich vergleichbaren anderen Gesten staatlicher Handlungssymbolik, durch das auf-

22 Ebd. VIII, 7 (ilter: VIII, 5; S. soo, 19 ff.).

23 Ebd.

24 Thietm., wie Anm. 21: per manus. Uber diesen Quellenterminus und den rechtsgeschichtlichen
Hintergrund vor allem W.Kienast, Rechtsnatur und Anwendung der Mannschaft (Homagium) in
Deutschland wihrend des Mittelalters. Deutsche Landesreferate zum IV. Internationalen KongreB fiir
Rechtsvergleichung in Paris 1954 (Diisseldotf 1955) 26—48; vgl. auch Hans Jiger 23.

25 ‘Thietm., wie Anm. 22.

26 Das hochmittelalterliche Material bei Kabl, bes. 195 f., vgl. 435 und zugehorige Anmerkungen
m. Lit; zu berichtigen ist dort die noch ungeniigende Scheidung der beiden Vertrige von 1016 und
1018; nachzutragen die symbolgeschichtlichen Vorldufer, iiber die demnichst derselbe, Weihekrone
und Herrscherkrone, Studien zur Entstehungsgeschichte mittelalterlicher Symbolhandlungen mit Kronen,
bes. im Kapitel: Ankniipfungsmoglichkeiten einer christlichen Handlungssymbolik der Herrscher-
krone. In der Beurteilung der Mainzer Handlungssymbolik folge ich nicht zuletzt Mitteis 222 f., nur
daB ich sie nicht mehr auch schon in den Quellen zu StraBburg 1016 wiederzufinden vermag. Vgl
noch unten S. 98 mit Anm. 2r1.

99



kommende Denken in lehnrechtlichen Kategorien*. Krone und Szepter sind daher in
einem Zusammenhang wie hier nicht allein personliche Wiirdezeichen, siesind «Gegen-
standssymbole» ** der dieser Wiirde entsprechenden einzelstaatlichen Reichsgewalt;
werden sie einem anderen iibergeben, so bedeutet dies nichts anderes als die Uber-
tragung eben dieser Hoheitsgewalt an denjenigen, der ihre duBerlich sichtbaren Zei-
chen empfingt *.

Das Gesamtmaterial zur Geschichte dieser Handlungssymbolik besagt nun aller-
dings, daB} der Empfangende das betreffende Gegenstandssymbol nur in Ausnahme-
tillen nicht an den Darbietenden zuriickgab: normalerweise schlof3 an die Ubergabe
unmittelbar eine gleichartige « Antworthandlung» in umgekehrter Richtung an, der-
art, daf3 der Empfinger die Herrschaftszeichen aus den Hinden des Partners nur ent-
gegennahm, um ihn alsbald von sich aus neu damit zu investieren 3°. Der Darbietende
empfing damit die bisher ausgeiibte Herrschergewalt zuriick, doch nicht mehr als
eigenstindige, sondern als abhingige, fiir die hier in Frage stehende Zeit als Lehen
desjenigen, der durch Annahme der dargebotenen Insignien zu seinem Oberherrn
aufgeriickt war. Dieser Normalfall ist auch fiir Mainz 1018 vorauszusetzen: das er-
gibt schon die blofle Tatsache, dall Rudolf weiterhin im Rahmen gegebener Mog-
lichkeiten burgundischer Konig blieb 3!. Fiir das Land selbst blieb rein dufletlich zu-
nichst alles beim alten, nur da3 der landeseigene Herrscher hinfort nicht mehr aus
eigener Machtvollkommenheit amtierte bzw. lediglich kraft Einsetzung durch die
Magnaten, die ihm beim Herrschaftsantritt gehuldigt hatten, sondern als Unterkonig
unter Heinrich. Das schlof} ein, dal} der neue Oberherr nach dem Tode dieses Unter-
konigs dessen Reich als erledigtes Lehen einziehen und anderweitig dariiber verfiigen
konnte. Die Designation Heinrichs durch Rudolf zur Nachfolge, die schon als Be-
standteil des Vertrages von 1006 anzusehen ist, war damit modifiziert, vielleicht ganz
aufgehoben, dafiir aber der Substanz nach in eine Rechtsform gebracht, die fiir den

27 Vgl. etwa die Entwicklung der Symbolik der Fahnenlanze. Fiir die Krone im Hochmittelalter:
Kahl, wie im ersten Zitat der vor. Anm.

28 Vgl. Mitteis 508, auch 202 f. u. 213; dazu Kahl (wie Lit.-Verz.), Register, s. v. Gegenstand;-
symbole.

29 Hierher fiir das Verhiltnis zwischen Rudolf und Heinrich vielleicht zu ziehen Alpert. Mett., De
divers. temp. II, 14 (SS IV, 716, 52): regnum imperatori tradidit; iiber die Ubersetzungsmoglichkeit
regnum «Herrscherkrone» Lit. bei Kabl 730 Anm. 44.

30 5, Anm. 26.

31 Fiir Fortsetzung der koniglichen Stellung Rudolfs sprechen die gleichen Argumente wie unten
S. 44. Wenig wiegt in diesem Zusammenhang das hiufig angefilhrte Argument, dall der Welfe
auch an seinem Lebensende iiber eine Krone verfiigte, denn die Zeit kannte normalerweise noch
nicht die bestimmte Krone als festes Symbol eines bestimmten Staates, sondern nur Kronen schlecht-
hin als Wiirdezeichen bestimmter Herrschaftsringe; es ist nachgewiesen, dall ein und derselbe
Herrscher mehrere Kronen besitzen und tragen konnte (Schramm-Miitherich 3s). In der Riickgabe
von Krone und Herrschaft durch Heinrich an Rudolf diirfte auch der Wahrheitskern des umstind-
lichen Berichtes von Alpert. Mett., 1. c. II, 14 (S8S IV, 717, 12 ff.), iiber die Wiedereinsetzung des
Welfen in die zuvor aufgegebene Konigsherrschaft zu suchen sein.
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Ernstfall auch unabhingig von der Person Rudolfs Aussicht auf Anerkennung in
Burgund zu bieten schien.

Fiir die Folgezeit horen wir nochmals von gewissen Storungen des Verhiltnisses:
noch der Sommer des gleichen Jahres sah Heinrich wieder mit bewaffnetem Aufgebot
an der Rhone. Uber eine Anderung der in Mainz geschaffenen Rechtsgrundlage bie-
ten die Quellen jedoch keinerlei Andeutung. Wenn nach Heinrichs Tode der Nach-
folger alsbald auf die burgundischen Anspriiche seines Vorgingers zuriickgreifen, wenn
er sie nicht nur erheben, sondern durch Rudolf anerkannt sehen konnte, ohne deshalb
gleich einen neuen Waffengang wagen zu miissen, dann weist dies vollends darauf
hin, daf3 die im Sommer 1018 wahrzunehmende Storung nicht dauerhaft gewesen
sein, daf} sie die prinzipielle Losung von Mainz nicht einfach aufgehoben haben kann.
Diese Losung ist also offenbar als die Rechtsbasis, als das pactum ** zu betrachten, auf
das 1027 in Basel zuriickgegriffen wurde, und es mag mehr als Zufall sein, dal} es
zum Zeitpunkt dieser Begegnung nicht mehr der Konig, sondern der Kaiser Konrad
war, gegeniiber dem Rudolf sich zur Erneuerung des alten Vertrages bereitfand: Mainz
mit seiner Handlungssymbolik, die in Basel wahrscheinlich zwischen den nunmehri-
gen Partnern wiederholt wurde 3, hatte das Verhiltnis beider Staaten wohl zu stark
in die imperiale Sphire emporgehoben, als daf3 diese Losung von 1018 auch schon
gegeniiber einem bloBen Anwirter auf die Kaiserkrone hatte in Betracht kommen
konnen.

Ausschlaggebend allerdings war dieses Moment allein ganz sicher nicht fiir die
mehrjihrige Verzogerung des Abschlusses; wichtiger diirfte die Tatsache gewesen sein,
daB3 der unerwartete Tod Heinrichs vor dem Oheim fiir die Auslegung des gegebenen
Rechtszustandes ganz neuartige Probleme aufwarf. Mainz hatte, wenn die entwickelte
Rekonstruktion zutrifft, Heinrich eine Art «Oberkonigtum» tiber Burgund verliehen,
unbeschadet freier Wahrnehmung der bisherigen Regierungsrechte durch Rudolf
auch weiterhin, soweit sie sich mit dem neu eingegangenen Lehnsbande vertrug. Aber
wie war die neue Stellung des deutschen Herrschers gegeniiber dem Nachbarstaat zu
verstehen? War sie ihm nur fiir die eigene Person zugedacht oder aber in seiner
Eigenschaft als gegenwirtiges Haupt des ihn iiberdauernden Reiches? Man wird wohl
den Zeitgenossen am besten gerecht, wenn man annimmt, da3 die Frage damals
zunichst gar nicht reflektiert worden war, schon weil niemand glaubte, dal Rudolf
den Neffen iiberleben werde. Sie wurde akut, als dies gleichwohl eintrat.

In Burgund scheint sich daraufhin schnell die erste Auffassung durchgesetzt zu
haben. Von Deutschland her sah dies so aus, als ob Rudolf wieder einmal seine Zu-
sagen nicht einzuhalten gedenke 3*; wir miissen ehrlicherweise auch hier zugeben, daf3
nicht klar ist, wie weit der Konig guten Glaubens eine andere Auslegung der Ver-
tragssituation teilte, wie weit er gegen eigene Uberzeugung den Wiinschen starkerer

32 QOben S. 35; vgl. unten S. 46.

88 Mitteis 223, dazu oben Anm. 26 Ende; dhnlich schon Bresslan, Jahrb. Bd. II, 222. Beachte noch
vorstehend Anm. 31.

34 Wipo,c. 8 (S. 31, 24 f.).
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Magnaten nachzugeben hatte. Jedenfalls war ein neuer Konflikt gegeben **. Er ver-
scharfte sich dadurch, daf} Heinrichs Tod in Deutschland keine gewohnliche Thron-
vakanz herauffiihrte, sondern gleichfalls das Erloschen einer Dynastie bedeutete.
Schon rein «privatrechtlich» war kein Erbe vorhanden, der unmittelbar den An-
spruch auf Rechtsnachfolge hitte anmelden konnen; erst recht lud die Thronvakanz
von 1024 mehr denn je dazu ein, bisherige Anspriiche des Reiches in Frage zu stellen.
Der Begriinder der neuen Dynastie hatte zu erweisen, ob er stark genug sein werde,
sie auch fiir sein Haus zu behaupten, nach innen wie nach aullen, in Lothringen, in
Italien, gegeniiber Polen und gegeniiber Burgund, dessen Problematik mithin ais
Sonderfall in eine allgemeinere einmiindete.

Es ist hier nicht zu verfolgen, wie Konrad II. binnen weniger Jahre einen der Kno-
ten, die sich zu Beginn seiner Herrschaft gegen ihn schiirzten, nach dem andern zer-
fallen sah, teils ohne sein Zutun, einfach kraft der Auswirkung fremder Eigengesetz-
lichkeiten, teils dank seiner offenbar iiberlegenen Diplomatie, nur in geringerem
Umfang (wie namentlich in der polnischen Frage) unter dem Zwang seiner Waffen.
Einheitlich scheint sein eigener Standpunkt, dem er dabei offenbar durchweg zum
Sieg verhelfen konnte; in einer Formulierung, die die Uberlieferung ihm ausdriick-
lich nur als Entgegnung an aufsissige Biirger von Pavia in den Mund legt: «Wenn
der Konig aufhort zu sein, bleibt doch sein Reich bestehen wie das Schiff, dessen
Steuermann fille» (87 rex perist, regnum permansit, sicut navis remanet, cuius guber-
nator cadit) *®. Es handelt sich um das Aufkommen dessen, was das «transpersonale»,
das iiber ein Denken in konkreten Herrscherpersonlichkeiten hinausreichende Staats-
prinzip genannt worden ist*’, heute lingst selbstverstindlich, fiir das Mittelalter je-
doch, dem der Begriff der juristischen Person im allgemeinen noch wenig vertraut
war, ein Grundzug des Rechtsdenkens, den es erst mithsam zu erringen galt. Wie weit
Konrad dabei iiber dem Durchschnitt seiner Zeit stand, thm innerlich voraus war,
wird oft betont — vielleicht ist es wieder mehr als ein Zufall, da3 gerade er von friiher
Jugend an einen geistlichen Ziehvater gehabt hatte und daB gerade dieser Mann den
bedeutendsten kirchlichen Rechtsdenkern zahlreicher Generationen vor dem Auf-
kommen der klassischen Kanonistik zuzuzihlen ist, Bischof Burkhard von Worms
(+ 1025): in der Kirche, fir die Probleme unmittelbarer Erbfolge wie auch des Er-
l6schens von Dynastien bekanntlich gar nicht aufkommen konnten, reichte das Den-
ken in transpersonalen Institutionen und Amtskontinuititen ja um viele Jahrhunderte
weiter zuriick als im Bereich weltlichen Rechts.

Wie weit Rudolf von Burgund einem so vielfach geschiirzten Konflikt wider-
strebender politischer Interessen und zugleich geistiger Prinzipien personlich gewach-
sen war, steht dahin; jedenfalls sah man ihn zunichst mehr auf die Seite der Gegner

35 Charaktetisierung der beiden Rechtsstandpunkte: Bresslaw, Jahrb. I, 83 f. sowie Poupardin 137,
aber auch Psbst, FDG s (1865) 358, neben den genannten allgemeineren Werken auch zum Flg.
laufend heranzuziehen.

38 Wipo, c. 7 (S. 30, 16 ff.).

37 Vgl. die im Literaturverzeichnis genannte Arbeit von Bewmann.
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Konrads gedringt *, allerdings ohne ihn dort besonders aktiv zu finden. Eine Kli-
rung war unumganglich.

Die Moglichkeit einer Probe aufs Exempel bot Basel, von dessen Ubergabe an
HeinrichII. soebendie Rede war. Waren die alten Vertrige mit dem Tode des Kaisers
erloschen, so hatte die wichtige Stadt an Burgund zuriickzufallen; galten sie fort, so
war ihr weiterer Verbleib im deutschen Reichsverband iiberhaupt keine Frage. Der
Fall erhielt erhohte Bedeutung, als kurz nach dem Herrschaftswechsel in Deutschland
der Bischofsstuhl dieser Stadt vakant wurde. Viel hing davon ab, wem es gelang, den
Nachfolger zu bestimmen.

Konrad weilte um diese Zeit noch auf dem «Konigsumritt», der seine Herrschafts-
iibernahme in Deutschland endgiiltig bekriftigen sollte ®. Nichts weist darauf hin,dal}
er sonderliche Eile gezeigt hitte,den Weg nach Basel abzukiirzen. Als er die Stadt im
Juni 1025 erreichte, war er offenbar gleichwohl in der Lage, sie ohne jeden Wider-
stand zu betreten *°. Ebenso ungehindert vermochte der Konig, die Bischofsnachfolge
zu regeln. Im iibrigen war er in der Lage, dort in Basel regelrecht Landtag zu halten
(ein regale colloquium) *'. Dabei wird nicht zuletzt die Frage einer schlagkraftigen
militirischen Sicherung dieses Grenzbereiches gegen etwaige Angriffe aus Burgund
behandelt worden sein. Es scheint, da} der Salier mit alledem entgegengesetzten
Wiinschen und Plinen Rudolfs oder derer, die ihn vorschoben, zuvorkam *. Offen-
sichtlich suchte er, durch Schaffung vollendeter Tatsachen im Sinn seines Rechtsstand-
punktes — faktische Herrschaftsibbung war fiir mittelalterliches Rechtsdenken ein
auBerordentlich wichtiges Moment, wo es um strittige Anspriiche ging — den bur-
gundischen Partner und seine Einstellung auf die Probe zu stellen . Der Erfolg war
durchschlagend: Rudolf unterlief hinfort jede feindselige Handlung, und schon im
folgenden Jahr leitete er aktive Schritte zur Verstindigung ein, die in seiner Teil-
nahme an Konrads Kaiserkronung in Rom am 26. Mai 1027 und in dem ausgerechnet
zu Basel abgeschlossenen Vertrag vom Spitsommer des gleichen Jahres gipfelten.

Die dulere, die staatssymbolische Seite der damaligen Begegnung wurde oben be-
reits gewiirdigt **. Der Vertragsinhalt, aus Wipo als der einzigen Quelle nicht mit
wiinschenswerter Klarheit ersichtlich %3, 143t sich nunmehr prizisieren als eine An-
erkennung des transpersonalen Staatsprinzips durch Rudolf zumindest fiir diesen Ein-

38 Wipo,c. 8 (S.31, 13 f. u. 24 ff.).

39 Dazu grundlegend Rod. Schmidt, wie Lit. Verz.

40 Wipo, c. 8 enthilt keinerlei gegenteilige Andeutung; ebenso wenig weifl eine der Ableitungen
jener verlorenen «Schwibischen Weltchronik» etwas von einer «Schlacht um Basel» 1025. Nahere
Begriindung ist an dieser Stelle unmoglich.

41 Wipo, c. 8; dazu Ponpardin 139 Anm. 4. An das von ihm und anderen erwogene Treffen mit
Rudolf bei dieser Gelegenheit glaube ich nicht.

42 Wipo, ebd.: ... praeoccupatis.

43 Ebd.: #t animadverteret, si rex Ruodolfus promissa attenderet.
44 Oben S. 34.

15§, 35,
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zelfall mit allen Konsequenzen und insofern als eine Erneuerung der Abmachungen
von Mainz. Dieser Annahme sind zwei Beobachtungen giinstig: einmal blieb die Stel-
lung des Welfen innerhab seines Kénigreichs von der Neuregelung weiterhin unbe-
rithrt — nach wie vor stellte er Urkunden aus iiber Regierungsakte, die sich vondenen
vor 1027 oder auch vor 1018 in nichts unterscheiden; nach wie vor fithrte erdabeiden
Titel rex *6. Zweitens aber war es von 1027 an moglich — und das wird nicht immer
beachtet —, auch fiir Konrad im Hinblick auf seine burgundische Stellung von einem
Konigtum zu sprechen.

Das wird nicht sogleich sichtbar: die Zeit war noch frei von der Sucht Spiterer,
hemmungslos Titel zu hiufen. Konrad selbst begniigt sich daher in seinen Urkunden
fir Deutschland und Italien mit dem ranghdchsten, dem kaiserlichen Titel, ohne auch
nur den koniglichen fiir das jeweils betroffene Teilreich hinzuzufiigen, und fiir Bur-
gund hatte er Diplome einstweilen nicht auszustellen, da Rudolfs Regierungsrechte
nicht geschmilert waren. Aber im Jahre 1037, zwischen dem 26. Mai und Ende Okto-
ber/Anfang November, liefert das Kloster Cluny, das gerade in burgundischen Ange-
legenheiten zu Konrad schon von den ersten Anfingen seines deutschen Konigtums
an in engster Fithlung stand, einige merkwiirdige Datierungen.

Es handelt sich um drei Urkunden verschiedener Aussteller aus sehr verschiedenen
Gegenden, von verschiedenen Schreibern an verschiedenen Orten abgefaBt, iiber ver-
schiedene Schenkungen an die angesehene Reformabtei, bei denen der betroffene
Besitz geographisch gleichfalls weit gestreut war. Ein unmittelbarer Zusammenhang
der Stiicke untereinander ist also nicht gegeben, nur betreffen sie alle Gebiete im
Konigreich Burgund: im Valentinois, im Diois, selbst im Hoheitsgebiet der proven-
zalischen Markgrafen, die auch personlich beteiligt sind, nimlich bei Riez. Das alles
sind Gegenden siidlich von Vienne, die schon zum rudolfingischen Konigtum nur in
loser Verbindung gestanden hatten. Gleichwohl datieren sie nun einhellig nach dem
zehnten Konigsjahr Kaiser Konrads, und zwar so, daf} die Fixierung in das Jahr 1037
durch mehrfache Paralleldatierung zweifelsfrei gesichert ist 7.

Die deutsche Konigskronung Konrads, fiir Burgund ohnedies belanglos, scheidet
als Beziehungspunkt aus, denn sie fiel bereits auf den 8. September 1024: von diesem
Epochendatum an gerechnet war 1037 je nachdem das dreizehnte oder vierzehnte
Jahr 8. Erst recht scheidet der Antritt des italienischen Konigtums aus, fiir den die
Zeitgenossen nicht einmal einen bestimmten Ort und Tag festzuhalten vermochten:
koniglichen Rang im sakralen Sinne besa3 Konrad bereits seit der Mainzer Weihe-

48 Vorlaufige Zusammenstellung der letzten Urkunden Rudolfs: Powpardin 143 f.; dazu oben
S. 18 Anm. 9. — Vgl. oben S. 40 mit Anm. 31 sowie S. 41, unten S. 74.

47 Recueil des Chartes de I'Abbaye de Cluny, No. 2917, 2920, 2921, vgl. Nr. 2916 ohne Parallel-
datierung, doch unmittelbar mit 2917 zusammengehorig, mit der besonders wichtigen Formulierung:
regnante Conone imperatore, anno x regni sui. Auch diese bisher in diesem Zusammenhang unbeach-
teten Zeugnisse heischen ausfihrlichere Behandlung.

48 Entsprechend die Datierungen in Konrads eigener Kanzlei (auch der italienischen!), soweit sie
den Kaiserjahren Konigsjahre hinzufiigen; vgl. dazu oben sogleich weiter im Text.
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handlung vom 8. September 1024. Dieser Rang aber scheint damals — und das wird
nicht immer beachtet — sakral ebenso absolut genommen worden zu sein wie die
geistlichen Weihegrade, mit denen er schon durch die Salbung fast auf eine Stufe
gestellt wurde. Das schlief3t ein, daf} wie sie, so auch er sakramental ohne bestimmte
Regionalbeziehung iibertragen wurde, so daf3, anders als in karolingischer und spiter
wieder seit staufischer Zeit, eine Wiederholung der kirchlich konstitutiven Wethe-
handlung am gleichen Herrscher ohne rangerhohende Bedeutung ebenso wenig mog-
lich war wie bei einem Mitglied des Klerus: was jeweils erginzend Regionalbezie-
hungen schuf, waren hier wie dort nicht Weihen, sondern Wahlen und entspre-
chende Akte jeweils bestimmter Personenverbinde, der Reprisentanten, je nachdem,
kirchlicher oder politischer Instanzen; Akte, die hier wie dort dann beim Amts- bzw.
Regierungsantritt durch angemessene Symbolhandlungen anderer Art bekraftigt wur-
den. Der italienische Herrschaftsantritt deutscher Konige loste sich daher, bis die
Ansicht von der regionalen Geltung der Herrscherweihen sich durchsetzte, vielfach
auf in eine grofere Zahl einzelner Huldigungsakte, fiir Konrad II. beginnend zu
Konstanz und Ziirich im Juni 1025 und endend zu unbestimmtem Zeitpunkt im Ver-
lauf des ersten Italienzuges, der als sakralen Weiheakt nur den einzigen iiber-
haupt noch moglichen brachte, d. h. die das Konigtum iiberhthende Weihe und Kro-
nung zum Kaiser, im iibrigen aber, wie es scheint, nur lokale Kronungsakte rein
liturgischer Art ohne sakral konstitutiven Charakter, die lediglich als sogenannte
Festkronungen einzustufen sind, geiibt wahrscheinlich schon auf dém Marsch nach
Rom hier und und dort im Rahmen feierlicher Einholung des neuen Herrschers — vor
allem offenbar in Mailand #°. Schon in Italien selbst scheint daher eine Zihlung
nach besonderen landeseigenen Konigsjahren kaum vorzukommen. Was ging dies
alles vollends die Burgunder an? Aber auch eine Zugrundelegung der Kaiserjahre
Konrads hitte 1037 fiir die fraglichen Monate, nach dem 26. Mirz, auf das 11. Jahr
fithren miissen; sie wiirde auch schlecht das regmante bzw. sogar den annus x. regni
sui der fraglichen Datierungsformeln erkliren konnen. Als Bezugspunkt fiir sie
kommt somit allein der Basler Vertrag vom August oder September 1027 in Be-
tracht . Es mag unbequem sein, aber wir kommen nicht um die Tatsache herum:
nach zeitlich nahestehenden Quellen vertrauenswiirdigen Ursprungs mul} eben dieser
Vertrag, fiir den Wipo eine, wenngleich bedingungsweise, traditio des regnum
Burgundiae an Konrad II. ausdriicklich bezeugt ®, fiir den Kaiser irgendeine maf-

49 Bisher wird meist mit einer italienischen Kronung = Konigsweihe Konrads in Mailand ge-
rechnet, die nirgends bezeugt ist; dafiir wird ein Widerspruch zwischen klaren Quellenaussagen ande-
ren Inhalts konstruiert, der sich in obiger Auffassung auflést. Zum Festkronungsproblem unten
S. 71 {.; beachte auch die vorige Anm.

50 Die Unstimmigkeit im Verhiltnis von Jahres- und Tageszihlung bei der Urkunde Cluny
Nr. 2920 — eine Differenz von wenigen Wocheén — hielte sich im Rahmen damals gewohnlicher Ver-
sehen.

51 Oben S. 35; vgl. 46.
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gebliche Form von regnum gegeniiber Burgund begriindet haben, von koniglicher
Stellung (wie einmal ganz allgemein tibersetzt werden mag).

Zu deuten ist diese Beobachtung wohl nur, wenn man sich erinnert, daf3 der
Sprachgebrauch damaliger Zeit dort, wo es sich um einen gemeinsamen Zustindig-
keitsbereich handelt, Oberherren eigenen und Sachwalter abgeleiteten Rechtes in der
Titulierung nicht immer klar zu scheiden weil. Comes heillt, wie gezeigt, nachweis-
lich, je nach Gegebenheit, «Graf> oder «Untergraf», im zweiten Falle lediglich
vorausgesetzt die volle tatsichliche Ausiibung der griflichen Gewalt in Abwesen-
heit des eigentlichen Inhabers, unabhingig von der abgeleiteten Natur dieser Stel-
lung %2. Ist es gar zu kiihn, daraufhin zu folgern: rex konnte entsprechend nebenein-
ander «Konig» (bzw. «Oberkonig») und «Unterkonig» heillen, konnte den, wie wir
heute sagen: souverinen Inhaber der Herrschaftsrechte ebensowohl bezeichnen wie
den, der sie in seinem Auftrag, kraft Belehnung durch ihn, tatsichlich ausiibte? Fiir
Konrads burgundische Stellung seit Basel hitte dieser Titel dann in erster, fiir die-
jenige Rudolfs in zweiter Bedeutung gegolten, wohlgemerkt: von dem burgundischen
Standpunkt aus, fiir den die herangezogenen Datierungen offenbar sprechen. Das
schliet moglicherweise zugleich ein, daf} die Oberherrschaft des Saliers iiber dieses
Lehnskonigreich nach dieser landeseigenen Auffassung nicht einfach auf seiner Kai-
serwiirde beruhte, sondern auf einem Akt, unabhingig von der romischen Kronung
vollzogen (zu anderem Zeitpunkt, nachtriglich, und an anderem Ort), so, wie das ja
auch schon fiir die Mainzer Errungenschaften Heinrichs II. gegolten hatte.

Wipos Hauptformulierung spricht fiir Basel ausdriicklich von einer Ubergabe des
Konigreichs an den Kasser (regno ... Burgundiae imperatori tradito) **. Das ist, so-
weit der Herrschertitel in Betracht kommt, vielleicht einseitig vom Reichsstandpunkt
her gedacht und mag insofern auf unterschiedliche Interpretationsmoglichkeiten hin-
weisen, die schon damals gegeben waren, ohne daf} klar wird, wie weit sie den Zeit-
genossen bewuflt wurden. Im iibrigen aber ist diese Wendung mit der vorgetragenen
Auffassung sehr wohl vereinbar: ein regnum tradere an Konrad (und offenbar nur
an ihn!) hat zweifellos etwas mit koniglichen Herrschaftsrechten zu tun — die gleichen
Ausdriicke braucht derselbe Wipo, um spiter die Einsetzung Heinrichs III. durch
Konrad in sein burgundisches Konigtum 1038 zu notieren ® —, nur daf} diese Herr-
schaftsiibertragung 1027 wie 1018 nach Wipos Vorstellung, anders als bei jener
spiteren Gelegenheit, nicht unbedingt erfolgte, sondern durch bestimmte Bedingun-
gen eingeschrinkt wurde, wie gesagt: durch ein pactum, ausdriicklich gleichgesetzt
dem (versteht sich: zuletzt) zwischen Rudolf und Heinrich II. hergestellten Rechts-
zustand (eodem pacto, quemadmodum prius antecessori swo Heinrico imperatori
datum fuerat, sc. regnum Burgundiae). Im Lichte der vorgelegten Befunde darf also
gefolgert werden, dafl Konrad 1027 in Basel — fiigen wir hinzu: soweit es auf Rudolf

52 Oben S. 23 m. Anm. 23.
53 Wipo, c. 21 (oben S. 35).
54 Wipo, c. 38 (unten S. 98 mit Anm. 20).
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ankam — Oberlehnsherr iiber Burgund als ein fewdum oblatum wurde ®, ganz wie
dies Heinrich II. 1018 in Mainz geworden war. Konrad hatte den Rechtsstandpunkt
seines Vorgingers festgehalten und dafiir die Anerkennung des Hauptpartners gefun-
den. Wenn dabei aber die Mitwirkung Giselas an diesem Ergebnis so stark betont
witd %, einer Frau, die von Burgund aus als Enkelin und Nichte eigener Konige be-
trachtet werden durfte, so konnte dies ein Indiz dafiir sein, dal3 damals in Basel, soweit
moglich, zwischen dem transpersonalen Reichsdenken Konrads und dem #lteren Den-
ken in dynastischen Verwandtschaftszusammenhingen, das der Mehrzahl der Zeit-
genossen noch niher lag, ein Kompromil3 angestrebt wurde, um vor allem dem be-
troffenen Lande selbst tunlichst entgegenzukommen.

Ging man in dieser Hinsicht noch weiter, als der Wortlaut der HauptauBerung
Wipos erkennen 1dBt? Es war schon die Rede von der Einbeziehung Heinrichs III.
in den neuen Vertrag, die der Hofkaplan in seiner unsystematischen Darstellung
nur merkwiirdig unklar andeutet, wihrend Spitere sie um so nachdriicklicher her-
vorheben . War es womdglich so, dall Heinrich, obwohl er mit seinen zehn Jahren
als selbstindige Rechtspersonlichkeit noch gar nicht in Betracht kam, gleichwohl
schon in Basel als ndchster landeseigener Eigenkonig Burgunds designiert wurde?
Unbeschadet des Oberkonigtums iiber das Nachbarland, das Konrad in Nachfolge sei-
nes Vorgingers bei gleicher Gelegenheit bestitigt erhielt, wire dann die unmittelbare
Nachfolge Rudolfs nicht ihm, dem Familienfremden, eingerdumt worden, sie wire
einem direkten Abkémmling der Rudolfinger verblieben, der durch Gisela GroBneffe
Rudolfs, Urenkel Konrads des Friedfertigen war; die volle Personalunion beider
Reiche wire dann erst fir den Zeitpunke ins Auge gefaBt worden, an dem Heinrich
die Nachfolge auch in Deutschland antrat, nicht schon unbedingt auch gleich fiir den
Zeitpunkt des Erloschens der bisherigen burgundischen Dynastie. Diese Moglichkeit,
mit der bisher nicht gerechnet wurde, bedarf niherer Begriindung; immerhin darf sie
schon hier als Arbeitshypothese festgehalten werden, die sich im weiteren Unter-
suchungsgang zu bewihren hat %,

Eins allerdings ist dabei unmittelbar hinzuzufiigen: mag es auf diese Weise in
Basel zu einer gewissen Beachtung dynastischer Verwandtschaftszusammenhinge ge-
kommen sein — die Rechtssphire wurde damit fiir das Denken dieses 11. Jahrhunderts
nicht mehr beriihrt, auch nicht fiir Burgund; allenfalls jener Bereich, in dem iiber
alles Rechtsdenken hinaus Stimmungen zu beeinflussen waren. Der oft mibrauchte
Ausdruck «Gebliitsrecht» bleibt fiir diese Zeit besser aus dem Spiel: das ist sogleich
zu zeigen.

55 So mit analogischer Heranziehung eines im deutsch-burgundischen Zusammenhang nicht be-
zeugten Quellenterminus Mitteis 222, dazu aber oben S. 39 Anm. 26 Ende.

56 Wipo, c. 8 u. c. 21 (8. 31, 290 f. bzw. 41, 5), also doppelt hervorgehoben.

57 Oben S. 3s.

58 Vgl. noch unten S. 56 mit Anm. 11, ferner S. 65, 74-77 u. 81.
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2.0do

Fiirs erste diirfte damit abgeklirt sein, was der deutsche Herrscher an Rechtsan-
spriichen fiir sich und sein Haus geltend machen konnte, wenn der Ernstfall eintrat.
Doch waren sie die einzigen, die in diesem Augenblick Beriicksichtigung verlangen
konnten?

Zur Beantwortung ist es weithin iblich, mogliche Pritendenten unter den Ab-
kommlingen des Rudolfingerhauses in weiblicher Linie zusammenzustellen und ihre
etwaigen Anrechte am Grade verwandtschaftlicher Nihe zu seinem letzten legitimen
Reprisentanten zu messen. Auf diese Weise entsteht schnell eine lange Liste von
Namen, die jedoch in der wirklichen Geschichte des «Erbfalls» groftenteils nicht wie-
derkehren, und das ist kein Zufall. Ein derart rein genealogisches Verfahren mag an-
gemessen sein, wo es um die Klirung von Erbfolgestreitigkeiten der europidischen
Neuzeit geht: fiir das 11. Jahrhundert bedeutet es zweifellos einen Anachronismus.
Diese Zeit mal3 zwar der Abstammung von einem regierenden Herrscher erhebliche,
doch keinesfalls die ausschlaggebende Bedeutung bei. GroBleren Wert legte sie offen-
bar auf das, was wir mit Begriffen wie «Wahl» oder «Huldigung» zu umschreiben
pflegen. Die Grenzen zwischen beiden Anerkennungsformen bleiben dabei flielend?,
und als wahlberechtigt gelten nicht nur die jeweils ausschlaggebenden Magnaten des
Reiches, die seinen populus nach dem Zeitempfinden angemessen reprisentieren,
sondern auch der noch lebende und regierende Vorginger in eigener Person; er sogar
mit einem gewissen Vorstimmrecht, dessen Ausiibung, die sogenannte Designation,
tirdie burgundische Frage mindestens bei den Vertrigen RudolfsIII. mit HeinrichII.
vor 1018 eine Rolle gespielt hatte, nach der eben angedeuteten Arbeitshypothese
wohl auch 1027 zugunsten Heinrichs III. Daf} schon ein solches Designationsrecht
keineswegs immer zugunsten Blutsverwandter ausgeiibt werden mufte, hatte Kon-
rad I. von Deutschland 919 gegeniiber Heinrich I. aus dem Ludolfingerhaus bewiesen.

Auch dort, wo es sich um unmittelbare Abkunft im Mannesstamm handelte, war
ein Primogeniturprinzip hochstens vorherrschend, keineswegs eingebiirgertes Ver-
fassungsrecht: in Deutschland hatte nach dem Tode Heinrichs I. dessen zweiter Sohn,
Otto, das Konigtum iiber den Kopf des dlteren, gleichfalls aus legitimer Ehe stam-
menden Halbbruders Thankmar hinweg erhalten und muBte es zunichst gegen An-
spriiche des dritten und jiingsten Bruders Heinrich verteidigen, die von besonderer
politischer Konstellation voriibergehend begiinstigt wurden. In Frankreich kam es
nach 1025, als Hugo, der ilteste Sohn und Mitkoénig Roberts II., vor dem Vater ge-
storben war, zu einer jahrelangen Krise iiber der Frage, ob nun der zweite Sohn und
neue Mitkonig Heinrich wirklich die Nachfolge antreten solle oder vielmehr trotz
fehlender Herrscherweihe der dritte Bruder, Robert, nachmals Herzog der Bourgogne;

1 S. unten S. 76 Anm. 39.
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diese Wirren waren noch nicht bereinigt, als Robert selbst 1031 verstarb und Hein-
rich die Nachfolge anzutreten suchte 2. -

Von einem irgendwie geregelten «Erbrecht» in weiblicher Linie konnte vollends
nicht die Rede sein. Als Frankreich 987 den Sohn des letzten karolingischen Konigs
tiir regierungsunfihig erklirte, hielt niemand Ausschau, welcher cognatische Seiten-
verwandte an seiner Statt die bestbegriindeten Anspriiche habe: man erhob in Hugo
Capet ein Geschlecht, das mit dem bisherigen in keiner Weise verschwagert war,
wohl aber das Konigtum schon lange erstrebt hatte, nicht ohne voriibergehenden
Erfolg, und im tbrigen eine gewisse Machtbasis mitbrachte, sich in dieser Position
zu behaupten. Fiir Deutschland galt lange Zeit die Konigserhebung Konrads II. als
ein bezeichnendes Beispiel fiir die ausschlaggebende Bedeutung «gebliitsrechtlicher»
Momente bei der Wahl des Begriinders einer neuen Dynastie, doch ist lingst gezeigt
worden, da} dies so nicht haltbar ist®. Fiir Burgund diirfte allein die Geschichte der
Bemiithungen Heinrichs II. um dieses sogenannte «Erbe» eine einzige Widerlegung
der Rechtsverbindlichkeit solcher Zusammenhinge darstellen. Kein Mann stand der
rudolfingischen Nachfolge genealogisch niher als er, Sohn der einzig bekannten
Tochter Konrads des Friedfertigen aus erster Ehe: auch die jingeren Enkel des glei-
chen Konigs konnten darin mit ihm nicht wetteifern, Sohne seiner Tochter von der
zweiten Gemahlin, der Vollschwester Rudolfs III. (da die Reihenfolge der Kinder
Konrads des Friedfertigen nicht eindeutig festliegt, ist schwer zu sagen, ob Odo von
Blois und der Champagne nach neuzeitlichen Vorstellungen nichst Heinrich der
«bestberechtigte» war oder ein Angehoriger des westfilischen Grafenhauses von
Werl) *. Trotzdem war Heinrichs burgundische Politik bis 1018 fast ein einziger
Kampf um die Anerkennung seines Nachfolgerechtes. Wenn in diesem Jahre dann
die Zltere Designation durch Herstellung eines lehnsherrlichen Verhiltnisses, sei es
erginzt, sei es ganz ersetzt wurde °, so diirfte dies als offenes Eingestindnis zu werten
sein, dal} mit Anspriichen der vorher verfolgten Art allein nicht viel zu beschicken
war.

Mit anderen Worten: wer im Wettbewerb um den erledigten Thron dieses Landes
cognatische Verwandtschaft zum letzten Inhaber aufzuweisen hatte, der mochte An-
spriiche, die er etwa zu erheben gedachte, auch darauf stiitzen. Fiir das Empfinden
vieler Zeitgenossen gewann er damit zwar kein zwingend verbindliches Recht, aber
immerhin, falls das Bild erlaubt ist, einen gewissen Vorsprung beim Start. Ob er
allerdings dann auch als erster durchs Ziel ging, hing nicht von diesem Ausgangs-

2 Zur Problematik: P. E. Schramm, Der Konig von Frankreich2 I (Darmstadt 1960) 98 {.; vgl. noch
unten S. 57, 82 u. 88 mit Anm. 21.

3 M. Lintzel, Zur Wahl Konrads II., in dessene Ausgewihlten Schriften II (Berlin 1961) bes. 426 ff.
(Erstdruck: Festschr. E. E. Stengel, Miinster 1952).

4 Allgemein: Poupardin, App.IV: La famille de Conrad le Pacifique (S.384—391), bes. 387, vzl
149 f. Anm. 5; dazu Fr. v. Klocke, Die Grafen von Werl und die Kaiserin Gisela etc.: Westfalische

Zeitschrift 98/99 (1949) 67—111, passim. — Heinrich II.: oben S. 36 mit Anm. 14.
5 Oben S. 30—41.
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punkt ab, der juristisch wie machtpolitisch gleich unverbindlich blieb, sondern davon,
ob und wie weit es ihm gelang, mit realem Kriftepotential den Gegner zu tiber-
runden, d. h. zunichst vor allem: mitspracheberechtigte Magnaten auf seine Seite zu
ziehen. Dazu gehorten Einflul, Reichtum, ein militarischer Riickhalt und dlploma-
tisches Geschick; alles tibrige war von sekundarer Bedeutung .

Unter diesen Umstinden ist es miiBig, potentielle Thronkandidaten unter Méannern
zu suchen wie dem sichsischen Grafen Liudolf (von Braunschweig?), Sohn Giselas
aus erster Ehe und damit iltestem Stiefsohn Kaiser Konrads II. (+ 1038) 7, oder
Ludolfs Vetter zweiten Grades, Gerold von Egisheim im Elsal}, dem wahrscheinlich
noch Rudolf III. selbst die Grafschaft Genf iibertragen hatte 8. Beide waren Urenkel
Konrads des Friedfertigen, GroBneffen des letzten burgundischen Welfen gleich dem
nachmaligen Kaiser Heinrich III., aber sie hatten keine Macht in die Waagschale
zu werfen, die ihnen irgend Erfolgsaussichten bot. Die Zahl moglicher Bewerber aus
dem Kreis rudolfingischer Cognaten reduziert sich neben dem Sohn Kaiser Konrads
praktisch auf drei: zwei Deutsche und einen Franzosen.

Die beiden ersten waren gleichfalls Urenkel Konrads von Burgund: zunichst jener
Konrad, den man den Jiingeren zu nennen pflegt, Vetter Kaiser Konrads II. und
Schwestersohn seiner Gemahlin, immerhin 1024 ernsthafter Mitbewerber um das
deutsche Konigtum, wenn auch unterlegen; dazu ein jiingerer Stiefsohn des ersten
Salierkaisers aus einer weiteren fritheren Ehe Giselas, der offenbar noch sehr junge
und unreife Schwabenherzog Ernst II. aus dem nachmals in Osterreich so bedeuten-
den Babenbergerhause. Fiir keinen dieser beiden mdoglichen Pritendenten — das ist
festzuhalten — findet sich ein ausdriickliches Zeugnis dafiir, daf} er Anspriiche auf die
Nachfolge in Burgund angemeldet hitte. Beide jedoch standen in den ersten Jahren
der Regierung Konrads II. zu thm in gespanntem Verhilenis, Ernst sogar mehrfach in
offenem Aufruhr. Hinsichtlich der Griinde hat die Phantasie freies Spiel, da die
Quellen sie einhellig verschweigen. Daf3 bei jedem der beiden Vettern der Wunsch
mitgespielt haben kann, dem Reichsoberhaupt eine Unterstiitzung in der burgundi-
schen Frage abzutrotzen, ist nicht auszuschlieBen. Auf jeden Fall waren beide, Konrad
wie Ernst, als der kritische Augenblick schlieBlich eintrat, aus der Reihe potentieller
Mitbewerber bereits ausgeschieden, gleichgiiltig, ob nun als Ergebnis bewuBter but-
gundischer Politik des Kaisers oder aus anderen Griinden: der erste hatte sich dem
michtigeren Vetter im Herbst 1027 so unmittelbar nach dem Baseler Vertrag unter-
worfen, dall man versucht ist, darin eine Konsequenz des staats- und volkerrecht-
lichen Erfolges zu erblicken, den der Kaiser durch diese Ubereinkunft errungen
hatte: wer den letzten Vertreter der erloschenden Dynastie in eigener Person formlich
auf seine Seite gebracht hatte, bei dem doch das wichtige Designationsrecht lag, gegen
den — so etwa hitte politische Einsicht argumentieren konnen — war ein Widerstand

6 Vgl. auch Poupardin 145—-151 u. weiter.
7 Vgl. Bresslan, Jahrb. 1, 251; 11, 329 u. 512.
8 Powupardin 390 f., vgl. 267 f. Anm. 5.
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wegen Burgunds mit wenigstens einigem Anschein von Berechtigung nicht linger
moglich ®. Ernst aber war schon 1030 als Geidchteter erschlagen worden.

Als 1032 der Ernstfall eintrat, hatte der romische Kaiser folglich nur noch mit
einem einzigen, dem letztmoglichen Gegenspieler zu rechnen. Es war der eben ge-
nannte Odo, Sohn von Rudolfs III. Vollschwester Berta, beildaufig also ein Vetter der
Kaiserin Gisela, vor allem aber Enkel Konrads des Friedfertigen gleich Kaiser Hein-
rich IL., mit alledem dem Rudolfingerhause sehr viel niher verwandt als alle, die sonst
aufgefiihrt werden konnten: eng wie keiner, seit Heinrich II. verstorben war. Einen
Rechtstitel allerdings lieferte diese Abstammung, wie gezeigt, allein aus sich heraus
nicht, ebensowenig wie vorher im Falle Heinrichs II. Die Quellen halten daher diesen
genealogischen Zusammenhang vielfach auch mehr informatorisch fest, als daB} sie
behaupten, Odo habe ihn ausdriicklich als Rechtsgrundlage seines Vorgehens heraus-
gestellt 10,

Es zeigt sich somit, daf} ein besserer Rechtsanspruch, als Konrad ihn zu vertreten
hatte, beim Tode Rudolfs III. allem Anschein nach nicht vorhanden war. Allerdings
war Konrads Stellung auf juristischer Ebene, und das gilt es nun sehr klar im Auge zu
behalten, lediglich besser als diejenige Odos, sie war jedoch, soweit die Quellen Ein-
blick gestatten, keineswegs iiber Anfechtungen erhaben: nichts berechtigt zu dem
Schluf}, da3 an dem Basler Vertrag neben Rudolf und seiner Familie eine ausschlag-
gebende Mehrheit burgundischer Reichsmagnaten beteiligt gewesen wire, sei es
direkt durch personliche Teilnahme, sei es indirekt, durch Ermichtigung Rudolfs
zu diesem AbschluB im voraus oder auch durch nachtriglichen Beitritt. Konrad
mochte seit Basel mit einer gewissen Partei in Burgund rechnen konnen, die sich fiir
eine Losung in seinem Sinne, und das hiel} seit diesem Tage zugleich im Sinn des
letzten Rudolfingers, einsetzen wiirde; die allgemeine Anerkennung dieser Losung
im Lande selbst hatte er erst noch durchzusetzen. Das aber war Odos Chance: war
durch Nichtbeteiligung vieler, woméglich einer Mehrheit maf3geblicher Magnaten
Burgunds an den Abmachungen von 1027 eine Art staatsrechtliches Vakuum ent-
standen, so konnte er versuchen, dieses Vakuum mit seinem eigenen Einflufl zu
fiillen,selbst wenn der letzte Inhaber des Designationsrechtes, im Lande ohnedies viel-
tach als fragwiirdig empfunden, offen gegen ihn optiert hatte. Von da her lieBen sich
tiber neue politische Tatsachen schlieBlich auch Rechtstatsachen schaffen, die stirker
waren als der Baseler Vertrag und im Endergebnis nicht nur besser als die Ausgangs-
position, sondern wirklich gut. Odo konnte dies erreichen, wenn er nur michtig genug

Y Wipo, c.21 (S.41), berichtet tiber den Baseler Vertrag und die Unterwerfung Konrads d. J.
gleichsam in einem Atemzuge.

10 Wipo,c. 29 (S.47,91.): regnum comes Uodo Francigena, filins sororis suae (Ruodolfi), invasit —
Rod. Glaber 111, 9, 37 (S. 86 Prou): Et guoniam regi Rodulfo, avanculo scilicet eius, non erat proles
ulla, quae foret regni beres, presumpsit (!) ... regni abenas preripere. Vgl, auch Sigeb. Gembl. =
Ruperti Chron. S. Laur. Leod. (unten S.64 mit Anm. 59). Abweichend Ann. Sangall. mai., a. 1032
(S.92, 15 Bresslau): Ruodolfo defuncto Uoto, filius sororis suae, regnum Burgundionum tamquam
haereditatem patrum suworum ... affectavit; Hugo Flav., Chron. II, 29 (SS VIII, 401, 44): Odo, quia
erat ex sorore Rodulfi, . .. ad regnum cepit aspirare.

51



dazu war, und daB} in dieser Hinsicht Grund zu Hoffnungen fir ihn bestand, ist nun
allerdings nicht zu bezweifeln.

Ganz sicher nimlich war dieser Graf,auch abgesehenvon genealogischen Griinden,
der mit Abstand gefihrlichste unter allen moglichen Rivalen des Kaisers. Zwar ent-
stammte er keiner alten Familie: in den Hochadel war wohl erst sein Grof3vater auf-
gestiegen ''. Daf} dieser Aufstieg immerhin steil war, zeigt die Tatsache der burgun-
dischen, also koniglichen Heirat des gleichnamigen Vaters, der Odo entstammte. Sie
vermittelte dem Grafen nicht zuletzt auch Karolingerblut, eine Tatsache, die fiir sein
SelbstbewuBtsein mehr Bedeutung erlangt haben mag, als sich kontrollieren 1af3t 2.

Sein Geburtsjahr ist nicht tiberliefert; er mag Kaiser Konrad II. etwa gleichalterig
gegeniibergestanden haben. Auch von seiner Personlichkeit ist kein klares Bild zu
gewinnen, denn in der Mehrzahl der Quellen fiihrt parteiische Abneigung verschie-
denster Wurzel das Wort; um so stirker verdient eine Stimme aus seinem heimischen
EinfluBbereich Beachtung, die ihm, und sei es immer formelhaft, auch positive
Eigenschaften im Sinne der Zeit nachsagt **. Mindestens wo man ihm willfahrig war,
mochte er wohl auch ein gewinnendes Wesen hervorkehren, und man mag iiber-
haupt fragen, ob der offenbar unbezihmbare Machthunger, der diesen Mann zeit-
lebens umtrieb, nur aus Fehdelust und Geltungssucht entsprang oder vielleicht doch
aus echter Befdhigung eines Nachkommen von Kaisern und Konigen zur Herrschaft,
die ein angemessenes Betdtigungsfeld suchte mit den Mitteln der Zeit.

Dieser Machthunger jedenfalls ist es, der als hervorstechendster Wesenszug Odos
aus den Quellen hervortritt, und daf} er in den Mitteln, ihn zu befriedigen, wihlerisch
gewesen wire, 1Bt sich wahrhaftig nicht sagen; wie weit er darin von anderen Glie-
dern der franzosischen Herrenschicht seiner Gegenwart, etwa dem fast permanenten
Gegner Fulko von Anjou, ungiinstig abstach, wire allerdings wieder eine Frage fiir
sich. So hatte Odo schon vor 1032 Erfolge erzielt, die sich sehen lassen durften '*. Aus
viterlichem Erbe (falls dieser Ausdruck fiir Lehnsbesitz schon zulissig ist) stammten
die Grafschaften Blois, Chartres und Tours. Selbst erworben hatte er durch Heirat
Gebiet im Umbkreis von Dreux, durch Usurpation die Grafschaften Troyes und Meaux,
mit denen die Champagne und Brie verbunden waren; von Streubesitz, der sicher nur
teilweise bekannt ist, zu schweigen. Man schitzt, da} 032 die von Odo unmittelbar
beherrschten Gebietsteile zusammengenommen an Fliche und Menschenzahl be-
trachtlich grofler waren als diejenigen, die sein Lehnsherr, der Konig von Frank-
reich, in direkter Gewalt hatte. Weitere Ausdehnungsbestrebungen hatten den Grafen

11 Zum Flg. Landsberger 3 ff.

12 E. Brandenburg, Die Nachkommen Karls des GroBen. 1.—XIV. Generation (Leipzig 1935)
S. 10 bzw. 94, jeweils Nr. VIII, 6o, vgl. S. 5 u. 94, jeweils Nr. IX, 11.

18 Poupardin 151 Anm. 5 zitiert aus Molinier, Obituaires de la province de Sens I, 813 einen
Nekrolog von St-Cloud: twm ingenuitate et potentia illustrissimus, tum magnitudine animi et con-
Stantia prestantissimus.

14 Zum Flg. neben Landsberger 17 ff.: Hirsch-Bresslan 111, 264 ff.; Bresslan, Jahrb. 11, 13 ff.; Po-
pardin 151 ff.
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mehrfach nach Sens gelenkt, ohne dafl ihm dort je ein durchschlagender Erfolg be-
schieden gewesen wire — auch zu Beginn der dreiBiger Jahre stand er dort in Kdmp-
fen, deren Wechselwirkung mit der burgundischen Frage noch zu beriihren ist '.
Doch auch nach Lothringen, ins Nachbargebiet seiner Champagne und also tber die
Grenze Frankreichs heriiber ins Reich hatte der Graf schon zur Zeit Kaiser Hein-
richs II. vorzudringen versucht, zum Beispiel durch das beliebte Mittel des Burgen-
baues auf eigene Kosten in fremdem Gebiet. Was sollte einen solchen Mann hin-
dern, nach Burgund zu greifen, wenn sich die Gelegenheit gab? Was das Reich dort
1016 und 1018 an militirischen Demonstrationen geboten hatte, war keineswegs
so eindrucksvoll gewesen, da3 davon eine abschreckende Wirkung hitte ausgehen
konnen. Gelang es nur, die Burgunder selbst zu gewinnen, so waren wirkliche Erfolgs-
aussichten gegeben, und es scheint demnach durchaus nicht nur Verblendung, wenn
Odo sie offenbar schon verhiltnismiBig frith, zunédchst mit friedlichen Miteeln, zu
verfolgen suchte 6,

Die Skizze mu} unvollstindig bleiben; etwas von dem Geist, der diesen Mann
umtrieb, zeigt sie doch. Sie entbindet uns vollends von der Verpflichtung, gleich nach
«Rechtstiteln» zu fragen, wo er als Pritendent auftrat. Tat er dies aber in Burgund,
so konnte er, wie gesagt, nicht nur seine uniibertroffen enge Verwandtschaft zum
Rudolfingerhause ausspielen, um dort Anhinger zu werben, er hatte auch als einziger
eine effektive Machtbasis, die dem unmittelbaren Zugriff des deutschen Herrschers
entzogen war; ja er war ihm selbst in keiner Weise verpflichtet. Nicht zuletzt blieb
Odo unter allen denkbaren Bewerbern um die burgundische Nachfolge wiederum
der einzige, der an alte Abneigungen gegen deutsche Herrschaft iiberhaupt zu appel-
lieren vermochte.

Fiir das Konigreich selbst wiire er zweifellos ein stirkerer Herrscher geworden als
die Rudolfinger. Ob viele Herren Burgunds diese Aussicht als vorteilhaft empfanden,
steht allerdings dahin. Im Lande selbst hieB die Frage wohl, wer das geringere Ubel
war. Der Kaiser und sein Sohn waren zwar machtiger, aber auch durch starkes Enga-
gement an zahllosen anderen Stellen Europas von Burgund abgezogen — die Erinne-
rung an den geringen Erfolg der Feldziige Heinrichs II. war hier zweifellos erst recht
noch gegenwirtig. Diese deutsche Herrschaft also, fiir die Burgund aller Voraussicht
nach groBenteils im toten Winkel verbleiben wiirde, stand zur Wahl, oder aber eben
dieser Odo, der an Glanz und Bedeutung hinter den nérdlichen Nachbarn zuriick-
stand, im Lande selbst jedoch aller Voraussicht nach sehr viel unmittelbarer fithlbar
werden wiirde als sie.

Vielleicht waren es Uberlegungen dieser Art, die den Ausgang des nunmehr zu
betrachtenden Ringens nicht an letzter Stelle mitbestimmten.

15 Unten S. 82, 84 u. 88, vgl. 57 u. 62.
16 Qben 8. 32.
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IIIL.

Der Nachfolgekonflik:

1. Der Ernstfall

Am 5. oder 6. September 1032 starb Rudolf III., vermutlich im siebenten Lebens-
jahrzehnt; unbekannt, wo und wie!. Der langerwartete Ernstfall war eingetreten,
aber, wie dargelegt, kein Erbfall im Sinn neuerer Geschichte: weder gab es eine Erb-
monarchie, noch geregelte Erbanspriiche, noch auch eindeutig berechtigte Erben.
Rudolf hinterlie} eine Witwe, zwanzig oder mehr Jahre jiinger, seine zweite Gemah.-
lin Irmgard, offenbar energisch und aktiv, doch als Frau damals nur bedingt rechts-
fahig. Der Vogt und Rechtswahrer, dessen sie daher bedurfte, Graf Humbert, wurde
schon ausfiihrlich vorgestellt 2. Rudolf hinterlief3 weiter einen einzigen, aber illegi-
timen Sohn, Hugo, Bischof von Lausanne, der von der Nachfolge als Bastard wie als
Kleriker ausgeschlossen war. Er beeilte sich, im Chor seiner Kathedrale dem Vater
eine wiirdige Ruhestitte zu bereiten 3, und eigene Gedanken mdgen ihn bei den Bei-
setzungsfeierlichkeiten bewegt haben. Im iibrigen gab es ein vakantes Landeskonig-
tum; daneben einen Kaiser, den Rudolf 1027, vielleicht allzu eigenmichtig, als Ober-
lehnsherrn anerkannt, und dessen Sohn, einen der Grof3neffen des letzten Burgunder-
konigs, den er vermutlich im gleichen Zusammenhang offiziell zum Nachfolger in
diesem Landeskonigtum designiert hatte; ferner eine wahlberechtigte Magnaten-
gruppe, wahrscheinlich nur sehr teilweise auf gerade diese Losung festgelegt, deren
Meinungsbildung im ganzen sicher noch keineswegs abgeschlossen war; schlieBlich
den franzosischen Pritendenten, trotz der ihn ausschliefenden Vorentscheidung Ru-
dolfs zum Zugriff entschlossen, nur vielleicht noch im Unklaren iiber Art und Form
der Verwirklichung seiner Ziele * — kurz: es gab eine ungeldste Nachfolgefrage. Fiir
den Kaisersohn Heinrich ist hinzuzufiigen, daf} er seit dem Tage von Basel nicht im
damaligen Herzogsrang verblieben war: Ostern 1028 hatten die deutschen Fiirsten
ihn rechtsformlich zum (Mit-)Konig gewihlt, und dem war alsbald auch die sakrale
Herrscherweihe gefolgt. Praktisch allerdings bedeutete das nicht mehr als die reichs-
rechtlich unanfechtbare Sicherung seiner Thronfolge in diesem Wahlreich, denn
Heinrich hatte beim Tode des Welfen noch immer das fiinfzehnte Lebensjahr nicht
vollendet, mit dem er jedenfalls nach deutschem Herrscherrecht fiir mundig erklirt
werden konnte 3. War dieser Termin, der 28. Oktober gleichen Jahres, auch schon

1 Diener 79 Nr. 14; Poupardin 144 Anm. 2.

2 Oben S. 25—27, vgl. 31.

3 Chron. Ep. Laus., S. 32 Roth, vgl. SS XXIV, 798: Hugo, Lausannensis episcopus, ... sepultus
in choro Lausannensi iuxta regem Rodulfum. Uber Hugo schon oben S. 30 u. 36.

4 Unten S. 63-66.

5 Waitz, VG V12, 275 f{.
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unmittelbar nahe geriickt, so stand der deutsche Thronfolger doch immer noch unter
Tutel des Bischofs Egilbert von Freising. Sie aufzuheben und die férmliche Miindig-
keitserklarung zu vollziehen, hielt Konrad allem Anschein nach erst im folgenden
Sommer fiir angebracht . Da die Miindigkeitserklarung eines Konigs offenbar mit
seiner Schwertleite verbunden zu werden pflegte, war Heinrich beim Tode Rudolfs
vermutlich noch nicht einmal offiziell waffenfihig; von wirklicher Regierungsfihig-
keit, noch dazu unter den besonders schwierigen Gegebenheiten der burgundischen
Thronfolge, konnte sicher keine Rede sein, selbst wenn der Jiingling rein formal den
Anforderungen dortigen Konigsrechtes, die uns unbekannt sind, schon entsprochen
haben sollte: nicht von ungefihr behielt Konrad Herrscherrechte, die dem 1028 er-
langten Konigstitel des Sohnes einen faktischen Inhalt gegeben hitten, selbst fiir
Deutschland und Italien noch bis zu seinem Tode (1039) in eigener Hand ®2. Fiir
Burgund anders zu verfahren, wire erst recht ein Unding gewesen, selbst wenn der
Vertrag von 1027 in dieser Hinsicht eine Liicke gelassen haben sollte.

Ein Knoten war geschiirzt. Wie sollte er entwirrt werden?

Einen ersten Schritt tat Rudolf noch selbst: vom Sterbelager liel er seine Krone
und andere Herrschaftszeichen an Konrad iiberbringen”. Uber die betroffenen In-
signien ist Sicheres nicht bekannt; vor allem steht dahin, ob die Krone witklich schon
den Charakter eines offiziellen burgundischen Reichssymbols erlangt hatte oder viel-
mehr lediglich ein personliches, prinzipiell austauschbares Wiirdezeichen ihres Trégers
war (die Annahme, es konne sich um den Koérper der spiteren Reichskrone gehandelt
haben, die zuletzt 1792 bei der Frankfurter Kronung Franz' II. gebraucht wurde
und jetzt in Wien verwahrt wird, ist nunmehr wohl allgemein aufgegeben®). Als
Uberbringer wird ein gewisser Seliger genannt, der wohl im Kreis der burgundischen
Vertrauten Rudolfs zu suchen ist. Unberiihrt von allen Unklarheiten bleibt die Tat-
sache, daf} der Sterbende durch diese Sendung eine Symbolhandlung iibte, der in der
gegebenen Situation erhebliches Gewicht zukam. Von Natur ist sie doppeldeutig: sie
kann einerseits als Designationskundgebung aufgefal3t werden, die die unmittelbare
Nachfolge betrifft?, sie kann jedoch auch als symbolische Riickgabe eines Lehns-
konigreiches an den Lehnsherrn gelten °. Nach der vorstehend entwickelten Deutung
der Vertragsbasis kommt fiir den vorliegenden Fall offenbar nur die zweite Méglich-

8 Bresslan, Jahrb. 11, 84 {.; Steindorff 1, 28; Poupardin 163.

6a Vgl. bes. Becker 15—22. Symbolgeschichtlich entspricht, dall die Konigsweihe von 1028 offen-
bar keine Thronsetzung einschloB, die vielmehr fiir Heinrich in Deutschland erst 1039 beim Antritt
der Nachfolge des Vaters erfolgte (anders O. Oppermann, Der frankische Staatsgedanke und die
Aachener Kénigskronungen des Mittelalters, Utrecht 1929, 24—33, der jedoch m. E. gegen die dort
zitierte Altere Literatur nicht durchdringt). Vgl. noch unten S. 102 mit Anm. 30, ferner S. 74 Anm. 36,

7 Poupardin 148 Anm. 1.

8 Vgl. Schramm-Miitherich, Denkmale der deutschen Konige und Kaiser (Munchen 1962) S. 141,
Nr. 67 (Lit.). — Auf die Frage der ubrigen regni insignia gehe ich hier nicht ein.

% Beispiele: Waitz, VG VI2 177 f. u. 285 {.

10 Mitteis 224, dem ich jedech fiir den burgundischen Fall nicht folge in der konstruierten
«Doppelberechtigung (Konrads) nach Erbrecht und Lehnrecht». Vgl. ebd. S. 508.
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keit ernsthaft in Betracht. Dazu stimmt, dall mehrere Quellen, darunter eine, die aus
salischer Familieniiberlieferung schopfen konnte, von einem testamentarischen Ver-
michtnis Burgunds durch Rudolf unmittelbar an Heinrich IIIL. sprechen . Sie weisen
damit vielleicht auf eine zusitzliche Botschaft hin, die Seliger zu tiberbringen hatte,
falls dies iiberhaupt noch notwendig war: denn schon in Basel hatte Rudolf ja einen
Eid geleistet, der auBer Konrad auch Heinrich galt'®. Es verdient, festgehalten zu
werden, da} der Mann, der sein Lebtag, gerade in Deutschland, als wankelmiitig und
unzuverlidssig verschrien war, im Tode, in dem er sich am ehesten hitte iiber alles
hinwegsetzen konnen, zu den eingegangenen Verpflichtungen stand.

Eine zweite Initiative ganz anderer Art unternahm vielleicht alsbald sein Sohn,
Bischof Hugo. Von ihm ist bezeugt, er habe an nicht klar identifizierbarer Stitte nahe
seiner Bischofsstadt die Erzbischofe von Vienne und Besancon samt ihren Suffraganen
zusammengerufen und einen feierlichen Gottesfrieden (eine trexga Dez) errichtet?3,
d. h. ein begrenztes Fehdeverbot fiir bestimmte Fristen, das durch schwere Kirchen-
strafen geschiitzt und von den Herren des Laienadels eidlich anerkannt -werden
mufte . Die Nachricht ist in vieler Hinsicht auffillig und in Einzelheiten ohne
jeden Zweifel durch Miverstindnisse des 13. Jahrhunderts entstellt, ihr wesentlicher
Kern jedoch scheint unantastbar *. Fiir die beteiligten Metropoliten sind Namen nicht
genannt; das Fehlen des Erzbischofs von Lyon verweist jedoch auf die Zeit nach dem
Tode Burkhards II. (22. Juni 1030 oder 1031), des Halbbruders Rudolfs III. und so-
mit Onkels von Hugo, der als eifriger Vorkimpfer der Gottesfriedensbewegung im
franzosisch-burgundischen Grenzraum hervortritt (etwa auf den Synoden von Verdun-
sur-le-Doubs 1019/21 und zu Anse 1025). Das wiirde als Partner Hugos fiir Vienne
auf Leodegar (etwa 1031-1060) verweisen, fiir Besancon auf Hugo von Salins
(1031-1066),den nachmaligen burgundischen Kanzler Heinrichs III.; da es nach dem
Tode Burkhards II. in Lyon zu lingeren Wirren iiber die Nachfolge kam *5*, wiirde
sich das Fehlen eines dortigen Partners am besten erkldren, wenn die Synode bei Lau-
sanne vor deren Beendigung angesetzt werden diirfte. Diese Kldrung ist chronologisch
gleichfalls nicht eindeutig fixierbar; dal} sie Ende 1032 noch nicht abgeschlossen
war, darf jedoch angenommen werden. Die Wochen oder Monate nach Rudolfs Tod
wiirden aber auch das Ungewohnliche am besten erkldaren, dal3 ein Bischof Erz-
bischofe zu einer Zusammenkunft bittet. Da3 Burgund unruhigen Zeiten entgegen-
ging, konnte damals niemand bezweifeln; ganz sicher war Eile geboten. Hugo aber als

11 Otto v. Freising, Gesta Friderici I. imperatoris II 48 (iltere Zahlung: II 29; S. 155, 13 ff.
Waitz-v. Simson): #llius Burgundiae ..., quae olim a Rodulfo rege imperatore Heinrico Conradi
filio cum testamento relicta regnum erat; vgl. Hugo Flav., Chron. (SS VIII, 364): tercium Hein-
ricum imperatorum quem Rodulfus rex ..., quia erat absque liberis, ut nepotem summ heredem
regni Burgundiae instituit; ebd. S. 401, nach obiger Deutung nicht widersprechend, sondern ergin-
zend: Rodolfus Conrado imperatori Burgundiae regnum dereliquit. Vgl. noch unten S. 74—77.

12 Oben S. 35 Anm. 11. 13 Chron. Ep. Laus.,, S. 32 f. Roth; SS XXIV, 798 f.

14 Dazu allgemein: Hartm. Hoffmann, Gottes‘riede und Treuga Dei (Stuttgart 1964).

15 Ich hoffe, darauf ausfithrlich zuriickzukommen. Vgl. noch unten S. 60 u. 61 f.

152 Oben S. 30 Anm. 39.
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Sohn des verstorbenen Konigs mochte sich in besonderer Weise fiir die Landstriche,
die von Natur Hauptschauplatz bevorstehender Kimpfe werden muflten, verantwort-
lich fiihlen, auch wenn er fiir seine Perscn ven der Nachfolge im Kénigtum doppelt,
als Bastard wie als Kleriker, ausgeschlossen war. Uberdies hatte er die Moglichkeit,
in Sachen offentlicher Friedenswahrung auch in seiner Eigenschaft als Graf des
Waadtlandes zu amtieren.

Trife dies alles zu, so hitten wir hier einen besonders charakteristischen Fall fiir
das Eintreten der Kirche in die Liicke, die eine versagende Staatsgewalt aufklaffen
lief3, wie es ja allgemein fiir diese Gottesfriedensbewegung Frankreichs und Burgunds
gilt. Leider sind Einzelheiten der getroffenen Friedensregelung nicht bekannt. Darf
von einem wenig dlteren Schwurformular ausgegangen werden, das etwa ein Jahr-
zehnt vorher im Viennois und dessen Nachbarschaft fiir den Laienadel benutzt wor-
den ist *%, also im unmittelbaren Amtsbereich eines der beteiligten Kirchenfiirsten, so
war der besondere Schutz auBer auf Kirchen, Kirchengut und Geistlichkeit sowie
Pilger vor allem auf die breiten Schichten der wehrlosen Landbevilkerung aus-
gedehnt. Verstirkte Einschrankungen der Waffentitigkeit wiren fiir die groBe Fasten-
zeit vorgesehen worden, falls der vermutete Ansatz stimmt, zunichst also fiir die
Spanne von der zweiten Februarhilfte bis Anfang April 1033, mithin fiir eine
relativ nahe Zukunft, wihrend der sich mancherlei beruhigen mochte, was sonst
unmittelbar zum Ausbruch zu kommen drohte; allgemeingiiltige Regelung und
konkreter Anlaf} hitten sich bemerkenswert miteinander verbunden. Leider ist die
Quellenlage so unklar, daf} sie lediglich den Hinweis auf diese Moglichkeiten als
solche gestattet; sie geniigt kaum zu bestimmterer Hypothese.

Undeutlich bleibt auch die Rolle Odos in dieser ersten Ubergangszeit, jedenfalls
in den verfolgten Zielen. Klar ist jedoch der allgemeine Verlauf. Schon zu Lebzeiten
Rudolfs hatte der Graf versucht, im Lande eine Partei zu seinen Gunsten zu bilden 7.
Die Todesnachricht diirfte ihm relativ rasch zugegangen sein, und es scheint, daf3 er
mit schnellem Einmarsch reagierte, vielleicht in bewuBter Ausnutzung des Umstandes,
daB} Konrad zur Zeit weit im Osten militirisch gebunden war, was dem riihrigen
Mann wohl bekannt sein konnte'®, Da sein franzosischer Besitz vom Konigreich
Burgund durch die Bourgogne getrennt war, setzt dies ein Einverstindnis mit dem
Herrn dieses Landes voraus, Konig Roberts IL. von Frankreich gleichnamigem Sohn,
der dieses Herzogtum erst im Vorjahr iibernommen hatte: der jiingere Bruder und
Rivale des neuen Konigs hatte Grund genug, sich Odo dankbar zu erweisen, der in
der noch kaum abgeschlossenen Auseinandersetzung um die Nachfolge in diesem
westlichen Nachbarkonigreich seine Kandidatur unterstiitzt hatte *°. Die Streitmacht,

16 Hoffmann 47 f. in Abweisung alterer Phantasien, die diesen Eid mit der Synode von Anse
1025 und speziell mit Graf Humbert in Verbindung bringen wollten.

17 QOben S. 32.

18 Vgl. bes. die Formulierungen bei Wipo, c. 29 (S. 47, 18 ff.), sowie in Ann. Sangall. mai. und
bei Herm., jeweils 1032 (8. 92 bzw. 96 Bresslau).

19 Vgl. oben S. 48 f.,, unten S. 61 und 62.
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mit der Odo in das begehrte Land einriickte, wurde von Zeitgenossen als stark emp-
funden *°, doch ist dies selbstverstindlich ein relativer Begriff: hatte er ein- oder
zweihundert Gewappnete zur Verfiigung, so war dies wahrscheinlich schon viel *1.

Trotzdem erzielte der Graf eindrucksvolle Erfolge. Er «erlangte» (optinuit) die
Stiadte und Burgen im burgundischen Juragebiet und dariiber hinaus bis zum Grofen
St. Bernhard %%, «sei es mit List, sei es mit Waffengewalt» 23; das heil3t, er brachte von
der Hauptverkehrsachse zwischen dem Pariser Becken und Italien, von der seine
Champagne bereits wesentliche Teile beherrschte, auch noch den Abschnitt in seine
Gewalt, den die Grenzen Burgunds einschlossen, den wichtigsten von allen . Damit
schnitt er zugleich den Hauptteil des Konigreichs, eingeschlossen die siidwirts dieser
Achse sitzenden Anhinger Konrads, von der Verbindung nach Norden hin ab . In
Deutschland wurde naturgemif} besonders beachtet, dafl Odo die beiden festen Plitze
Neuenburg und Murten, wenige Tagereisen von der Reichsgrenze entfernt, an sich
zu bringen wullte . Vor allem im zweiten Falle setzt das ein Ausgreifen auf der
Nebenachse voraus, die von Lausanne nordostwirts iiber Payerne nach Solothurn und
Basel fithrte *": wahrscheinlich war Murten auf dieser Route Odos am weitesten vor-
geschobener Posten. Doch auch Martigny und Aosta, die beiden Talstationen, zwi-
schen denen die Palistrale des Groflen St. Bernhard verlief, werden ausdriicklich un-
ter seinen «Erwerbungen» genannt %8, Das war ein Schachzug gegen Uberraschungen
aus Reichsitalien. Odo operierte jedoch auch in eigener Person weit im Siiden der
genannten Hauptverkehrsachse: er belagerte Vienne ?. Das zeigt einerseits, dal} er
dort, im EinfluBbereich der Koniginwitwe Irmgard *, Widerstand fand: begehrte
Tore Offneten sich nicht mehr von selbst. Andererseits setzt es den Besitz von Lyon
voraus, da das Viennois von Odos Basis her auf anderem Wege nicht zu erreichen
war. Gebot der Pritendent aber im Jura (also auch in der Franche-Comté, aber etwa
auch in dem alten koniglichen Pfalzort Orbe) und am GroB3en St. Bernhard, in Neuen-
burg, Murten und Lyon, so ist anzunehmen, dal} auch das geographische Bindeglied,
das Gebiet um den Genfer See, sich seinem Zugriff nicht zu entziehen vermochte, vor
allem Lausanne und Genf mit der Landverbindung von der beschriebenen Haupt-

20 Ann. Sangall. mai., a. a. O.: valida manu.

21 Vgl. Kahl 328.

22 Hugo Flav., Chron. II 29 (SS VIII 401, 45 {.): irrupit fines Burgundiae optinuitque civitates et
castella usque ad Jurum et montem Jovis. Die deutschen Quellen neigen demgegeniiber zur Ver-
harmlosung dieses Erfolges.

23 Wipo, c. 29 (S. 47, 10 1.): sex dolo sen bello.

24 QOben S. 17.

25 H.E. Mayer, VuF X (1965) 58 f.

26 Vgl. Herm. 1032-1034; Ann. Sangall. mai. 1033; Wipo, c. 30 u. 32 (S.97, 2. 16. 28; bzw.
S. 92,19 f.; bzw. S. 49, 20; S. 51, 15).

27 QOben S. 18.

28 Bresslan, Jahrb. II, 110 m. Anm. 4.

29 Hugo Flav., Chron. II 29 (SS VIII 401, 47).

30 Oben S. 26, unten S. 62 Anm. 51.
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straflenachse nach Lyon hin ®.. Diese gesamte, betrichtliche Expansion aber muB} sich
auf wenige Monate zusammengedringt haben, denn schon im nichsten Sommer,
wenn nicht bereits im Frithjahr 3, entfaltete Odo eine neue militirische Aktivitit
unmittelbar gegen das Reich auf lothringischem Felde, weit abseits von Burgund, an
dessen Freigabe er dabei in keiner Weise dachte *3, Wir stehen damit vor einer mili-
tirischen Kraftentfaltung unter primitiven Verkehrsverhiltnissen mit geringer Streit-
macht, die von modernen Vorstellungen her unverstindlich ist. Wie war sie moglich?

Das umschriebene Gebiet war zu kontrollieren, wenn Odo die Stadte und wich-
tigsten Burgen einigermalen fest in der Hand hielt, die schwerlich allzu dicht gesit
waren. Auch fiir eine derart «punktuelle» Beherrschung aber ist ausgeschlossen, daf3
sie allein mit den eigenen Kriften des Grafen erreicht werden konnte: das gestattete
weder die verfiigbare Zahl noch die verfiigbare Zeit. Mochte Odo auch von der ver-
hingnisvollen Sechswochenfrist deutschen Heerfolgerechtes unabhingig sein® — die
Wehrverfassung des europiischen Mittelalters, erwachsen aus einer spezifischen Be-
volkerungs- und Sozialstruktur, erlaubte nirgends eine militdrische Besetzung fremden
Landes auf Dauer mit Méinnern, die dafiir langfristig ihrem Heimatgebiet entzogen
werden muflten. So mag es nicht von ungefihr sein, wenn ein allerdings nicht gleich-
zeitiger Gewihrsmann, Hugo von Flavigny, Odo geradezu «hdufigere Einfille»
(frequentes irruptiones) in Burgund nachsagen will %: vielleicht war er fiir die eigene
Aktion tatsichlich auf relativ kurze Unternehmungen angewiesen, in verschiedenen
StoBrichtungen, mit wechselndem Aufgebot. Dabei mochte er dann Unterwerfungen
und Geiseln entgegennehmen, Biindnisse schlieBen, Parteiginger in malgebliche
Stellungen lancieren: die Sicherung des Gewonnenen auf Dauer war im wesentlichen
nur mit landeseigenen Kriften moglich, die sich Odos Sache zu eigen machten—nicht
zufillig wird spiter beim Siege Konrads nirgends von Francigenae oder Francorum
exercitus gesprochen, die der Kaiser aus dem Lande getrieben hitte *, nicht einmal
von Odo selbst, sondern allein von Parteigingern (fautores) des Pritendenten, die ein
solches Schicksal erlitten®”. In dieser Herrschaftsstruktur lag ein erheblicher Un-

31 §, oben S. 17. Konrad II. vermochte Anfang 1033 unter Umgehung Murtens nur bis Payerne
vorzudringen (unten S.Go, vgl. 78 f.). Die von obiger Ansicht abweichenden Ausfilhrungen von
Biittner, DA 7 (1944) 90, vermag ich mit dem Quellenbefund nicht in Einklang zu bringen.

32 Bresslan, Jahrb. 11, 86 £.

33 Vgl. unten S. 83.

34 Vgl. oben S. 37 mit Anm. 16.

35 Hugo Flav., Chron. Il 29 (88 VIII 401, 45).

36 Vgl. demgegeniiber etwa die Berichterstattung iiber die Kimpfe gegen Odo in Lothringen
1037 bei Sigeb. Gembl., Chron. (SS VI 357, 40 ff.). — AuBerhalb der Berichterstattung iiber die
eigentlichen Kimpfe schreibt Wipo, ¢. 1 (S. 12, 15) in sehr summarischem Riickblick: Chuonradus
imperator amimoso impetu Francos Latinos bostiliter ex ea (sc. Burgundia) efecit. Krieger aus Odos
Stammland waren selbstverstindlich stets in seiner Streitmacht vertreten; wir horen aber nichts uber
ihren Prozentsatz unter denen, die die Anspriiche des Pritendenten im Lande selbst auf Dauer ver-
treten sollten, und Wipo fiigt im gleichen Atem hinzu: bellogue eam (Burgundiam) subingavit.

37 Wipo, c. 32 (S. 51, 17). Unmittelbar vorher fiir die Besatzung Murtens: mzlites. Der Ausdruck
ist im Hinblick auf die Herkunft vollig neutral. — Uber Odo noch unten S. 87 f.
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sicherheitsfaktor: trat, wie es hier schlieBlich geschah, ein Stitkerer auf, der giin-
stigere Bedingungen zu bieten vermochte, so bestand Gefahr, daf er die Krifte aus
dem Lande selbst, die die Stiitzen des Gegners bildeten, zu sich heriiberziehen konnte,
und dann muflte dessen Stellung zusammenbrechen.

Die grundlegenden Strukturbedingungen der Zeit hatten demnach einschneidende
Konsequenzen fir den Pritendenten, nicht weniger aber fiir das betroffene Konig-
reich selbst. Sah Odo sich in seinem Vorgehen weithin auf einheimische Krifte eines
Landes angewiesen, in dem es von vornherein, mindestens seit Basel, eine anderweitig
festgelegte Gegenpartei gab, so muflte sein Einmarsch weit mehr, als dies unter Be-
dingungen neuerer Zeiten normalerweise gegolten hitte, in diesem Land eine Situa-
tion auslosen, die als biirgerkriegsihnlich zu bezeichnen ist. Das Zeitalter feudaler
Herrschaftsbildung war allenthalben voll aufgehdufter Spannungsmomente rein
regionaler, ja lokaler Art. Ginzlich anderen Ursprungs, erhielten sie nun Gelegen-
heit, sich mit den Problemen grofler Politik zu verquicken, sich an ihnen gleichsam
aufzuladen, neu und verstirkt zu entziinden; einheimisches Fehdewesen mufite im
Schatten des Ringens der GroBlen den michtigsten und unangenehmsten Auftrieb
erhalten. Von hier aus wiirde erst recht verstindlich, wenn einflullreiche Minner der
Kirche sich gerade an der Schwelle solcher Aussichten bemiiht hitten, wenigstens
die Gegenmittel, die die Gottesfriedensbewegung bot, moglichst schon im voraus zu
aktivieren— gerade die Médnner, vondenen in diesem Zusammenhange zu reden war 3:
der einzige Sohn des Konigs, der noch auf dem Sterbelager erneut offen gegen Odo
optiert hatte; neben ihm der Primas des Konigreichs, der dem Pritendenten, als er
EinlaB3 begehrte, die Tore seiner Stadt verschlof3 *°; nicht zuletzt auch der Erzbischof
von Besancon, natiirlicher Gegenspieler eines regionalen Machthabers, den wir uns
mit an erster Stelle unter den Verbiindeten Odos zu denken haben: des Grafen Rai-
nald, wichtigsten Herrn in der Franche-Comté, der als Sohn Otto-Wilhelms zum
Gegner deutscher Herrschaft, Forderer ihres einzig ernsthaften Gegenspielers wie
wenige pridestiniert scheint, im Lande selbst aber bestrebt sein muf3te, daf} das Erz-
bistum nicht als Exponent eigenstindiger Herrschaft emporkam *°. Die kirchliche In-
itiative erhielte, falls zu Recht in diesen Zeitzusammenhang hineingestellt, von hier
aus sogar einen politischen Akzent gegen Odo, gut stimmend zu der lingst fest-
gestellten Wahrscheinlichkeit, da3 der burgundische Episkopat, das Reichskirchen-
system Deutschlands als erstrebenswertes Wunschbild vor Augen, ohnedies ein natiir-
licher Verbiindete Konrads gewesen sein diirfte.

Wer waren demgegeniiber die Anhdnger Odos? Auch das 14Bt sich nur erraten.

Von Graf Rainald war schon die Rede: er zeigte sich noch unter Heinrich III. als
ungetreuer Vasall 4!, Hielt er 1032 dem Rivalen Konrads die entscheidende Einfall-
strale von Frankreich nach Burgund hinein offen, so schuf er eine wesentliche Vor-

38 QOben S. 56 1.

39 Oben S. 30, unten S. 62 f.

40 Bresslan, Jahrb. 11, 44 f., vgl. oben S. 28 f.
41 Steindorff 1, 218.
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aussetzung fiir den raschen Erfolg, der umgekehrt gegen seinen Widerstand undenk-
bar bleibt. Besondere Aufmerksamkeit verdienen jedoch zwei Minner, deren Unter-
werfung unter Konrad erst 1034 unter stirkstem militdrischem Druck erfolgte und
in Deutschland solche Beachtung fand, daf3 sie mit Namensnennung aufgezeichnet
wurde %2, Graf Gerold von Genf, einer der Grofineffen Rudolfs III. **, mochte sich
Odo in Verwandtschaft naher verbunden fiihlen als den entfernteren deutschen Vet-
tern; umgekehrt wird der Pritendent ihn als den Herrn der wichtigen Verbindung
vom Genfer See nach Siudwesten, von Hoch- nach Niederburgund *, besonders um-
worben haben — es mag damit zusammenhingen, daf er einmal nicht Graf, sondern
princeps jener Gegend genannt wird **. Mehr zu sagen ist iiber den zweiten, dessen
Rolle in dem ganzen Spiel vielleicht ganz besondere Bedeutung gewann: Burkhard,
Bischof von Aosta und Propst der alten koniglichen Abtei St-Maurice-d’Agaune 49,
damit von entscheidendem EinfluB3 auf die Pal3straBe iiber den Grof3en St. Bernhard,
zu der der Aufstieg sich gerade bei dieser Abtei leicht versperren lie3 47; iberdies der
Mann, der sich mit angeborener Riicksichtslosigkeit in den Nachfolgewirren um den
Erzstuhl von Lyon durchgesetzt hatte, die dem Ausbruch der burgundischen Thron-
folgekrise zeitlich annihernd parallel liefen *®. Seine Parteinahme erklért daher nicht
nur den vermutlich reibungslosen Anschluf} dieser Rhonemetropole an Odo, son-
dern wohl auch die iiberraschendste unter allen «Erwerbungen» des Grafen, eben
die von Aosta zu einer Jahreszeit, die fiir die PaBhohe des GroBen St. Bernhard
(2472 m) schon winterlich gewesen sein mul3 **. Der Vormarsch einer kimpfenden
Truppe unter solchen Bedingungen wire zeitraubend und verlustreich gewesen.
Offenbar hat Burkhard dem Verbiindeten beides erspart, indem er sich fiir Unter-
stitzung seiner eigenen Pritensionen beizeiten offen fiir ihn erklérte. Ein Schlaglicht
scheint hier kurz einmal auf den Politiker Odo zu fallen, der diesen Mann und iiber-
haupt die Vorgenannten, eingeschlossen Herzog Robert von der Bourgogne, im ent-
scheidenden Augenblick auf seiner Seite hatte. Der Aufwand an Mitteln, die der
Pritendent noch zu Lebzeiten Rudolfs an burgundische Magnaten verteilt hatte, war
doch nicht so von vornherein vergebens, wie der ihm ungiinstig gesinnte Rodulfus
Glaber uns ex eventu glauben machen will*°. Die Nichtbeteiligung eines Erzbischofs
von Lyon an den angedeuteten Gottesfriedensbestrebungen aber wiirde von dieser
Parteinahme Burkhards her auch fiir den Fall verstandlich, da3 die dortige Nachfolge-

42 Unten S. 88.

43 QOben 8. so.

44 Oben S. 17, vgl. 16.

45 Wipo,c. 32 (S. 51,12 f.).

46 Bresslan, Jahrb. II, 57 m. Anm. 1; Pospardin 330 Anm. 2.

47 Vgl. H. E. Mayer, VuF X (1965) 58.

48 Oben S. 30 Anm. 39, vgl. S. 61.

49 Im Hinblick auf Rudolfs Todesdatum (oben S. 54) wire fiir eigene Operationen Odos in dieser
Gegend frithestens das Septemberende in Betracht gekommen,

50 Rod. Glaber III, 9, 37 (S. 86 Prou).
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krise schon entschieden war, als die Synode bei Hugos Bischofsstadt zusammentrat.

Ersten erkennbaren Widerstand fand Odo, wie angedeutet, vor dem alten niedet-
burgundischen Reichszentrum Vienne. Die Chronologie ist vollig unklar: der Vor-
stoB} kann durchaus etwa der gleichen Zeit angehéren, in der Konrad seinen ersten
Gegenfeldzug nach Burgund unternahm. Jedenfalls aber endete die Belagerung dieser
zweiten Rhonemetropole mit einem bemerkenswerten Kompromif, fiir den man sich
als Partner wieder in erster Linie Erzbischof Leodegar zu denken hat, besonders, wenn
die Koniginwitwe Irmgard zur fraglichen Zeit diese Stadt bereits verlassen hatte, um
ihre mithsame Huldigungsreise zu Konrad auf Umwegen anzutreten, Odo und all
seinen Straflensperren zum Trotz *!. In diesem Kompromif3 verpflichtete sich Vienne
zum foedus, also zur Parteinahme fiir Odo, unter der Bedingung (ez conditione), dal3
er bis zu einem bestimmten — leider ungenannten — Termin seine férmliche Wahl
und Kronung in den Mauern der Stadt zustandebrichte (u praestituto termino in
eadem urbe rex appellari et coronari debuisset) ®. Das bedeutet entweder ein be-
fristetes Biindnis, das erlosch, wenn die gestellte Bedingung nicht zeitgerecht erfiillt
wurde, oder aber — und hier vielleicht eher — eine Verpflichtung Viennes zu einst-
weiliger Neutralitit, die im Erfiillungsfalle formlicher Unterwerfung zu weichen
hatte, wihrend Fristversaumnis durch den Pritendenten der Stadt die unbeschrinkte
Handlungsfreiheit zuriickgeben sollte. Von Odos Voraussetzungen her mochte das
durchaus als erfiillbar scheinen, denn zu allem, was er von Norden her gewonnen
hatte, durfte er auf das rechnen, was die Verwandten seiner franzosischen Freunde,
der Koniginmutter Konstanze und Herzog Roberts, namlich die beiden provenzali-
schen Markgrafenlinien, an Unterstiitzung etwa eriibrigen sollten: mochte die Reichs-
gewalt Burgunds samt ihrem Trager diesen Herren normalerweise auch gleichgiiltig
sein, mochte vollends gar ein bloBer Priatendent ganz sicher keinen bewaffneten Ein-
satz fiir seine Belange von ihnen erwarten diirfen — immerhin lieen sie in ihrem
Hobheitsbereich schon im Januar 1033 geradezu nach Konigsjahren Odos datieren 2.
Das geht weiter als an jeder anderen Stelle des Konigreichs, selbst im EinfluBBbereich
Burkhards von Lyon, wo nur der Kampf Odos um den Anspruch auf das Konigtum
gelegentlich Eingang in eine Datierungsformel fand 5. Es setzt zwar nicht unbedingt
einen allgemeineren Wahlakt voraus und erst recht keine vollzogene Herrscher-
weihe % aber jedenfalls eine rechtsverbindliche Anerkennung durch diese Magnaten
bzw. Huldigung durch ihre Beauftragten. Zumindest dieser Stimmen war Odo daher

51 Unten S. 79 f. Uber Vienne als mutmaBlichen Witwensitz Irmgards: Bresslax, Jahrb.II, 16 m.
Anm. 4; Poupardin 158 m. Anm. 2, vgl. oben S. 206.

52 Hugo Flav., Chron. II 29 (8§ VIII 401, 47 {.); so eigenartig, daB} trotz offensichtlicher Ver-
wirrung des weiteren Zusammenhangs nicht an Erfindung zu denken ist.

53 Vgl. z. B. Bresslau, Jahrb. 11, 16 {.; Landsberger sof.; Flach 426; auch Poupardin 154—158,
passim.

54 Bresslan, Jahtb. II, 17 Anm. 2.

55 Wipo spricht ¢, 2—3 von Konrad II. als rex auch schon fiir die Zeit zwischen vollzogener Wahl
und der folgenden Herrscherweihe.
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sicher, wenn es noch einmal zu einem férmlichen Wahlgang kam, und das heif3t: auch
der Stimmen aller, die in groBer Zahl von diesen Markgrafen abhingig waren, also
der Erzbischofe von Arles, Aix und Embrun mit ihren zusammen 18 Suffraganen und
einer Reihe besonders angesehener Klosterprilaten, von untergeordneten oder ab-
hingigen kleineren weltlichen Herren zu schweigen. Von den verbleibenden Ma-
gnaten Burgunds aber gehorte der grofite Teil zum Bereich der Vienner Kirchen-
provinz, und der Priatendent mag sich voriibergehend der Hoffnung hingegeben
haben, die Einstellung des militdrischen Widerstandes durch den Metropoliten werde
dort nach allem, was er sonst schon erreicht hatte, ihren Eindruck nicht verfehlen.
Wie Leodegar seinerseits den Pakt ansah, ist eine andere Frage. Es wurde angedeutet
und ist spiter noch genauer zu zeigen, daf3 so wichtige Reprisentanten des Landes wie
die Koniginwitwe Irmgard und auch Graf Humbert, ihr Vogt, in frithem Stadium
eindrucksvolle Schritte unternahmen, um sich demonstrativ auf die Seite Konrads zu
stellen. Auch sie gehorten kirchlich zur Erzdiczese Vienne. Wullte Leodegar von den
geplanten oder gar schon eingeleiteten Maf3nahmen, die es Odo unméglich machen
mufiten, die gestellte Bedingung zu erfiillen, so war fiir ihn das ganze Abkommen
praktisch eine Vertrostung des Gegners auf St.-Nimmerleinstag: ein kluger Schach-
zug, durch den er zunichst unmittelbaren Schaden von seiner Stadt billig abgewendet
hitte, um doch zugleich, wennanders Odo wider Erwarten seiner Forderung trotz
allem zu geniigen vermochte, fiir einen Prizedenzfall zu sorgen, auf den sich fir die
Zukunft vielleicht ein Kronungsprivileg Viennes aufbauen lieB . Odo hitte sich
dann von Leodegar auch als Politiker iibertrumpfen lassen, schon bevor Konrad
ihm endgiiltig den Meister zeigte.

Bis hierher, im auBeren Ablauf, ist die Geschichte des Pritendenten einigermallen
klar. Nicht auf den ersten Blick durchsichtig wird das Bild, das scheinbar diver-
gierende Quellenangaben von seinen politischen Zielen wecken.

In den Verhandlungen vor Vienne war offenkundig von férmlicher Konigserhe-
bung die Rede, und dasselbe gilt fiir die Absprachen, welche die herangezogenen
Datierungsformeln aus der Provence spitestens fiir die Jahreswende 1032/33 mit
den dortigen Markgrafen voraussetzen. Aber in welchem Sinne sollte Odo rex sein
oder werden: als Unterkonig des deutschen Herrschers wie Rudolf III. — oder gegen
das Reich, kraft erneuerten Anspruchs Burgunds auf unmittelbare Eigenstindigkeit?

56 Es ist unerfindlich, wieso Bresslaz glaubt, Leodegar habe durch diesen Vertrag fir den Fall
eines «Obsiegens» Odos erreicht, daBB «Vienne die Stellung als ... Kronungsstadt zuréckgewann»
(Jahrb. II, 17; Sperrung von Kahl). Soviel ich sehe, ist eine Krénung in Vienne vor 1032 ebenso
unerweislich wie unwahrscheinlich, nachher einzig zu 1178 fiir die Gemahlin Barbarossas bezeugt
(Radulf. de Diceto, Ymag. Hist., Bd. I, 427 Stubbs). AuBerdem findet Viennia in Burgundia sich als
Kronungsmetropole nur noch in der spiatmittelalterlichen Uberlieferung des burgundischen Kro-
nungsordo genannt, vielleicht lediglich zur Proklamation eines Anspruchs, der mit allgemeineren,
damals jedoch schon iiberwundenen Primatsanspriichen des dortigen Erzstuhles zusammenhingen
mag (vgl. unten S. 71 Anm. 21). Uber das Scheitern der Kronungspline Odos s. unten S. 66.
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Nicht zuletzt aber: hat dem Grafen das in den Verhandlungen mit Vienne erorterte
Ziel von Anfang an vor Augen gestanden, oder hat sich unter dem Eindruck von Er-
folgen, die so selbst er nicht erwartet haben mochte, auch in ihm eine Entwicklung
vollzogen?

Wipo begleitet den Einmarsch Odos in Burgund mit der merkwiirdigen Glosse,
er habe nicht gewagt, sich zum Koénig zu machen, gleichwohl aber das Kénigreich
nicht fahren lassen wollen (nec se regem ausus est facere, nec tamen regnum di-
maittere) 5. Das deutet ein auffilliges Zaudern an, zumindest fiir das Anfangsstadium,
fir die Zeit, in der Odo sich noch stirker im Gesichtskreis eines deutschen Quellen-
autors bewegte. Wipo ist gerade in diesem Kapitel bestrebt, den Pritendenten gegen-
iiber dem wohlerworbenen Anspruch der Salier moglichst ins Unrecht zu setzen %.
Die Nachricht, da3 Odo nicht unmittelbar nach dem Konigtum griff, liuft dieser .
Tendenz zuwider; sie unterliegt daher nicht dem Verdacht willkiirlicher Erfindung —
man wird sie dem Autor abnehmen miissen. Damit vertrigt sich auffillig gut ein
jingerer Bericht lothringischen Ursprungs, der, in allem hier Wesentlichen wortlich
iibereinstimmend, fast gleichzeitig in der Weltchronik des Sigebert von Gembloux
(T 1112) und in einer 1095 abbrechenden Geschichte des Laurentiusklosters zu Liittich
aus der Feder des nachmaligen Abtes Rupert von Deutz auftaucht, vielleicht von
beiden aus gemeinsamer, sonst unbekannter Quelle geschopft 3. Dort hei3t es, Odo
habe das Reich Konig Rudolfs, seines Oheims, von Kaiser Konrad, der dabei filschlich
sein «Netfe» (nepos) genannt wird, «zuriickerbeten», um es «unter ihm zu regieren»
(regnum Rodulfi ... a Cuonrado imperatore . .. repetens, ut sub eo regat Burgundiam
efflagitat); Rupert allein fiigt hinzu, der «Konig», wie es auffilligerweise heilit — ist
gemeint: er (Konrad) «als Konig», nimlich Burgunds, kraft der vorher mitgeteilten
Ubergabe durch Rudolf? — habe ihm dies abgeschlagen (gzod cum ei rex negasset) ®.
Das deutet einen Versuch Odos an, auf dem Boden des Baseler Vertrages zu einem
Arrangement zu kommen, und liefert damit vielleicht einen Grund fiir das nach
Wipo festgestellte Zaudern, nimlich die, wenngleich widerwillige, Anerkennung des
besseren Rechtes der salischen Gegenspieler, wie es dieser Vertrag begriindet und
Rudolfs letztwillige Handlung vom Sterbebett aus bekriiftigt hatte. Das wire be-
achtlich fiir die Beurteilung der juristischen Ausgangssituation. Wenn Odo trotzdem
«das Konigreich nicht fahren lassen wollte» und sogar moglichst weite Teile seiner
faktischen Herrschaft unterwarf, dann ist das auf diesem Hintergrund wohl am besten
zu vetstehen aus dem Wunsch, sich fiir kiinftige Verhandlungen zunichst einfach
ein geniigend beachtliches Faustpfand zu sichern.

57 Wipo. c. 29 (s. Anm. 63).

58 Wipo, ebd. im weiteren Text (oben S. 35 Anm. 11).

59 Sigeb. a. 1036 (1), SS VI, 357; Ruperti Chron, mon, S. Laur, Leod., c. 29 (S§S VIII, 272); an
zweiter Stelle vom Herausgeber als Entlehnung aus Sigeb. aufgefalt, doch beschrinken sich die An-
klinge auf diesen einen Sachzusammenhang. Vgl. dazu Landsberger 49 Anm. 168. Nicht zuginglich
war H. Silvestre, Le Chronicon sancti Laurentii Leodiensis (1952).

60 Texte wie vor. Anm.
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Lassen sich die Vorstellungen, mit denen Odo diese Verhandlungen aufnahm,
noch weiter prizisieren? Selbst die lothringische Nachricht braucht mit dem s#b eo
regnare einen Ausdruck, der nicht nctwendig auf den Wunsch nach formlicher Er-
hebung zum Konigsrang hindeutet, sondern moglicherweise nur den nach Einsetzung
in die faktische Ausiibung koniglicher Herrschaft unter Konrads Oberhoheit. Der
vorher zitierte Satz Wipos aber wird fortgesetzt mit einer Wendung, um die viel
herumgeritselt worden ist: man berichte, da3 Odo oft gesagt habe, er wolle niemals
Ko6nig werden, aber doch immer des Konigs Meister sein (quod numquam rex fieri,
sed tamen semper magister esse regis vellet) ', Es ist angenommen worden, Wipo
vermenge hier die Zeiten und verlege, was Odo sehr wohl in den letzten Regierungs-
jahren Rudolfs gesagt haben konne, filschlich in die Wochen der beginnenden Nach-
folgeauseinandersetzung, fiir die dergleichen doch sinnlos sei ®. Aber ist es das hier
wirklich? Unmittelbar nach diesem Satz streicht Wipo die vollzogene Ubertragung
Burgunds durch Rudolf an Kaiser Konrad und Konig Heinrich heraus, iiber die Odo
sich eigenmichtig hinweggesetzt habe . Diirfte man ganz konkret Heinrich, der
auch sonst als testamentarisch bestimmter Nachfolger Rudolfs genannt wird *,alsden
Konig ansehen, dessen «Meister» Odo zu werden gedachte, so gewidnne dies aus der
geschilderten Situation des kaum Fiinfzehnjihrigen im Augenblick des Ernstfalls
einen ganz prizisen Sinn: Odo hitte dann fiir sich zunichst einfach die Regentschaft
verlangt, die rebus sic stantibus kaum zu entbehren war, formell unbeschadet aller
Titel und Rechte, welche die Salier durch ihr Abkommen mit Rudolf erworben hat-
ten. Die Belehnung durch Konrad mit einem solchen Amt hitte den Pritendenten
zwar auf einen minderen Rang unter den Michtigen Europas zuriickverwiesen, doch
erreichte er sie, so sparte er den Kampf, sparte Mittel und Krifte fiir andere Ziele,
und das wire ihm zweifellos gerade 1032/33, im Hinblick auf schwebende Auseinan-
dersetzungen mit seinem koniglichen Lehnsherrn in Frankreich, sehr zustatten ge-
kommen %. Zugleich hitte er damit am Kaiser eine Riickendeckung gewonnen, mit
ihr die in jeder Doppelvasallitit liegende Moglichkeit, die beiden Lehnsherrn gegen-
einander auszuspielen; mithin eine erwiinschte Sicherung gegen den Fall, der statt
dessen bald eintrat, da3 er zwischen sie beide geriet ®. Dies alles zu erreichen, wire
fiir den Augenblick viel gewesen; spiter konnte man weiter sehen. Den Saliern aber
wire bei alledem nichts geblieben als leerer Schein.

Dal} ein solches Ansinnen vom Kaiser abgewiesen werden muBlte, wann und wo
immer es ihn erreichte, versteht sich nach Lage der Dinge von selbst. Hat Odo selbst

81 Wipo, c. 29 (S. 47, 13 f.).

62 Weingartner 10.

63 Wipo, ¢. 29 (S. 47, 14 ff.). Uodo ... magnam partem Burgundiae distraxit, licet regnum Bur-
gundiae Chuonrado imperatori et filio eius Heinrico regi a Ruodolfo rege ... iam dudum confir-
matum esset.

64 Oben S. 56 Anm. 11.

65 Oben S. 53, unten S. 82—84 u. 88.

66 Unten S. 82—84.



an die Moglichkeit der Durchsetzung solcher Ziele geglaubt, oder hat er sie nur zum
Scheine verfolgt, um durch die erwartete Zuriickweisung einer nur angeblich auf den
deutschen Standpunkt eingehenden Verhandlungsbereitschaft ein desto besseres Alibi
fir weitergehende Schritte zu gewinnen? War sein Angebot ernst gemeint, so hitte
er einen Mangel an Sinn fiir die Realititen bewiesen; der Politiker, auf dem Felde der
Taktik befihigt und erfolgreich ®, hitte vor hoheren Anforderungen versagt. Selbst
dann aber diitfte Odo im Verlauf seines Vordringens zunehmend auf Stimmungen
in Burgund selbst gestoBen sein, die, deutscher Oberherrschaft prinzipiell abgeneigt,
auch die Giiltigkeitder Abmachungen von Basel, die ausreichende Legitimation Rudolfs
zu den dortigen Zugestindnissen in Frage stellten. Spitestens diese Erfahrung dirfte
ihn umgestimmt haben, so daf} er sich schlieBlich — weit entfernt vom normalen Ge-
sichtskreis deutscher Quellenautoren — offen als unmittelbarer Kandidat fiir das
Konigtum prisentierte. Dies wire dann die Phase, die der Vertrag mit Leodegar und
die anzunehmende Ubereinkunft mit den provenzalischen Markgrafen beleuchtet;
leuchtet und die anzunehmende Ubereinkunft mit den provenzalischen Markgrafen;
diese jiingere Konzeption allein wire statt der voriibergehenden ersten auch bei
einem Autor erfaflt wie Hugo von Flavigny, der berichtet, Odo habe sich wider-
rechtlich Konigsherrschaft angemalft, doch nach ihrer Legalisierung in einem wirk-
lichen Konigtum gestrebt (wie man sein: sumpta tyrannide ad regnum cepit aspirare
wohl am besten iibersetzt) *, und es wiirde unnétig, darum zwischen ihm und den
tibrigen Quellen einen Widerspruch zu konstruieren.

Nichts allerdings spricht dafiir, dafl Odo die Vertragsbedingungen Leodegars erfiillt
haben, daf} ihm die Umwandlung seiner tyrannis in ein vollgiltiges regnum gelungen
sein konnte. Die erzahlenden Quellen schweigen geschlossen davon, gleich welchen
Ursprungs und welcher Tendenz®. Hugo von Flavigny stellt sogar ausdriicklich fest,
daB3 Odo vor der vorgesehenen Kronung den Tod fand ; der Pritendent selbst fiihrt
in keiner der Urkunden, die von ihm seit 1032 vorliegen, den Konigstitel 7*. Die aus-
gestreute Saat kam nicht zur Reife: nicht Odo, sondern erst sein Urenkel erlangte den
Aufstieg zur Konigswiirde, und er auf weit abliegendem Schauplatz, in England:
Stephan von Blois (1135-1152). Gegeniiber Odo und Burgund besa3 Kaiser Konrad
offensichtlich den lingeren Arm.

67 Oben S. 61.

68 Hug. Flav., Chron. II 29 (S§S VIII 401, 44). Die Stelle hebt nur Wesngartner 16 m. Anm. 2
gebiihrend hervor.

69 Burgundionum regem nennen ihn jedoch auffilligerweise die Annal. Altahens., a. 1037 (S. 21,
15 v. Oefele). Die Angabe bei Poupardin 154 Anm. 2, der Annalista Saxo bezeichne zu 1037 Odo
als regulus, ist nicht verifizierbar (SS VI, 680 f.). Beachte oben S. 62 mit Anm. 55.

70 Hugo Flav., Chron. 11 29 (SS VIII 401, 48 ff.), unter irriger Annahme, dies sei vor Ablauf
der gesetzten Frist geschehen.

71 Landsberger 51 m. Anm. 177. Poupardin 159 Anm. 3 erinnert daran, dal wir von Odo kein
einziges Diplom fiir Burgund besitzen. Aber hitte ein Mann seines Ehrgeizes die sakral fundierte *
Rangerhohung in den Urkunden fiir seine heimischen Herrschaftsgebiete ibergangen?
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2. Payerne

Der deutsche Herrscher erhielt die Nachricht vom Eintreten des Ernstfalls ver-
mutlich mehrere Wochen spiter als der Gegenspieler: Seligers Gesandtschaft traf
ihn erst weit im Osten an, auf einem Feldzug gegen Polen, wahrscheinlich soeben
begonnen, ohne daf} es zu entscheidenden Ereignissen schon gekommen war 1. Ob die
Burgunder auch schon Kunde von den ersten Schachziigen Odos mitbrachten, steht
dahin. Auch ohne dies multen die Probleme ihres Landes fiir den Kaiser mit einem
Schlage alle anderen in den Schatten dringen: unversehens stand er vor der Aufgabe,
nicht nur die eigenen, oberherrlichen Anspriiche zu sichern, sondern auch eine Uber-
gangslosung zu finden, die auf die besondere Situation Heinrichs Riicksicht nahm,
die den vertraglich erworbenen Nachfolgeanspruch des Sohnes wahrte, ohne dessen
Person selbst, aber auch ohne das betroffene Land ungebiihrlich zu gefihrden. Nie-
mand wundert sich, dafl Konrad den soeben begonnenen Feldzug so rasch wie moglich
abbrach 2.

Konrad und Heinrich feierten Weihnachten 1032 nach ausdriicklichem Zeugnis
gemeinsam in Strallburg; spitestens dort haben sie wohl die Beauftragten Odos er-
reicht. Vor allem aber sammelte der Kaiser im Umkreis der Bischofsstadt, so un-
gewohnlich dies damals fiir Deutschland war, trotz der winterlichen Jahreszeit ein
Heer und setzte es in Marsch nach Burgund: ein sehr handgreifliches Zeichen dafiir,
wie sehr ihm rasch entschlossenes Handeln geboten erschien.

Am 24. Januar weilte Konrad in Basel, dessen Bedeutung als Einfallspforte in das
untergebene Konigreich sich auch diesmal bewihrte. Eine an diesem Tag dort aus-
gestellte Urkunde bezeugt die einzige Personlichkeit aus der gesamten Begleitung
des Kaisers, die mit Sicherheit namhaft zu machen ist, nimlich seinen Vetter Bruno,
Konrads des Jiingeren Bruder, damals Leiter der italienischen Kanzlei, in deren Zu-
standigkeitsbereich das betreffende Amtsgeschift fiel, nachmals Bischof von Wiirz-
burg (1034—-1045) 2. Ob Konig Heinrich den Vater begleitete, ist nicht gesichert, so
unmittelbar gerade die burgundischen Angelegenheiten ithn betrafen *. Nachzuweisen

1 Bresslan, Jahrb. 11, o; abweichend Weingartner 18.

2 Bresslan 11, 10, noch auf dem Boden der ilteren Annahme, Konrad habe nichts zu wahren
gehabt als ein personliches Erbrecht. — Zum Flg. allgemein bes. die im Lit. Verz. genannten Werke
von Bliimcke, Bresslan, Jacob, Kallmann, Poupardin, Weingartner sowie das Regestenwerk BA.

3 D.K.II, 186 (S. 248, 27); vgl. BA 192.

4 Gewohnlich wird dies angenommen, doch fillt auf, dafl Wipo in seinem Heinrich unmittelbar
gewidmeten Werk ihn gerade in diesem Kapitel zwischen den Erwahnungen fiir StraBburg und
Zirich, vor und nach dem Feldzuge, vollkommen iibergeht; auch die Riickkehr aus Burgund wird nur
fiir den Kaiser allein berichtet (c. 30). Einzig die Kapiteliiberschrift: Quod imperator cum filio suo
Heinrico rege Burgundiam adiit, legt die Teilnahme nahe; weder die Kapitelteilung noch die Uber-
schriften konnen jedoch sicher auf Wipo selbst zuriickgefithrt werden (J. May, Uber Wipo: For-
schungen z. deutschen Gesch. 18, 1878, 623 f.; dutch Bresslau, Einl. z. Ausg., S.LIII, m. E. nicht
biindig widerlegt), Waffenfihig wurde Heinrich wohl nicht vor Juli 1034 (oben 8. 55, unten S. 83,
wozu Lit. S. 82 Anm. 1).

67



ist er erst wieder auf dem Hoftag in Ziirich, der an Konrads Feldzug anschlof ®. Das
trifft merkwiirdig zusammen mit dem, was sich fiir die folgenden kriegerischen
Unternehmungen, des Kaisers in Sachen des Konigreichs feststellen 1dBt: fiir den
Sommer 1033 ist ein gleichzeitiger anderer Auftrag des jungen Konigs ausdriicklich
nachweisbar ®, firr 1034 seine Teilnahme am Feldzug duferst unwahrscheinlich”. Erst
1038, im Augenblick der formlichen Herrschaftsiibergabe, ist Heinrichs Anwesen-
heit auf burgundischem Boden klar bezeugt®. Wollte Konrad dem Sohn das Odium
ersparen, sein kiinftiges Konigreich vorher schon kriegerisch betreten zu haben, oder
ging es einfach um bessere Sicherung seiner Person, deren Erhaltung fiir die weitere
Behauptung dieses Landes erhohte Bedeutung zukam? 1033 jedenfallskannderjunge
Konig sehr wohl auf schwibischem Boden in Grenznihe zuriickgelassen worden sein,
um nur fir alle Fille schnell erreichbar zu bleiben. Erst recht sind die iibrigen Teil-
nehmer am Feldzug nicht zu benennen, nicht einmal die Anfiihrer der wichtigsten
Aufgebote; wir stehen hier vor einer absoluten Liicke in den schriftlichen Quellen,
wie sie gerade im Hinblick auf den Schatz von Corcelles bedauerlich ist. Im all-
gemeinen scheint auch im Fall eines formlich beschlossenen Reichskrieges, auller bei
der Romfahrt, niemals die Gesamtheit der Reichsfiirsten heerfolgepflichtig gewesen
zu sein, sondern nur, wer zur weiteren Nachbarschaft des jeweiligen auswirtigen
Kriegsgebietes gehorte ®: dies ergab sich schon aus der Mittellage des Reiches in
Europa, das standig auf Stérungen aus verschiedenster Richtung gefa3t sein mufte und
sich daher nirgends zu stark entbloBen durfte. Um die Jahreswende 1032/33 waren
ganz zweifellos wesentliche Teile des damaligen Sachsen durch die polnische Frage
gebunden, die seit dem Regierungsantritt Konrads nicht zur Ruhe gekommen war.
Bayern hatte Bohmen und Ungarn zu iiberwachen, wo mehr oder weniger offen
mancherlei girte, was gleichfalls nicht im Sinn des Reiches sein konnte; die beiden
Lothringen hatten schon als unmittelbare Grenznachbarn der Champagne vor
Machenschaften Odos auf der Hut zu sein, ganz abgesehen davon, daf} das Verhiltnis
des Kaisers zu Frankreich nach dem dortigen Thronwechsel von 1031 noch nicht
vollig geklirt war. Das Aufgebot, das Konrad nach Burgund fiihren konnte, wird in
erster Linie von den geistlichen und weltlichen Reichsfiirsten aus dem zentralen
Herzogtum Franken, seinem eigenen Stammland, gestellt worden sein, das als einziges
keine AuBBengrenze des Reiches zu decken hatte, dazu von denen Schwabens, wo seit
dem Tode des stets unbotmiBigen Ernst, unter der Regentschaft Bischof Warmanns
von Konstanz fiir dessen noch unmiindigen Bruder und Nachfolger, die Reichstreue
wieder die Oberhand hatte.

5 Wipo, c. 30.

6 Unten S. 83.

7 Bresslan, Jahrb. II, 108; vgl. auch Wipo, c. 32—33 sowie unten S. 86 mit Anm. 5.
8 Unten S. 95 f.

9 Nachweise bei Kabhl, Register S. 983 s. v. Heerfolgepflicht.
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Der Vormarsch fiihrte von Basel auf der iiblichen Route iiber Solothurn nach
Payerne als der dufersten Station, die nach unserer Kenntnis auf diesem Feldzug
erreicht werden konnte. Unterwegs mufite Murten als Stiitzpunkt Odos umgangen
werden, wihrend Neuenburg, gleichfalls vom Feinde besetzt, jenseits des Sees abseits
lag. Konrad lieB also einen gefihrlichen feindlichen Unruheherd in seinem Riicken
bestehen: das zeugt fiir Zeitdruck, offenbar bedingt durch einen vereinbarten wich-
tigen Termin, von dem gleich zu sprechen ist; er muflite wohl auf den Tag genau
eingehalten werden, um nichts zu versaumen. Umgekehrt waren die Gegner ihrer-
seits nicht in der Lage, dem kaiserlichen Heer den Weitermarsch zu verwehren,
doch mag schon bald jenseits Payerne, vielleicht schon im Raum von Moudon, das
Gebiet begonnen haben, das sich unter festerer Kontrolle des Grafen von Blois
befand und daher fiir diesmal gemieden wurde.

Payerne, wie gesagt: das Peterlingen der Deutschen, war Sitz eines rudolfingischen
Hausklosters, dessen etwas verwickelte Vorgeschichte hier nicht zu erortern ist .
Seit den 96oer Jahren stand es in Personalunion mit dem bedeutendsten Reform-
kloster der Zeit, Cluny in der Bourgogne, und zwar dergestalt, daf} dessen Abt, zur
Zeit der bedeutende Odilo (994—1048), gleichzeitig und unabhingigvon seinem dot-
tigen Titel nach Bedarf denjenigen eines Abtes von Payerne fiihrte. In ottonischer
Zeit hatte es zugleich in besonders enger Verbindung zum deutschen Herrscherhause
gestanden, unbeschadet dieser Tatsachen jedoch noch unter Rudolf III. vielfach Pfalz-
funktion fiir den burgundischen Konig zu erfiillen gehabt.

An dieser Stitte kam es am Freitag,dem 2. Februar 1033, zueinem wichtigen Staats-
akt. Es war das Kirchenfest Mariae Reinigung oder Lichtmef, mithin ein Hauptfeier-
tag dieses Klosters, das sein althergebrachtes Patrozinium der hl. Jungfrau auch unter
Cluny beibehalten hatte !*. Dieses Zusammentreffen ist schwerlich ein Zufall, es ent-
spricht offenbar einem System konradinischer Politik, nachweislich befolgt auch bei
dem wichtigen Genfer Akt von 1034 %, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch 1038 in
Solothurn **. Das gibt einen wichtigen Hinweis: die Versammlung dieses Tages wird
nicht kurzfristig improvisiert, sie wird von lingerer Hand vorbereitet gewesen sein.
Es muf} einen Botenverkehr von Deutschland, etwa von Stra8burg her nach Burgund
gegeben haben, der trotz der Besetzung von Murten und Neuenburg durch Odo
weiter nach Siiden vorzudringen vermochte.

Der Staatsakt, dessen Teilnehmer auller Konrad wieder ungenannt bleiben, wird

10 H. E. Mayer, DA 19 (1963), bes. 70—75 m. ilterer Lit., aus der, auch fiir die weitere Entwick-
lung, hervorzuheben Egger, passim; H. Hiiffer, ZSchwKiG 15 (1921) 124—132. An jiingerer Literatur
nachzutragen der von C. Martin herausgegebene Sammelband: L'abbatiale de Payerne (Lausanne
1966); ferner H. Biittner, Studien zur Geschichte von Peterlingen: ZSchwKiG 58 (1964) 265-298
sowie Endemann 33—36.

11 Benzerath 34 f., 40, 52 u. 61. Den Hinweis auf diese wertvolle Arbeit danke ich Me C. Martin,
Lausanne.

12 Unten S. 90.

13 Unten S. 95 f.



in der Literatur auffallig verschieden beurteilt **. Am besten 1dBt man all die diver-
gierenden Auflerungen zunichst einmal beiseite und hilt sich an die Quelle, d. h. an
Wipo, auf den wir dabei wieder allein angewiesen sind.

Er schreibt: imperator Chuonradus ... veniens ad Paterniacum monasterium in
purificatione sanctae Mariae a maioribus et minoribus regni ad regendam Burgundiam
electus est et in ipsa die pro rege coronatus est'®, Das wird vielfach auf Wahl und
Kronung zum Konig von Burgund gedeutet; aber mit welchem Recht? Wo Wipo
sonst von Konigserhebungen redet, driickt er sich erheblich anders aus. Das gilt nicht
nur fiir Wahlakte, sondern auch fiir die anschlieBende kirchliche Zeremonie, bei der
ihm nie die Kronung im Vordergrunde steht, wie das fiir modernes, unsakramentales
Denken der Fall ist, sondern stets die sakramentartige Weihehandlung, die den neuen
Rang erst schafft und begriindet, bevor daraufhin dann auch schlieBlich, mehr bei-
laufig und gleichsam als Anhang, die Investitur des neuen Herrschers erfolgen kann,
seine feierliche Ersteinkleidung mit den @uleren Zeichen der soeben erworbenen
Wiirde. Der Kleriker Wipo ist so auf die sakrale Seite dieses Gesamtvorgangs kon-
zentriert, daf} das Beiwerk der Kronung fiir ihn dariiber vielfach vollstindig zuriick-
tritt, und er versiaumt sonst auch nie, den Konsekrator zu nennen, der dem Geweihten
zu seinem neuen Herrscherrang verholfen hat !¢, Die Angelegenheiten Burgunds
lagen ihm offensichtlich besonders am Herzen 7; vielleicht war er selbst ein Kind
dieses Landes, etwa aus den alemannischen Teilen von «Neuburgund», oder jedenfalls
der Gegenden Schwabens, deren Blick leicht von der eng verbundenen Nachbarregion
jenseits der Reichsgrenze angezogen wurde '*. Fiir den Akt von Payerne 1033 wird
Augenzeugenschaft moglich, wenn die Indizien nicht triigen, aus denen vielfach die
personliche Teilnahme dieses Mitglieds der Hofkapelle an diesem Winterfeldzug ge-
folgert wird **. Und dann sollte er ausgerechnet in diesem Falle von den Gepflogen-

14 Waitz, VG V, 117 m. Anm. 4; Gg. Héffer, Verhiltnis 11 f.; Bliimcke 63 m. Anm. 99; Wein-
gartner 19; Landsberger 51 f.; Bresslan, Jahrb.Il, 70 m. Anm. 5; Giesebrecht 115, 274 f. u. 639; E.
Sackur, Die Cluniazenser II (Halle 1894) 236 f. mit Anm. 1; Powpardin 160; Flach 431; Egger 125;
Herm. Hiiffer, ZSchwKiG 15 (1921) 125 f.; Chapuis 44 u. 45 Anm. 5; Br. Amiet 1, 178; BA 1922
(S. 93); Rod. Schmidt 191 f.u. 194 usw.

15 Wipo, c. 29.

16 Auf ausfithrliche Ausbreitung des Materials muf3 hier verzichtet werden. Vgl. Wipo, c. 2, 3, 4,
8, 11, 16, 23. Eine Sonderstellung nimmt nicht fiir die Wahl, aber fiir die Kronung scheinbar c. 7
ein (8. 29, 23 ff.: Pfingsten 1025 in Konstanz Erzbischof Aribert von Mailand effectus est suus
fidemque s5ibi fecit per sacramentorum et obsidum pignus, ut, quando veniret cum exercitu ad
subiciendam Italiam, ipse ewm reciperet et cum omnibus suis ad dominum et regem publice laudaret
statimque coronaret). Die Stelle ist im Zusammenhang des gesamten einschlagigen Quellenmaterials
zu wiirdigen; vorlaufige Andeutungen dazu oben S. 44 f. mit Anm. 49.

17 Vgl. bes. die bewegte Aufforderung an Heinrich III., endlich im Lande nach dem Rechten zu
sehen, Tetr. 205 ff. (S. 82 Bresslau), und die weiteren Hinweise bei Bresslax, Einl. z. Ausg. S. vii—viii
sowie X—xi.

18 Bresslan, ebd.; oft weniger vorsichtig direkt als «Burgunder» angesprochen. Uber «Neuburgund»
oben S. 22 mit Anm. 19.

19 Z.B. Bresslau, Einl. z. Ausg., S. x, vgl. xi.
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heiten seiner sonstigen Berichterstattung abgegangen sein? Besonderheiten burgundi-

schen Zeremoniells, die dies allenfalls begriinden konnten, liegen offensichtlich nicht -
vor; im Gegenteil: eine kirchliche Kénigsweihe im Anschluf} an die Wahl war — das

wird gelegentlich durch Rudolf III. personlich bezeugt — auch in diesem Konigreich

iiblich®. Wir kennen sogar einen merkwiirdig altertiimlichen burgundischen Konigs-

weihe-Ordo, der mit héchster Wahrscheinlichkeit weit iiber 1033 zuriickreicht, also

auch diesmal zustandig gewesen wiire 2!, Dies alles sind Schwierigkeiten, mit denen

sich unter den zahlreichen Vertretern der zitierten Auffassung kein einziger aus-

einandergesetzt hat %, :

Demgegeniiber ist zunichst zu bemerken: «Kronung» ist im Mittelalter keines-
wegs beschrinkt auf die Erstinvestitur eines neuen Herrschers mit dem vornehmsten
Symbol seiner neuen Stellung. Auch damals hat kein Kaiser und kein Konig die
Krone, nachdem er sie einmal empfangen, tiglich getragen; das verbot schon das
erhebliche Gewicht. Schon im spitantiken Kaisertum war offenbar der Brauch auf-
gekommen, das Auftreten im vollen Herrscherornat einschlieflich des Haupt-
herrschaftszeichens besonderen Gelegenheiten vorzubehalten, vor allem den hochsten
kirchlichen Feiertagen, aber auch Anldssen gesteigerter staatlicher Reprisentation.
Fiir diese Sonderfille kamen besondere «Festkronungen» auf, die sich im lateinischen
Westen fast gleichzeitig mit Ubernahme der Krone als Herrschaftszeichen nachweisen
lassen, nimlich seit karolingischer Zeit. Auch sie werden gewohnlich schlicht als ein
coronar: verzeichnet, das dabei allerdings nur selten einen erginzenden Zusatz er-
hilt — ganz wie im vorliegenden Falle bei Wipo 2.

Das Wesen dieser zweiten Form tritt aus den Quellen des abendlindischen Bereichs
nicht in voller Deutlichkeit hervor, obwohl sie ungleich hiufiger geiibt worden sein
muB als die Krénung im Rahmen der Herrscherweihe, die naturgemiB auch damals
starkere Beachtung fand. Darf man — wenigstens in allgemeinsten Grundziigen — von
Byzanz her schlieBen, wo Zeugnisse sehr viel reichhaltiger vorliegen **, so hitte die

20 Urkunde von 1011 Aug. 24 (Cart. Laus. Ep., Nr. 1, S.2): ... 0b ... loci ... lawsannensis
honorificentiam ubi pater noster nosque post eum regalem electionem et benedictionem adepti sumus.

21 P, E. Schramm, Kaiser, Konige und Papste II (Stuttgart 1968) 265 m. Anm. 63.

22 Ansitze zur Kritik lediglich bei Waitz und Gg. Hiéiffer, wie oben Anm. 14.

23 Grundlegend: Hans-Walter Klewitz, Die Festkronungen der deutschen Konige: Zeitschr. d.
Savigny-Stiftung f. Rechtsgesch., Kan. Abt. 28 (1939) 48—96, Sonderausgabe Darmstadt 1966. Er-
ganzend u. a. Hans Hirsch, Das Recht der Konigserhebung durch Kaiser und Papst im hohen Mittel-
alter: Festschr. E. Heymann 1 (Weimar 1940) 228 m. Anm. 62 = Sonderausgabe Darmstadt 1962,
S. 20; Carlrichard Briibl, Frinkischer Kronungsbrauch und das Problem der «Festkronungen»: Histor.
Zeitschr. 194 (1962) 265—326. Bei alledem ist das ostrdmisch-byzantinische Vorbild so gut wie unbe-
riicksichtigt geblieben, auf dessen Hintergrund das abendlindische Zeremoniell als Kontrafaktur in
dem veranderten Milieu oft sehr agrarischer Pfalzorte erst sein richtiges Licht erhalt.

24 AuBerst summarisch: O. Treitinger, Die osttomische Kaiser- und Reichsidee nach ihrer Gestal-
tung im hofischen Zeremoniell (Jena 1938 = Darmstadt 1956) 150 m. Anm. 31; dort im Apparat
gegebene Nachweise modifizieren die einschligige Angabe im Text S.153. Vgl. auch S.9f m.
Anm. 9, S.27 Anm. 8o. Einige weitere Hinweise demnichst bei Kabl, Weihekrone (oben S. 39
Anm. 26). Eine neue Gesamtdarstellung wire zu wiinschen.

71



Festkronung darin bestanden, daf3 der Herrscher die Krone, die er fiir den Gottesdienst
als Zeichen seiner Demut vor dem «Konig der Konige» abgelegt hatte, noch im
gleichen liturgischen Rahmen durch geistliche Hand wieder aufgesetzt erhielt, bevor
er in feierlichem, prozessionsihnlichem Aufzug mit seinem Gefolge die Kirche ver-
lieB3, um in sein Pfalzquartier zuriickzukehren, wie er von dort in sie eingezogen war.
Seinem Rang, seiner sakralen Stellung und Geltung wurde durch diesen Akt nichts
hinzugefiigt: das unterscheidet ihn wesentlich von der liturgischen Erstinvestitur mit
der Krone oder vielmehr von der Salbung, die ihr und nur ihr unter entsprechenden
Gebeten vorausging. Das Hauptgewicht lag hier jedenfalls vielmehr auf der immer
neu sinnfilligen Darstellung des «Gottesgnadentums» oder der «Gotterwihltheit»
des Herrschers als notwendiger liturgischer Antworthandlung auf den vorherigen
Demutsgestus. Auf die Person des Koronators kam daher bei solchen Gelegenheiten
sehr viel weniger an als bei der Erstkronung des neuerhobenen Herrschers, deren
Rechtsgiiltigkeit sich moglicherweise anfechten lieB, wenn der Vollzug nicht durch
die rechten Hinde erfolgt war. Gewil3: bei den groflen Reprisentationsgottesdiensten
des byzantinischen Kaisertums in der Hagia Sophia zu Konstantinopel sollte der Pa-
triarch selbst dem Herrscher diesen Dienst erweisen. In Mitteleuropa lief3 eine ent-
sprechende Regel sich schon deshalb nicht entwickeln, weil es keinen vergleichbar
festen Reichsmittelpunkt gab. Die Pfalzen, an denen der Herrscher die hochsten
Kirchenfeste des Jahres beging, waren oft nicht einmal Bischofssitze. Selbstverstind-
lich war es erwiinscht, auch hier jeweils eine moglichst angesehene Personlichkeit zu
gewinnen, in der Regel wohl den Ranghochsten unter den anwesenden Vertretern
der fiir den Festort zustindigen geistlichen Hierarchie und mdglichst ein Mitglied des
Episkopats. Prinzipiell jedoch brauchte der Festkoronator ebensowenig bischoflichen
Rang zu besitzen wie die Kirche, in der er die feierliche Handlung zu zelebrieren
hatte **. Allerdings litt, wo ihm dieser Rang fehlte, der Glanz des hohen Tages. Nur
im Notfall wird man daher in dieser Richtung ausgewichen sein und ganz sicher kein
Aufhebens davon gemacht haben, wenn dies trotz allem einmal unumginglich war.

Wipos Bericht iiber den LichtmeBtag 1033, der so gar nichts enthilt, was auf form-
liche kirchliche Konigsweihe hindeuten konnte, ist ganz sicher von der soeben ent-
wickelten Grundlage aus nicht zu erschopfen. Gleichwohl scheint es angebracht, ihn
zundchst einmal hier anzuschlieBen 2%, schon allein deshalb, weil an diesem Tage ver-
mutlich simtliche Voraussetzungen fehlten, an die eine giiltige Herrscherweihe nun
einmal gekniipft war. Thr Schauplatz sollte moglichst eine Metropolitankirche sein,
wenigstens eine bischofliche Kathedrale. Payerne war nur Abtei, als solche aber nicht
einmal exempt. Vor allem aber war der Vollzug dieser heiligen Handlung grund-
satzlich und allgemein, auch im burgundischen Orde, Mitgliedern des zustindigen
Episkopats vorbehalten. Fiir den Fiirstentag dieses 2. Februar gilt ganz allgemein, daf3

25 Vgl. den interessanten Sonderfall bei Jul. Lipper?, Die Wyschehradsage: Mitteilungen d. Vereins
f. Geschichte d. Deutschen in Bohmen 32 (1894) 244, dazu 239.
26 Insofern kommen Waitz und Hiiffer (wie Anm. 14) wieder zur Geltung.
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er kaum stark besucht gewesen sein kann: entscheidenden Parteigingern Konrads,
selbst der Koniginwitwe, war der Weg dorthin nach ausdriicklichem Zeugnis durch
Odo verlegt 27. Vermutlich war davon nicht zuletzt auch der fiir diesen Ort zustandige
Metropolit betroffen, Hugo von Besancon, eingeengt durch Graf Rainald *¥, ebenso
aber auch der Bischof von Lausanne als zustindiger Diozesan ?. Selbst Abt Odilo
hatte vermutlich Grund, sich einstweilen vorsichtig fernzuhalten 3. Eine Festkronung
blieb gleichwohl méglich: die Ehrenfunktion, sie zu zelebrieren, mag notgedrungen
dem Prior des ortsansissigen Konvents zugefallen sein, denn einem landfremden, etwa
einem deutschen Bischof aus Konrads Heer, konnte sie schon aus Riicksicht auf bur-
gundische Eigenstindigkeitsgefiihle nicht iiberlassen werden, ganz abgesehen von der
Frage seiner geistlichen Zustandigkeit an diesem Ort. Daf} ein Koronator dieser Stel-
lung aber von einem Geschichtsschreiber, der gern zur Verherrlichung seines Helden
beitrug, nicht besonders herausgestrichen wurde, wire verstindlich genug.

Festkronungen waren nun allerdings ein so selbstverstindlicher Herrscherbrauch
dieser Zeit, daf} die Quellen sie normalerweise nicht hervorheben; geschieht dies den-
noch, so liegt meist ein besonderer Anlaf3 vor. Im vorliegenden Fall ist dazu zunichst
andenTag zu erinnern: das Fest Mariae Reinigung zahlte nicht zudenhohen Kirchen-
festen, an denen eine derartige Demonstration normalerweise iiblich war, wie dies
vor allem fiir Ostern und Weihnachten galt; zumal dann nicht, wenn es, wie 1033,
nicht einmal auf einen Sonntag fiel, sondern auf einen Freitag3!. Wurde der Gottes-
dienst gleichwohl zu einer gehobenen Feierlichkeit dieser Art ausgestaltet, so ver-
diente dies fiir einen Kleriker wie Wipo schon allein vom liturgischen Standpunkt
aus Hervorhebung. Vor allem aber verlieh es der kirchlichen Feier unversehens eine
betont staatssymbolische Bedeutung. Worin lag ihr Wesen, nachdem die bisher vor-
herrschende Deutung sich als unbrauchbar erwiesen hat? Anders gewendet: inwelcher
Funktion wurde Konrad an diesem Tage die liturgische Ehrung zuteil?

Den Schliissel scheint die ungewshnliche Formulierung als solche zu bieten, iiber
die man bisher stets hinweggelesen hat. Pro rege coronatus: das besagt, am sonstigen
Sprachgebrauch der Zeit und speziell Wipos gemessen, offenbar nicht, dall Konrad
die Festkronung #/s Konig empfing, sondern an Stelle eines Konigs *2. Von der frither
herrschenden Auffassung der vorangegangenen Vertrige her mullte dies sinnlos
scheinen und wurde daher bisher nicht erwogen. Auf dem Boden der hier entwickelten
Konzeption jedoch entfallen simtliche Schwierigkeiten fiir ein derart wortliches
Textverstindais.

Eine Art rex iiber Burgund war Konrad an sich, soweit dies im Lande selbst an-
erkannt wurde, bereits auf Grund der traditio regni von 1027, aber nur im Sinn eines

27 Wipo, ¢. 30 (S. 50, 6 ff.); vgl. unten S, 79 {.

28 Dazu oben S. 28 f. u. 6o.

29 Vgl. oben S. 58 f. u. 69 sowie unten S. 77 f.

30 Egger 125.

31 Zu den Terminen zusammenfassend: Bréhl (wie Anm. 23) 270 f.
32 §, S. 70 Anm. 16.
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Oberkénigtums; die tatsichliche Regierungsgewalt hatte bis zu Rudolfs Tode, soweit
sie sich durchsetzen lie3, unverindert bei dem bisherigen Inhaber gelegen, der dabei
in erster Linie rex hieB, vom Lande her als «eigentlicher Konig», vom Reich her als
«Unterkonig» oder «Sonderkénig» zu fassen 3. Wipo nun mag burgundischer Ab-
stammung gewesen sein; er schreibt als Mitglied der Hofkapelle in solchen Fragen
doch wesentlich vom deutschen Standpunkt. Fiir ihn ist Konrad zu dieser Zeit in
erster Linie der smperator; als solcher wird er auch in dem fraglichen Kapitel mehr-
fach ausdriicklich genannt. Der rangmindere Titel eines rex mochte ihm seit Basel
vom streng burgundischen Standpunkt aus gegeben werden konnen, um sein auf das
Land bezogenes Oberkonigtum gebiihrend vom Kaisertum abzusetzen; fiir einen
Mann der Stellung Wipos lag dergleichen ganz sicherlich auBler Betracht. Rex im
Kapitel- und Satzzusammenhang ist also jedenfalls im Sinn des burgundisch-landes-
eigenen Sonderkonigtums unter Reichshoheit zu verstehen, dessen Beibehaltung zu-
mindest fiir eine Ubergangszeit in Basel offenbar vereinbart worden war. Nicht als
Oberkonig, dem dieses Recht ohnedies zugestanden hitte, nahm Konrad nach dem
Beschlufl der versammelten Vertreter seines Unterkonigreiches am Lichtmeftage
1033 die Festkronung entgegen, sondern eben pro rege, anstelle eines besonderen
Trégers der unmittelbaren Konigsfunktion fiir Burgund. Was heifit das?

Greifen wir nochmals zuriick: nach der formulierten Arbeitshypothese hatte Rudolf
in Basel zwar das Oberkonigtum Konrads iiber sein Reich anerkannt. Thm auch
die tatsichliche Regierungsgewalt zuzuwenden, war dabei jedoch nicht vorgesehen
worden, allem Anschein nach auch nicht fiir die Zukunft, nach dem bald zu et-
wartenden Ende der bisherigen Dynastie in ihrem letzten legitimen Triger: die un-
mittelbare Nachfolge im Sonderkénigtum Burgunds hatte vielmehr — so die These —
offenbar dem Sohne des Kaisers zufallen sollen, dem Rudolfingerabkémmling Hein-
rich 3. Als Rudolf verstarb, war dieser designierte Thronfolger jedoch noch nicht
einmal fiir miindig erkldrt, geschweige denn regierungsfihig. Ein derart schwieriges
Erbe wie dasjenige des burgundischen Welfenhauses mit geniigender Erfolgsaus-
sicht anzutreten und die komplizierte Uberleitung des Konigreiches in neue Ver-
hiltnisse kraftvoll genug durchzufiihren, konnte er noch auf Jahre hinaus nicht in
der Lage sein %.

Von Rudolf hatte es geheiflen, seinem Reich habe niemand wirklich vorgestanden,
er selbst nur Titel und Krone eines Konigs besessen, doch nicht wirklich Kénigshert-
schaft geiibt 3. Was dabei herauskam, hatte man nicht nur in Deutschland zur Ge-

33 Oben S. 44 u. 46.

3¢ Oben S. 47 u. 48, dazu mittlerweile bereits S. 55 f., auch 65.

35 QOben S. 54 f. :

36 Thietm. VII, 30 (S.434, 21ff); zum Grundsitzlichen zeitgenossischer Unterscheidung zwi-
schen nomen und potestas im Herrschertum: H. Bewmann, Nomen imperatoris: Histor. Zeitschr. 185
(1958) 515-549. Dazu auch die unter Heinrich III., IV. und V. iibliche Unterscheidung von
Ordinations- und Regierungsjahren in der kanzleimiBigen Urkundendatierung, vgl. z. B. P. Kebr,
Einl. zu DD V, S. Ixii—Ixiii sowie Ixxxiii—Ixxxiv; ferner oben S. 55 mit Anm. Ga.

o

74



niige erfahren, sondern auch im Lande selbst, gerade in der Nachbarschaft Otto-
Wilhelms.

Wem hitte mit einem neuen Titularknigtum fiir Burgund, und nun gar eines
Fiinfzehnjahrigen, gedient sein kénnen? Heinrich mochte nach wie vor als eigent-
licher Nachfolger Rudolfs in Aussicht genommen sein, vielleicht sogar bereits dem
Namen nach als Konig im Lande gelten; ihn in diese Stellung jetzt schon auch tat-
sichlich einzuweisen, wire unverantwortlich gewesen. Was das Land endlich brauchte,
war echte Autoritit, und sei es selbst eine solche, die normalerweise aullerhalb wirkte,
doch so, daB sie sich, wenn es darauf ankam, schnell tatkriftig und unmittelbar
gegenwirtig zu machen verstand: das hatte, wie es scheint, auch Odo, der Gegen-
spieler, klar genug erkannt und daraus Kapital fiir sich selbst zu schlagen versucht 7.
Auch Konrad mullte dem Rechnung tragen, wenn er den Gewinn von Basel nicht
leichtfertig aufs Spiel zu setzen wiinschte.

Von hier aus erschlieft sich zunichst der Sinn jener Formulierung, die bei Wipo
dem besprochenen «Kronungs»-Zeugnis unmittelbar vorausgeht: der electio ad re-
gendam Burgundiam. Auch in diesem Falle wurde der genaue Wortlaut bisher nicht
beachtet: man nahm die Stelle, als sei hier einfach einmal mehr die Rede von dem,
was dieser Autor sonst als electio in (ad) dominum et regem festzuhalten pflegt. Aber
nochmals: eine Wendung, viel blasser, viel weniger voll als sonst aus Wipos Feder
ausgerechnet fiir Burgund? Nach dem soeben hergestellten Sach- und Zeitzusammen-
hang diirfte es sich schwerlich um eine blof3e Variante rhetorischen Abwechslungs-
strebens handeln, schon gar nicht in der offenbaren Absetzung dieses regere Bur-
gundiam vom eigentlichen rdx, fiir den Konrad nach dem Gesamtzusammenhang des
Textes auf diese «Wahl» hin nur stellvertretend gekront wurde. Das Ganze, das
durch diese beiden eng verbundenen Teilsitze entsteht, gemahnt vielmehr an Wen-
dungen, wie sie, zweifellos gewandter, wenige Jahrzehnte spater formuliert wurden,
um die verfassungsrechtliche Ubergangslésung in Deutschland nach dem Tode Hein-
richs III. zu kennzeichnen, mit Unterscheidung etwa des regnum (hier zu verstehen
als Konigtum), das anstelle des verstorbenen Vaters (pro patre) auf Heinrich IV., den
schon gesalbten infantulus rex iiberging, und demgegeniiber der eigentlichen Regie-
rungsgewalt — der summa rerum et omnium quibus facto opus erar administratio
oder auch einfach den regni negocia —, die einstweilen der Kaiserinmutter Agnes zu-
fiel 8. Rein prinzipiell war die Situation Burgunds im Jahre 1033 derjenigen des
deutschen Konigreiches in der zweiten Hilfte der 1050er Jahre zweifellos in vielem
vergleichbar. Wenn Wipo gegeniiber seiner sonstigen electio in (ad) dominum et
regem lediglich von einer electio ad regendam Burgundiam spricht, wenn er dabei
geradezu rex und regems trennt, ja fast antithetisch gegeniiberstellt, dann wird er
bewuBt darauf abgezielt haben, einen sachlichen Unterschied von rechtserheblicher
Bedeutung auszudriicken, dessen Erklirung in grundsitzlich gleicher Richtung liegt.

37 Oben S. 65.
38 Lamperti Ann, 1056 u. 1062 (S. 69 bzw. 79 Holder-Egger; S. 58 bzw. 72 Fritz-Schmidt).
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Von da her erschlieBt sich dann aber auch die gesuchte staatssymbolische Funktion
der anschlieffenden Krénungszeremonie.

Kaiser Konrad, der Oberherr des Lehnskonigreiches Burgund, lieBl offenbar an
diesem LichtmefBtage 1033 zu Payerne in einem Akt férmlicher Wahl oder Hul-
digung — beides lauft fiir diese Zeit weitgehend auf dasselbe hinaus®® — sich nicht
erheben n regem Burgundionum, wie die korrekte Titelform wohl zu lauten hitte*,
sondern eben bestellen ad regendam Burgwndiam, d.h. er lieB sich in Erginzung des
Vertrages von 1027, zusitzlich zu der damals gewonnenen oberherrlichen Stellung,
auch noch Vollmacht erteilen, daf} er, der Oberkonig, bis auf weiteres auch die un-
mittelbare Konigsgewalt iiber Burgund in eigener Person wahrnehmen diirfe. Es
handelt sich mithin um die Einrichtung einer Regentschaft in Hinden des Oberherrn,
vermutlich weitgehend nach Prinzipien der Lehnsvormundschaft geregelt, auch wenn
von Anfang an feststand, daf} sie die formliche Miindigkeitserklirung Heinrichs fiir
einige Zeit wiirde tiberdauern miissen. Das in Basel geschaffene Vertragsrecht wurde
dadurch als Norm nicht angetastet, sonst hitte Konrad sich unmittelbar zum rex Bur-
gundionum erheben lassen konnen, wie er lingst auch rex Longobardorum unmittel-
bar in eigener Person war %'. Wipos pro rege deutet an: der ganze staatsrechtliche
Beschluf3 von Payerne war lediglich interimistisch gemeint; er schlof3, wird man fol-
gern diirfen, fiir alle Beteiligten die Verpflichtung ein, moglichst bald fiir die Wieder-
herstellung des eigentlich verfassungsmiBigen Zustandes zu sorgen, wie sie erst mit
der erneuten traditio regni von 1038 erreicht wurde. Das pax pacem generat, si rex
cum caesare regnat, das bei diesem abschlieBenden Akt im huldigenden Zuruf der
Menge an die zeremonielle Herrscherprozession besonders auffiel, — «Der Friedens-
zustand (im Vollsinn) entsteht aus dem (schon bestehenden vorliufigen) Frieden,
wenn ein Konig neben dem Kaiser regiert», mochte man iibersetzen ** —, dieser Spruch
erhilt gleichfalls erst von hier aus seine pragnante Bedeutung.

Immerhin: wenn auch auf Zeit, so war Konrad doch kraft dieses Beschlusses von
Payerne in Personalunion Lehnsoberherr und Inhaber der unmittelbaren Konigsrechte
iiber das Land. Diese Tatsache angemessen zu bekriftigen, aber war der Sinn der
Festkronung, die sonst am Tage Mariae Reinigung zu begehen offenbar nicht iiblich
war: der Mann, dem soeben die volle Herrschergewalt im Lande anstelle des eigent-
lich Berechtigten iibertragen worden war, sollte diese Machtfiille nun auch mit den
Mitteln sinnfallig dartun, die die Staatssymbolik der Zeit ebensowohl zur Verfiigung
stellte wie zu fordern hatte, wenn einem Rechtsvorgang von so einschneidender Be-
deutung nicht das letzte an Gultigkeit fehlen sollte. Insgesamt aber ergibt sich fiir
Wipos Bericht nun die folgende Ubersetzung: «Kaiser Konrad ... wurde von groflen

39 Vgl. die Zusammenfassung bei Rod. Schmidt 104 f. vor allem an Hand neuerer Ergebnisse W.
Schlesingers. i

40 Jedenfalls in salischer Zeit, bezeugt seit 1038, vgl. DD IV u. V, jeweils Register s. v. rex; fiir
rudolfingische Zeit am besten Flach 383—385, Anm.

41 Vgl. D.K.1I, 52 u. 64 (S. 60, 5 bzw. 78, 16).

42 Unten S. 101I.
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und kleinen Herren des Konigreiches erwihlt, Burgund zu regieren (oder: die Re-
gierungsgewalt im Konigreich Burgund unmittelbar zu iibernehmen), und er wurde
am gleichen Tage statt des (eines) Konigs gekront»; weniger wortlich, aber priziser:
«und er empfing am gleichen Tage anstelle des (zur Zeit nicht vorhandenen landes-
eigenen) Konigs eine (liturgische, aber unsakramentale Fest-)Kronung.» Mit alle-
dem aber scheint auf neugewonnenem Boden nicht nur ein wortlicheres Sinnver-
stindnis einer schwierigen Quellenformulierung mdglich, sondern zugleich eine
Synthese bisher divergierender Auffassungen. Die zugrunde gelegte Arbeitshypo-
these iiber die Stellung, die dem Kaisersohn Heinrich im Vertragswerk von 1027
eingeraumt worden war *3, scheint sich zu bewihren.

Weitere Probleme, die sich mit diesem Tage von Payerne verbinden, miissen hier
auf sich beruhen, vor allem die Frage einer etwa bei dieser Gelegenheit ausgestellten
urkundlichen Besitzbestitigung fiir das gastgebende Kloster durch den neuen Landes-
regenten, die oft erstaunlich leichtfertig behandelt wird. Eins aber ist noch fest-
zuhalten: kein mittelalterlicher Herrscher konnte es sich leisten, bei einer Gelegenheit
wie dieser sparsam mit Geschenken zu sein, selbst wenn sie hier einmal nicht wie
sonst so oft ausdriicklich bezeugt sind. Abgestuft nach Rang und Bedeutung der Emp-
fanger, konnten sie aus Sach- wie aus Geldeswerten verschiedener Hohe bestehen.

Dafy der Schatz von Corcelles, der ja fiir damalige Zeit kein ganz unbetrichtliches
Vermogen darstellt, auf eine solche kaiserliche Schenkung zuriickgehen kionnte, und
sei es als Restbestand, — das ist sicherlich in den Kreis ernsthaft zu erwigender Mog-
lichkeiten einzubeziehen. Dies gilt auch dann, wenn er nicht schon auf diese Februar-
tage von 1033 zuriickgeht, sondern auf eine spitere Gelegenheit dieser Ubergangs-
jahre bis zum Solothurner Reichstag von 1038 .

3. Ziirich

Viel Zeit zu Aufenthalten blieb dem Kaiser nicht: die Sechswochenfrist dringte *!
Kaum drei Tagereisen weit lag Lausanne. Die Kathedralkirche war Wahl- und Kro-
nungsstitte der beiden letzten Rudolfinger gewesen?®. Ihr Chor barg die Gruft Ru-

43 Oben S. 44 u. 46, vgl. 56, auch 65; dazu noch den Doppelbezug schon der Eide von Ziirich,
wenige Wochen spiter, auf Konrad und Heinrich zugleich, unten S. 8§1.
44 Eine weitere Moglichkeit unten S. 78 f. mit Anm. 10; beachte auch S. 224 f.

1 Uber diese Frist: oben S.37 Anm. 16. Fiir Konrad ist als nichstes Fixdatum nach dem 2. Fe-
bruar 1033 der 22. April d. J. bezeugt, an dem er sich in Nimwegen befand (BA 192d). Von Ziirich,
der letzten vorher bekannten Zwischenstation, diirfte er daher spitestens in der ersten Mirzhilfte auf-
gebrochen sein. Nach dem Tage von Payerne blieben mithin bis zur Abreise nach Ziirich hochstens
etwa noch vier Wochen, was insgesamt einmal mehr auf die erwihnte Fristbindung fiir Reichsheer-
fahrten hindeuten diitfte.

2 QOben S. 71 Anm. 20.
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dolfs III.3%; ihr moglichst bald die gebiihrende Ehre zu erweisen, wire im Sinn zeit-
genossischer Staatsymbolik ein weiterer wichtiger Schritt zur Legitimierung der neuen
Herrschaft gewesen, nachdem schon die Teilnahme an den offiziellen Beisetzungs-
teierlichkeiten an Zeit und Entfernung gescheitert war * — ganz abgesehen von der
Bedeutung dieser Stadt als Amtssitz des Mannes, der, wenngleich nicht von ehelicher
Geburt, so doch immerhin Rudolfs Sohn und der bedeutendste Kirchenfiirst dieses
Teils von Hochburgund war: Bischof Hugo. Doch Lausanne selbst und sicher auch
der entscheidende Abschnitt des Verbindungsweges dorthin waren wohl in Odos
Hand ®. Drei Tagereisen fiir den einfachen Weg und dazu ein offizieller Besuch, das
kostete schon in Friedenszeiten mindestens eine Woche. Wieviel wurde daraus im
Kriege? Militirisch wichtiger blieb es, Murten aufzuheben, Odos vorgeschobenen
Stiitzpunkt, von wo aus die Teilnehmer am Tag von Payerne und tiberhaupt das ganze
umliegende Gebiet iibel drangsaliert werden konnten, sobald Konrads Heer den Riik-
ken gekehrt hatte. Der Kaiser nahm sich dieser Aufgabe mit Nachdruck an, so schwer
auch in dieser Jahreszeit eine Belagerung durchzufiihren wat. Ob er wirklich auBer-
dem noch gegen Neuenburg vorgehen lie3, wie eine jiingere Quelle behauptet, weit
abseits der Hauptroute, zudem jenseits des damals vielleicht noch bedeutenderen
Sees, mag dahingestellt bleiben, zumal unbekannt ist, wie grof die verfigbare Truppe
war 8.

Der Winter war ungewohnlich streng ”: Menschen und Pferde waren Strapazen
ausgesetzt, auf die man im Zeitalter vorherrschender Sommerkriegfithrung wenig
eingerichtet war. Gerade auch unter den Tieren gab es Verluste 8, sie muflten ersetzt
werden. Wie sollte dies anders geschehen als aus dem Lande selbst? Hielt Konrad
auf Zucht, um sich erneut als Rechtswahrer zu erweisen und sich die Bevolkerung
nicht zu verfeinden, so hat er schwerlich geduldet, da3 benotigte Tiere einfach re-
quiriert wurden, sondern hat bei schwerer Strafe auf anstindige Bezahlung gedringt.
Auch auf solchem Wege kionnte das Vermiogen, das irgendwann in diesen Jabren
dem Boden von Corcelles anvertraut wurde, zusammengekommen sein, sei es in die-
sem Winter, sei es anderthalb Jahre danach, als das gleiche Gebiet nochmals Schau-

3 Oben S. 54 mit Anm. 3.

4 Vgl. oben S. 67.

5 Oben S. 58 £., vgl. 69.

6 Neuenburg nennen nur Ann. Sangall. 1033 (S. 92, 22; auf Grund guter Sonderinformationen
— oder lediglich in falscher Verarbeitung der Namen, die Herm., vielleicht aus gleicher Quelle,
schon zu 1032 [S. 97, 2] iiber Odos Erfolge bringt?). Wipo, c. 30 (S. 49, 14 f.): guaedam castella

. obsedit, ist ein allgemeiner, vielleicht doch nur rhetorisch iibertreibender Plural: namentlich
wird bei ihm im folgenden ebenso wie bei Herm. zu 1033 (S. 97, 16) nur noch Murten genannt.
Zur verkehrsgeographischen Lage vgl. Hist. Atlas d. Schweiz, Karte 19; danach auch Endemann
52 f. sowie die Skizze hier, nach S. 227 (auch zum Flg.).

7 Wipo, wie unten Anm. 8; Ann. Sangall. u. Herm., wie unten Anm. 11; vgl. Bresslan 11, 71
Anm. 3. ,

8 Wipo,c. 30 (S. 49, 17 ff.), wenn auch nicht ohne poetisch-rhetorische Ubertreibung,
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platz heftiger Kimpfe wurde ®: drei oder vier Pferden mindestens diirfte sein Wert
damals entsprochen haben, und Corcelles liegt rund 20 km Luftlinie, nach damaligen
Begriffen also kaum eine Tagereise weit, siidwestlich von Murten in Richtung
Payerne . |

Witterungsverhiltnisse und Zeit arbeiteten fiir den Gegner. Widerwillig brach
Konrad nach etwa vier Wochen die Belagerung ab, um ruhmlos heimzukehren ',
Immerhin war eines erreicht: eine gewisse Festigung der juristischen Position gegen-
tiber Odo, wie die Beschliisse von Payerne sie gebracht hatten, wenn auch vorerst
sicherlich nur durch eine wenig reprisentative Minoritit der insgesamt Mitsprache-
berechtigten. Mindestens lie sich sagen: nach den alten Vertrigen und den Symbol-
handlungen Rudolfs vom Sterbelager aus hatten diese Beschliisse ein neues Prijudiz
bewirkt, das verstirkend in gleicher Richtung wies. Dieser Erfolg aber konnte alsbald
wesentlich ausgebaut werden: auf einem Hoftag zu Ziirich, der spitestens inderersten
Mirzhilfte folgte ' und an dem auch der junge Konig Heinrich teilnahm. Eine
Reihe burgundischer Magnaten, denen die Verbindung mit Konrad wihrend seines
burgundischen Aufenthalts durch Odo verlegt worden war — anscheinend mehr an
Zahl, als sich zu Payerne hatten einfinden konnen ' — stellten sich nun dem neuen
Landesregenten in der schwibischen Pfalz. Kamen sie auf die nach Payerne erhaltene
Ladung hin, die dann trotz aller Schwierigkeiten selbst sie erreicht haben miifte, oder
aus eigenem Antrieb, um offen Partei und zugleich moglichst frith EinfluB auf die
Neuordnung der Dinge zu nehmen? Jedenfalls waren sie nicht auf der Flucht vor
Odo, denn die Riickkehr stand ihnen offen 4.

Sie hatten das vom Gegner kontrollierte Gebiet umgangen, indem sie iiber Italien
reisten: schon darnach handelte es sich um Vertreter von Reichsteilen siidlich des
Genfer Sees. Ausdriicklich genannt wird die Koniginwitwe Irmgard, Partnerin des
verstorbenen Gemahls in wahrscheinlich allen Vertrigen mit deutschen Herrschern
seit der StraBburger Zusammenkunft von 1016, Herrin bedeutender Liegenschaften

9 Unten S. 91 f.

10 Uber Pferdepreise dieser Zeit und Gegend sind mir Quellen nicht bekannt geworden; sie sind
fiir diese Periode iiberhaupt rar bezeugt. Aus Skandinavien gibt es Anhaltspunkte, dal im 9. Jh. der
Preis eines Pferdes ungefihr einer Mark gewogenen Silbers entsprach: H. Jankuhn, Haithabu. Ein
Handelsplatz der Wikingerzeit4 (Neumunster 1963) 236, dazu 183 u. 185. Fiir Deutschland An-
fang 13.Jh. berechnet Edw. Schroder, Walthers Pelzrock: Nachr. d. Gesellsch. d. Wiss. zu Gottingen
1932, S. 266, vgl. 267, Preise von 1/2 bis 1!/2 Mark kolnisch fiir ein Pferd je nach Qualitdt, wobei
die billigsten Saumrosser gewesen sein diirften. Erheblich hohere Preise fiir spatere Zeit und ab-
weichende Wihrungsverhiltnisse verzeichnet Karlbeinz Schifer, Deutsche Ritter u. Edelknechte in
Italien (Paderborn 1911) 58-63; vgl. auch Schuite 1, 150 f.

11 Herm. (S. 97, 161.): inpediente hiemis algore nichil inibi se dignum potuit efficere; ferner
Ann. Sangall. (8. 92, 22 f.) sowie Wipo c. 30 (S. 50, 2 {f.), dazu Bresslau, Ausgabe S. 50 Anm. 1.

12 Oben 8. 68, vgl. S. 77 Anm. 1.

18 Wipo, c. 30 (8. 50, 6): plures Burgundionum — in diesem Sinne zu deuten?

14 Wipo, c¢. 30 (S. 50, 11) schlieBt mit dem Wort: ... redierunt. Ohne Beleg behauptet Hell-
mann, S. 9, dal Humberts «Land voriibergehend in die Gewalt Odos geraten war>.
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im Viennois und Graisivaudan, samt dem Grafen Humbert, ihrem Vogt!®, — das sind
die beiden Personlichkeiten, die die Kontinuitdt vom alten Herrscherhause her vor
der burgundischen Offentlichkeit am stirksten zu reprisentieren vermochten, wenn
man von Hugo, dem Bischof von Lausanne, als Bastard absieht. Ihre Namen unter-
streichen mithin nachdriicklich die Bedeutung des moralischen Erfolges, den auch
dieser Ziircher Tag wieder an die Kette der iibrigen anfiigte; sie geben jedoch zugleich
einen Hinweis auf den Weg, den die Herrschaften hatten wihlen miissen, und er
vermittelt unversehens weitere Aufschliisse.

Als Herr der Maurienne, deren Hauptort, St-Jean-de-Maurienne (566 m Meeres-
hohe), den Ausgangspunkt gebildet haben mag, kontrollierte Humbert den PaB3 des
Mont-Cenis (PaBhohe: 2098 m). Er ist wohl der einzige Ubergang nach Italien, der
tir diese Reisegruppe in Betracht kam. Von dort ging der Weg zunichst hinab in
die Po-Ebene, nach Turin (239 m), dann iiber Chiavenna (300 m) wieder hinauf
zur Alpenhauptkette, iiber die in dieser Jahreszeit der Septimerpall (2311 m) den
kiirzeren, Maloja- und Julierpal} vereint (1817 bzw. 2287 m) den bequemeren Weg
boten, nach Chur (594 m), von dort weiter entweder unter Ausnutzung des niheren
Wasserweges iiber den Walensee oder durch das Bodenseegebiet 6. Fiir damalige Ver-
hiltnisse war dies in jedem Fall ein bedeutendes Unternehmen, rund tausend Kilo-
meter Strecke fiir einen Weg, ungerechnet die mehrmaligen bedeutenden Hohen-
unterschiede. Schon unter normalen Verkehrsbedingungen verlangte die Reise erheb-
liche Strapazen und geraumen Zeitaufwand; im Januar/Februar eines strengen Win-
ters kann sie auf keiner der in Betracht kommenden Routen ein Vergniigen gewesen
sein, schon gar nicht bei den Alpeniibergingen: ein Mehrfaches der vielgerithmten
Leistung, die 1077 Heinrich IV. mit seinem Gefolge in dieser Hinsicht zu bewiltigen
hatte, auf nur einem Teil dieser Strecke, iiber den Mont-Cenis nach Turin '?, und
wesentlich jiinger an Jahren: er war dabei 27, seine Gemahlin wohl dhnlichen Alters,
wihrend Irmgard Anfang 1033 bestimmt die 40, Humbert vermutlich die 50 tber-
schritten hatten 8.

Trotzdem haben die Koniginwitwe und ihr Vogt diese Reise auf sich genommen.
Das zeigt gegeniiber Konrad ein Entgegenkommen ganz ungewdhnlicher Art, dop-
pelt schwerwiegend nach dem offenbaren militirischen MiBerfolg seines ersten Ver-

15 Wipo, c. 30 (S. 50, 5 ff.); dazu oben S. 25—27 mit Anm. 28 (Lit.).

186 Vgl. Schulte 1, Einl., bes. 12 ff. u. 26£.; Moser 11, vgl. 9, auch 32; Hist. Atlas d. Schweiz,
Karte 19. Beachtliche Modifikationen ilterer Ansichten tuber die Bedeutung der Julier-, Septimer-
und Walenseerouten im fritheren Mittelalter bei O. P. Clavadetscher, Verkehrsorganisation in Ritien
zur Karolingerzeit: Schweiz, Zschr, f. Gesch. 5 (1955) 11—30, passim, hier bes. S. 13 Anm. 54 sowie
S. 15.

17 Dazu den allerdings wohl etwas romanhaft ausgesponnenen Bericht bei Lampert von Hersfeld,
Ann., 1077 (S. 286 f. Holder-Egger).

18 Fiir Humbert, urkundlich seit etwa rooo bezeugt, mag mit Geburt um 980 zu rechnen sein.
Irmgard heiratete Rudolf III. am 24. April 1011 (Diener S. 79 Nr. 1) als Witwe mit zwei Sohnen,
die 1016 vermutlich noch unmiindig waren. Selbst wenn man fiir die erste Ehe frithe Heirat an-
nimmt, dirfte sie danach kaum wesentlich nach 990 geboren sein.
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suches, fest in Burgund Ful} zu fassen. Gewil3: als Herr Reichsitaliens war der Kaiser
ein unmittelbarer Grenznachbar Humberts, der notfalls unangenehm werden mochte.
In dieser Beschleunigung aber ist die Reise nach Ziirich doch wohl nur auf der Basis
voller Freiwilligkeit zu erkliren: wieviel bequemer wire es gewesen, Konrad auf
gleichem Wege ein paar Monate spiter aufzusuchen, selbst wenn dann bis zu seinem
wandernden Hof schon wieder eine grofere Entfernung hitte in Kauf genommen
werden miissen! So zeugt diese Reise fiir die Existenz einer vielleicht immer noch
nicht grofen, doch gewichtigen Partei auch jenseits des Genfer Sees, zwischen Odos
burgundischer Hauptbasis und seinen provenzalischen Freunden, die sich dem Grafen
von Blois nicht zu beugen gedachte, die daher um so schneller und entschlossener
offen auf Konrads Seite trat. Mag sein, daf3 der Kaiser einem Teil dieser Herren nur
als das geringere unter den gerade zur Wahl stehenden Ubeln erschien: selbst dann
aber wirft dieses Faktum, erginzend zu der hinhaltenden Verhandlungstaktik Leode-
gars von Vienne ' doch ein bemerkenswertes Schlaglicht auf die Verhiltnisse im,
sagen wir, mittelburgundischen Raum.

Staatsrechtlich ist die Huldigung von Ziirich zu verstehen als Fortsetzung des Wahl-
aktes, der in Payerne begonnen hatte, doch nach damaliger Auffassung keineswegs an
einem einzigen Ort, zu einheitlicher Zeit, in geschlossenem Ablauf durchgefiihrt
werden mufte 2. Inhalt des Aktes war mithin die Anerkennung der Regentschafts-
regelung jenes Lichtmeftages, gleichgiiltig, ob Irmgard und ihre Begleiter schon
planend an ihr mitgewirkt hatten oder sie erst jetzt an Ort und Stelle erfuhren. Wipo
hebt hervor, die Huldigenden seien Leute Konrads geworden durch eine Eides-
leistung, in die ausdriicklich auch Heinrich einbezogen war (effecti sui fide pro-
missa per sacramentum sibi et filto suwo Heinrico regs)*'; man wird interpretieren
dirfen: sie erhielten auf die Huldigung hin ihre burgundischen Lehen durch den
neuen Landesregenten bestitigt und bestitigten zugleich umgekehrt, soweit es auf sie
ankam, erneut das kiinftige unmittelbare Landeskonigtum des deutschen Thron-
folgers, wie es schon 1027 in Basel und vielleicht wieder am Tag von Payerne ins
Auge gefaBit worden war 22, Was wollte Konrad im Augenblick mehr erreichen? Er
hatte allen Grund, diese neuen Stiitzen seiner Herrschaft mit ungewohnlich reichen
Geschenken (mirifice donats) ® in die Heimat zu entlassen, in die sie auch wieder
nur auf jenen Umwegen zuriickkehren konnten.

19 QOben S. 62 {., dazu 58.

20 Vgl. Rod. Schmidt, passim; speziell fiir Ziirich: S. 192.

21 Wipo, c. 30 (S. 50, 9f.); vgl. die Eidesformel oben S.35 Anm. 11 (dazu S.47 u. G5 sowie
S. ss f. mit Anm. 11), ferner unten S. 96 u. 98.

22 QOben S. 47 u. 48 bzw. 74-77.

23 Wipo, c. 30 (8. 50, 11).
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4. Lothringisches Zwischenspiel

Der Kaiser selbst ist fiir die kommenden Monate in Schwaben und Lothringen zu
finden, den beiden Teilgebieten des Reiches, die fiir die Auseinandersetzung mit dem
Herrn der Champagne die wichtigsten waren. Von dort aus erdffnete er, nachdem die
Waffen zunichst keine Entscheidung in seinem Sinne ermoglicht hatten, unverziiglich
eine diplomatische Offensive gegen den unerwiinschten Mitbewerber um Burgund *.

Im Mai starb Herzog Friedrich von Oberlothringen, gleichfalls als letzter Vertreter
seines Hauses im Mannesstamm. Gozelo, seit 1023 beteits niederlothringischer Her-
zog, erhielt die Nachfolge nun auch hier. Der einstige Gegner Konrads aus den An-
fingen seines Konigtums sah nun seine Stellung im Reich weit iiber andere hinaus-
gehoben: mehr hitte auch ein Biindnis mit Odo ihm nicht zu bieten vermocht. Der
Kaiser hat ihn durch diese Zusatzbelehnung endgiiltig an sich gebunden und damit an
dieser wichtigen Grenze einen unbedingt verldBlichen Vorkimpfer gewonnen, dem
der unruhige westliche Nachbar binnen weniger Jahre endgiiltig erliegen sollte.

Um die Zeit dieser Entscheidung werden bereits wichtige Verhandlungen Konrads
mit Konig Heinrich von Frankreich in Gang gewesen sein, der mit Odo wegen dessen
Stellungnahme in der dortigen Nachfolgekrise ? seit lingerer Zeit in Fehde lag. Erst
der Sommer des Vorjahres hatte Heinrich und seine Anhinger wieder in heftigen
Kiampfen gegen den Grafen gesehen, und doch war es Odo bereits im anschlieBenden
Herbst moglich gewesen, mit beachtlichen Kriften sein burgundisches Gliick zu
versuchen. Die Operationen in diesem Nachbarland mochten ihn dann vom franzosi-
schen Standpunkt aus zundchst als Storungsfaktcr abgelenkt haben, aber fiir wie
lange? Ganz sicher lag nichts weniger im Interesse des Konigs von Frankreich als die
siegreiche Riickkehr des ungebirdigen Kronvasallen im Besitz eines Thrones, der
von Heinrich auch de iure unabhingig war, wohl von fragwiirdiger Standfestigkeit,
fir das Gewicht jedoch, das Odo bei etwa weiter anschlieBenden innerfranzosischen
Wirren in die Waagschale zu werfen gehabt hitte, in jedem Fall eine betrichtliche
Verstiarkung.

Eine Verstindigung Deutschlands und Frankreichs wider den gemeinsamen
Gegner, mit dem keiner der beiden Herrscher allein hatte fertig werden konnen, lag
in der Luft. Vielleicht ging die Initiative von Konrad aus. Zwei geistliche Reichs-
firsten, Vertreter einer Personengruppe, die damalige Regierungspraxis gern zu
diplomatischen Missionen heranzog, beide aus romanischen Teilen Lothringens,
wurden mit entsprechenden Schritten betraut, wahrscheinlich in gemeinsamer Ge-
sandtschaft: Bischof Bruno von Toul, nachmals Papst Leo IX., ein Verwandter des
Kaisers, und der von Konrad besonders geschitzte Reformabt Poppo von Stablo.
Wohl noch in den letzten Maitagen 1033 kam es zu einer personlichen Zusammen-

1 Zum folgenden vgl. laufend bes. Bresslan und Poupardin sowie BA.
2 Oben S. 48 f., dazu 57, auch 53.
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kunft Kenrads und Heinrichs zu Deville an der Maas, auf Reichsboden, aber nahe
der Grenze (jetzt Département Ardennes).

Uber Zeremoniell und Verhandlungsgang ist nichts bezeugt, nur das allgemeine
Ergebnis des «Gipfeltreffens»: der AbschluB} eines Sicherheits- und Freundschafts-
vertrages. Erschlieflen 140t sich, daB3 Konrad das Konigtum Heinrichs in Frankreich,
Heinrich Konrads Anspriiche in Burgund anerkannte, daf3 gemeinsame Mafnahmen
gegen Odo verabredet wurden und nicht zuletzt die Verlobung Heinrichs mit einer
Tochter Konrads und Giselas, die eine enge Verbindung beider Herrscherhduser auch
fur die Zukunft garantieren sollte (Pline, die der Tod der jungen Braut bald genug
durchkreuzte). Inzwischen hatte die Diplomatie des Kaisers auch im Osten erfolgreich
gearbeitet: Ende Juli konnte er, stets rastlos unterwegs, im ostsichsischen Merseburg
die Unterwerfung Mieszkos von Polen, die Auslieferung seiner vom Reichsstandpunke
her unrechtmiBig angemaBten Konigsinsignien entgegennehmen und dem 6stlichen
Nachbarn einen harten Frieden diktieren. Kurz nach Mitte Juli wurde, wie es scheint,
zu Memleben endlich die Mindigkeitserklirung Heinrichs III. vollzogen; sie sollte
ihn offenbar nicht zuletzt in Stand setzen, den formellen Oberbefehl iiber ein Reichs-
heer zu iibernehmen, das in der gleichen Zeit, in der Konrad gegen Odo vorzugehen
hatte, nach Bohmen ziehen mubBte, in ein Land, fiir das der junge Konig in seiner
Eigenschaft als Bayernherzog vor allen anderen zustindig war. Heinrich hatte dort,
zweifellos von den bestmdglichen Beratern umgeben, jeden gewiinschten Erfolg: sollte
er kiinftig einmal ohne den Vater in Burgund operieren miissen, so brachte er bereits
personliche Kriegserfahrung und nicht zuletzt eigene Lorbeeren mit.

Den westlichen Schauplatz behielt Konrad sich selber vor: ein Zeichen, wie hoch er
die Probleme einschitzte, die dort zu 16sen waren 2.

Die Chronologie ist unklar; verstreute Uberlieferung bietet nichts als zusammen-
hanglose Einzeltatsachen. Offenbar hatte Odo die voriibergehende neue Bindung des
Kaisers im Osten benutzt, um ihm durch einen Einfall in Lothringen zuvorzukom-
men, das er auch frither schon gelegentlich heimgesucht hatte. Er gelangte bis Toul,
der seiner franzosischen Basis niachstgelegenen Bischofsstadt im Reich, die aus seiner
StoBrichtung gewissermafBen den Schliissel zu Oberlothringen bildete, und versuchte,
es einzunehmen. Dieser Versuch mifllang; Odo konnte jedoch das Umland erheblich
verwiisten und reiche Beute heimfiihren.

Bereits in Deville diirfte ein gemeinsames Vorgehen beider Herrscher gegen den
gemeinsamen Feind verabredet worden sein, vielleicht sogar mit konkreten Ab-
sprachen iiber Zeit und Ziele; auf jeden Fall hatte der Kaiser sich vom Nachbarkonig
ermichtigen lassen, mit Heeresmacht die Grenze Frankreichs zu iiberschreiten. Lingst
hatte Konrad, dessen Neigung zu pointierten Sentenzen wohl nicht nur auf Wipos
Stilisierung beruht, sich vernehmen lassen: wenn Odo in Burgund widerrechtlich
fremdes Gut gesucht habe, so solle er mit Gottes Hilfe etwas von seinem Eigentum

8 Zum folgenden auBer der bisherigen Literatur bes. noch Landsberger. Auf Einzelbelege kann hier
weiterhin verzichtet werden.
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einbiilen?, — eine geschickt volkstiimliche Einkleidung der Notwendigkeit, den
Gegner unmittelbar an der Basis zu treffen, um seine Expansionskraft zu lihmen.
Odos jiingster Verheerungszug, nun sogar unmittelbar ins Reich gerichtet, forderte
zusitzlich Vergeltung. ,

Ende August riickte Konrad in die Champagne ein. Mehrere Burgen Odos wurden
zerstort, erhebliche Teile des Landes verheert, angeblich drei Wochen lang. Vielleicht
gleichzeitig, jedenfalls im selben Jahre, zog Heinrich von Frankreich gegen das schon
im Vorjahr umstrittene Sens, so dafl der Graf in eine iible Lage geriet. Er erwirkte
sich freies Geleit ins kaiserliche Feldlager und erschien persénlich vor Konrad zu
demiitiger Unterwerfung. Er muflte Geiseln stellen und sich, wie es heillt, eidlich
verptlichten, Burgundiam dimittere® Das ist wohl in erster Linie aufzufassen als
Verzicht auf dortige Anspriiche und Entlassung dortiger Getreuer aus ihren Ver-
pflichtungen gegen ihn, weniger jedoch im Sinne militirischer Riumung des Landes,
das gar nicht im modernen Sinne «besetzt» gewesen sein kann . Ferner mufite Odo
geloben, an jedem beliebigen Ort innerhalb des Reiches auf kaiserlichen Befehl vor
einem Hofgericht zu erscheinen und nach dessen Spruch volle Genugtuung zu leisten
(vermutlich fiir den als Landfriedensbrecher in Lothringen verursachten Schaden)?.
Auf Anraten seiner Umgebung (consilio laters suo assidentium) gab Konrad sich da-
mit zufrieden: das zugesagte freie Geleit durfte er nicht brechen, und Mittel zu
besserer Sicherung des Erreichten standen damals nicht zu Gebot, besonders nicht,
wenn das Ende jener Sechswochenfrist niher riickte, und die am Aufgebot beteilig-
ten Reichsfiirsten nicht geneigt waren, weitere Dienste zur Verfiigung zu stellen.
Nicht zuletzt zogen im Osten bereits wieder neue Gefahren herauf, die ein unmittel-
bares kaiserliches Eingreifen verlangten, diesmal im sichsisch-elbslawischen Grenz-
gebiet. «So kehrte der Kaiser mit eigener Ehre und Odos Schaden zuriick» 8. «Nach
seinem Abzug aber milachtete Odo seinen Eid, vergal} seine Geiseln, lief} alle Zu-

4 Wipo, c. 31 (S. 50, 22): 52 Uodo in Burgundia res alienas iniuste quaereret, de suo proprio,
tuvante Deo, aliquid perdere deberet.

5 Wipo,c. 31 (S. 50, 16 ff.).

6 Oben S. 59 f. Wipos Formulierung unten Anm. 10 ist m. E. auch mit dieser Auffassung ohmne
weiteres vereinbar.

7 Chron. S. Mich. Vird., c. 30 (SS 1V, 84a): 0bsidibus deinde datis, iuramento se obligat, infra sui
(jedenfalls: imperatoris) regni fines ubi sibi libeat se vemtwrum, iuxtaque indicium palatinorum
omnem iustitiam caesari facturum. — Wipo, c. 31 (S. 50, 21 {f.): promittens ... et secundum iussio-
nem illins sibi satisfacere, was ich nicht mit Bresslan, Jahrb. II, 88 Anm. 7 als Widerspruch zu der
ausfihrlicheren Angabe des Chron. S. Mich, zu empfinden vermag, sondern nur als geraffte Zu-
sammenfassung des gleichen Tatbestandes: die Gestellung vor einem Fiirstengericht an von Konrad
zu bestimmendem Ort bildete eben den Inhalt seiner geplanten s#ssio. Diese selbst ist im Hinblick
auf die mangelnde Reichszugehorigkeit Odos bemerkenswert. Sollte die Gerichtsversammlung die
Hohe des durch den Grafen auf Reichsboden verursachten Schadens ermitteln und ihn danach zu
Reparationen verurteilen? Aus Wipo konnte entnommen werden, dafl auch Genugtuung fiir in
Burgund angerichtete Schiden gefordert und zugesagt wurde, die auBerhalb des Horizonts von
Chron. 8. Mich. (= St.-Mihiel bei Verdun) lagen.

8 Wipo, c. 31 (S. 50, 23 ff.).
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sagen auf sich beruhen und fiigte seinen fritheren Ubeltaten noch Schlimmeres hin-
zu, indem er mit seinen iiblichen Listen hinterging, wen nur immer er konnte» °.
Insbesondere dachte er nicht an die Freigabe der von ihm unterworfenen Teile
Burgunds *°.

Ob Konrad von alledem sehr iiberrascht war, meldet niemand. Jedenfalls hat er
mit gewohnter Schnelligkeit auf die Nachrichten, die ihm nicht gefielen, reagiert.

5. Genf

Alle gewichtigeren Schritte Konrads, die sich seit seinem Abzug aus der Cham-
pagne verfolgen lassen, wirken so, als habe er konsequent darauf abgezielt, sich un-
bedingt freien Riicken zu schaffen fiir einen neuen Kampf um Burgund mit um so
stirker geballter Kraft. Es war ein Ausholen zu groBem Schlage: das offenbarte der
Hoftag, der Mitte April, um das Osterfest, in Regensburg zusammentrat.

Unter den Anwesenden fallen hervorragende Magnaten aus Lothringen und aus
Italien auf, Gebieten, fiir die eine eigentliche Hoffahrtspflicht in den Hauptpfalzort
des damaligen Bayern nicht ohne weiteres anzunehmen ist. Stellten sie sich trotz-
dem ein, und zwar gemeinsam, so 143t dies auf ausdriickliche Ladung gegen die Regel
schlieBen. Ihr Zweck scheint schon nach einem Blick auf die Karte nicht zweifelhaft:
neben Schwaben, dessen Hoffahrtspflicht zu einer kaiserlichen Tagsatzung auf
bayrischem Boden auBler Frage steht, waren Lothringen und Italien in Konrads
Hoheitsbereich die einzigen Anrainer Burgunds. Offenkundig wurde damals in
Regensburg beraten und beschlossen, was den Reichsfeldzug des anschlieBenden
Sommers auszeichnet: eine weitausgreifende Gemeinschaftsoperation moglichst star-
ker Heere, die auf verschiedenen Wegen aus Deutschland und Italien gleichzeitig in
das umstrittene Nachbarreich einriickten, um an der Rhone zusammenzutreffen und
so die Machtpositionen Odos von mindestens zwei Seiten her zugleich aufzurollen.

Seit 978, seit dem Frankreichfeldzug Ottos II., war kein italienisches Aufgebot
mehr zu einem Reichskrieg herangezogen worden. Noch acht Jahre vor dem Regens-
burger Tage hatte Konrad selbst um die Anerkennung seiner Herrschaft in diesem
zweiten Teilkonigreich zu kimpfen gehabt; sogar die Nachfeier seiner Kaiserkronung
war noch durch Tumulte gestért worden. Inzwischen hatten «Klugheit und Schnel-
ligkeit, Energie und M#Bigung» ! dort mit rein politischen Mitteln geleistet, was
dem Vorginger in jahrelangen Waffengingen verwehrt geblieben war: auch Italien

9 Chron. S. Mich., wie Anm. 7.

10 Wipo, bestrebt, Odo, wo immer moglich, ins Unrecht zu setzen, c. 32 (S. 51, 5 ff.): dum Uodo
... promissa non attenderet, sed adhuc quandam partem Burgundiae, quam iniuste invaserat 0b-
tineret ... Ann. Sangall. sowie Herm. erwihnen Odo in diesem Zusammenhang nicht; iiber sein
Zuriicktreten fur die folgenden Kampfe selbst bei Wipo: unten S. 87 f., bes. Anm. 20.

1 Bresslan 1, 188. — Allgemeine Literatur zum laufenden Abschnitt wie oben S. 82 Anm. 1.



stand im wesentlichen hinter dem Kaiser. Es war kein Vabanquespiel mehr, auch
seine Truppen in dem gleichen Burgund einzusetzen, mit dessen Oberschicht italieni-
scher Adel noch vor nicht all zu langer Zeit versucht hatte, umgekehrt gegen das
Reich zu konspirieren 2,

Wo die Heere sich bereitstellten, ist nicht bekannt. Fiir das italienische fehlt es an
Vergleichsmoglichkeiten. Vor burgundischen Unternehmungen von Deutschland
aus pflegt sonst Straflburg als feste Station im Herrscheritinerar zu erscheinen oder
wenigstens ein anderer Hinweis auf das Elsal}: so 1006, 1016 und 1018 unter Hein-
rich II., so unter Konrad selbst 1033. Fiir 1034 ist nur bezeugt, daf} der Kaiser den
Riickweg durch diese Landschaft und speziell diese Bischofsstadt nahm, um dort
wieder mit der Gemahlin zusammenzutretfen, die sich in Basel von ithm getrennt
hatte . Diese zweite Stadt war also auch diesmal der eigentliche Ausgangspunkt des
Einmarsches in Burgund. Vorher ist Konrad zulgetzt am 8. Mai in Beratzhausen bei
Regensburg nachzuweisen *. Wie er von dort nach Basel gelangte, ob er erst bei
dieser Stadt mit der anderweitig versammelten Streitmacht zusammentraf oder sie
bereits selbst dorthin gefithrt hatte; wo Konig Heinrich, der Bayernherzog, sich
unterdes aufhielt, in dessen Itinerar zwischen dem 8. Mai 1034 und dem 2. April 1035
eine Licke klafft5, — das bleibt alles ebenso offen wie die allgemeine Zusammen-
setzung dieses Heeres und selbst das Datum des Durchzuges durch die Grenzstadt.
Nicht einmal ein Angehoriger des begleitenden Kanzleipersonals ist diesmal namhaft
zu machen. Vermuten laBt sich, daB} nicht wieder nur Franken und Schwaben, sondern
auch Lothringer und Bayern mit stirkeren Kontingenten beteiligt waren, nachdem
an den entsprechenden AuBengrenzen des Reiches nach menschlichem Ermessen Ruhe
hergestellt war, wihrend die Sachsen wohl auch diesmal zuriickblieben®. Es zsz sebr
wohl moglich, dafp der Fund von Corcelles etwas von der Zusammensetzung dieses
Heeres spiegelt; soweit allgemeine Erwigungen stichhaltig sind, was in der Ge-
schichte bekanntlich nicht immer gilt, scheint sein Bestand besser zu diesem als zum
Vorjahr zu passen ®. Etwas genauer unterrichtet sind wir iiber die Italiener, die unter
Fihrung Erzbischof Ariberts von Mailand und des Markgrafen Bonifaz von Tuskien

2 Vgl. Bresslan 11, 103 u. 171 ff.

3 Wipo, c.32 (S.51, 20 ff.). Wenn es dabei von Gisela heiit: secuta est ewum usque Basilewm;
inde reversa ad Argentinam civitatem, so besagt dies kaum mehr als «Umkehr» an der Reichsgrenze,
zeugt jedenfalls nicht sicher dafiir, daBl StraBburg auch vorher schon vom Kaiserpaar beriihrt wurde.

4 BA 222.

5 BA 222-225. Heinrich wird im Unterschied zu Gisela nicht als voriibergehender Begleiter Kon-
rads erwihnt, ist auffilligerweise auch nicht beteiligt an Konrads und Giselas Stiftung fiir das
salische Hauskloster Limburg an der Hardt 1035 Jan. 17 (D.K.II, 216, S. 294 = BA 224). Vgl. oben
S.67 f. .

6 Ann. Hildesheimens. (S. 38 Waitz) wirken in ihrem Bericht zu diesem Jahre unveriandert wie die
Stimme eines unbeteiligten Beobachters. — Annalista Saxo (SS VI, 679) ist fiir 1033—1034 leider
durch Textliicke verstimmelt.

6a Vgl. das entsprechende, auf anderen Wegen gewonnene Ergebnis des Numismatikers im Bei-
trag von Erich B. Cabn, unten S. 221, vgl. 223 f.
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vorriickten, «der beiden Lichter des (italienisch-lombardischen) Konigreiches» 7, von
weniger bedeutenden Herren hier zu schweigen. Dall von Anfang an auch Burgunder
auf kaiserlicher Seite standen, zeigt der Name Humberts, der auch diesmal wieder
besonders herausgestrichen wird ®. Seine Nennung erinnert daran, daf3 im betroffenen
Land selbst noch der Biirgerkrieg weiterging, der die auswirtigen Quellen — unser
einziges Material — so gut wie gar nicht beriihrt, weil sie auf die Einmarschierenden
konzentriert sind.

Der einzige Ortsname, den die Uberlieferung fiir diesen Sommerkrieg in Verbin-
dung mit einem festen Datum nennt, ist Genf: dort waren Deutsche, Italiener und
Burgunder am 1. August unter Konrad vereinigt®. Das setzt fiir das unmittelbar
vom Kaiser gefiihrte Aufgebot einen Aufbruch aus Basel wohl noch im Juni voraus
und sichert fiir den Vormarsch die gleiche Route wie 1033, tiber Solothurn und
Payerne. Murten mulite offenbar wieder umgangen werden ', doch hatte Konrad
schon eine Reihe anderer bedeutenderer Orte (municipia) eingenommen, als seine
Streitmacht mit den Italienern zusammentraf .

Deren Vormarsch hatte schon etwa im Mai begonnen und durch das Aostatal iiber
den GroBen St. Bernhard hiniiber zur oberen Rhone gefiihrt; ob Aosta und Martigny,
die beiden Endpunkte dieser PaBstralle, die Odo seinerzeit hatte an sich bringen kon-
nen, unterwegs noch gewaltsam genommen werden muften, wird nicht erwahnt *2.
Wipo schreibt in diesem italienischen Heer auch Humbert eine hervorragende Rolle
zu '3, doch liegt dabei moglicherweise Fliichtigkeit oder Mil3verstindnis vor: vielleicht
ist der Graf, sei es mit eigenen Truppen allein, sei es durch andere Italiener verstarke,
eher von Siiden her rhoneaufwiirts iiber Lyon zum vereinbarten Treffpunkt ge-
zogen und erreichte ihn, wie die Mailinder, vor Ankunft der Deutschen, die dann
beide Heere schon gemeinsam dort vorfanden .

Merkwiirdig unbeachtet in den Quellen bleibt Odo fiir dieses Jahr. Kein einziger
Autor erwihnt, daf} er GegenmalBnahmen getroffen hitte, wihrend die kaiserlichen
Heere vorriicken und sich vereinigen konnten, keiner, daf3 er sich zum Kampf gestellt
hidtte. Sieht man genauer zu, so spricht die besser unterrichtete Uberlieferung in die-
sem Zusammenhang gar nicht unmittelbar von ihm selbst, sondern nur von dem Ge-

7 Arnulf v. Mailand II, 8 (SS VIII, 14).

8 S, Anm. 13,

9 Unten S. 89—91.

10 Bresslan 11, 108 f. Anm. 6; Poupardin 168 f. Anm. 3.

11 Arnulf (wie Anm. 7): municipia quaeque pracoccupat — im obigen Sinne zu deuten? Vgl. auch
die Reihenfolge der Angaben in Ann. Sangall. a. 1034 (S. 92, 30 ff.).

12 Bresslan 11, 110; dazu aber oben S. 59 f. gegen die Annahme unmittelbarer «militirischer Be-
setzung» unterworfener Orte auf Dauer fiir jeden Einzelfall; speziell fiir die beiden genannten Pai-
straffenorte: S. 58 u. 61.

13 Wipo, c. 32 (S.s1, 8 ff.): Teutones ex una parte, ex altera archiepiscopus Mediolanensis Heri-
bertus et caeteri Italici ductu Huperti comitis de Burgundia usque Rodanum fluvium convenerunt.

14 Diese Hypothese, die sich aus einer Konfrontation offenbar unstimmiger Quellenaussagen mit
der Verkehrsgeographie dieser Zeit ergibt, kann hier nicht niher begriindet werden.
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biet, das er noch widerrechtlich festhielt !>, von seinen Anhingern (milites, fau-
tores) ** und im ubrigen von der militirischen Unterwerfung Burgunds, zumindest
bis zur Rhone '’. Nur eine sichsische Quelle, Stimme eines Reichsteils, der an den
Ereignissen offenbar nicht unmittelbar beteiligt war und daher nur indirekte Kunde
besal} ¥, meint, offenbar formelhaft, der Pritendent sei trotz Widerstandes in die
Flucht geschlagen worden . Fir das in der Literatur entworfene Bild, Odo sei mit
eigener Truppenmacht in der Nzhe von Genf aufmarschiert, die Ubermacht Konrads
sei jedoch dermallen erdriickend gewesen, daf} er einer Schlachtentscheidung aus-
gewichen sei und die Flucht ergriffen habe, diirfte diese Quellenbasis etwas schmal
sein . Wahrscheinlicher ist, dal der Graf von Blois noch in seinen franzosischen
Stammlanden durch Auseindersetzungen mit dem koniglichen Lehnsherrn gebunden
war, so daf} er seine burgundischen Anhinger notgedrungen im Stich lassen mubBte,
zumal auch die Folgen des vorjahrigen deutschen Reichskrieges gegen ihn schwerlich
schon ganz iiberwunden waren?®!. Ein solches Unterlassen von Schutz und Hilfe
konnte auf die Anhinger dieses Mannes seine Wirkung nicht verfehlen, gerade im
Vergleich mit der offenbar ungewohnlich eindrucksvollen militirischen Demonstra-
tion des Kaisers. Der Tag von Deville trug immer noch Friichte.

Man braucht also auch nicht unbedingt an Selbstauflosung eines versammelten
Heeres zu denken, wenn namhafte Parteiginger Odos sich nun Konrad unterwarfen:
allen voran Burkhard III., Erzbischof von Lyon, ein Verwandter Humberts, doch von
wesentlich anderer Gesinnung, und Gerold, ein Verwandter Odos, der entscheidende
Lokalmachthaber der Genfer Gegend, dazu «viele andere Fiirsten» 2, Wie wir horen,
leisteten sie die dedicio *, eine Form bedingungsloser Ubergabe wenigstens der

15 Wipo, wie oben S. 85 Anm. 10.

18 Wipo, c. 32, dazu bereits oben S. 59.

17 Ann. Sangall. sowie Herm. 1034 (S. 92, 32 bzw. 97, 27).

18 QOben S. 86 mit Anm. 6.

19 Ann. Hildesheim. 1034 (S. 38 Waitz): Imperator iterum hoc anno Burgundiam cum grandi
exercitu intravit et Odonem item resistentem fugavit ... Vgl. flg. Anm.

20 Vgl. Bresslaw 11, 111 unter Berufung auf Ann. Hildesheim., wie vor. Anm., sowie auf die
Kapiteliiberschrift zu Wipo, ¢. 32: Qualiter imperator Uodonem expulit de Burgundia. Die zweite
Formulierung stammt jedoch nicht erwiesenermaflen von Wipo selbst oder auch nur aus seinem
Jahrhundert, sondern vielleicht von einem spiteren Redaktor ohne eigene Sachkenntnis (oben
S. 67 Anm. 4); zudem braucht sie nach mittelalterlichem Sprachgebrauch nicht zwingend auf Ver-
treibung Odos in eigener Person zu deuten, sie kann sich ebensogut auf die Zerstreuung von Truppen
beziehen, die lediglich seine Gewalt reprisentierten. Weingartner, S. 26, auf den Bresslau sich bei-
laufig beruft, ist sehr viel vorsichtiger. Vgl. oben weiter im Text.

21 Landsberger 45 vermerkt, da Odo erst 1034 zum FriedensschluBl mit Heinrich genotigt wer-
den konnte, bei dem er das Streitobjekt, Sens, herausgeben mubte; innerhalb des Jahreslaufes scheint
das Ereignis nicht genauer fixierbar.

22 Wipo, c. 32; Herm. 1034 (S.s1, 11 ff. bzw. 97, 31). Uber Burkhard, der nicht mit seinem
gleichnamigen Vorganger und Oheim, Halbbruder Rudolfs III., zu verwechseln ist, oben S. 30, 31
u. 61; iber Gerold S. 50 u. 61. '

23 Herm. (S. 97, 31); vgl. Arnulf in folgender Anm.
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Theorie nach, die mehr oder weniger stets auch in demiitigende duf3ere Formen ge-
kleidet wurde; eine nicht eindeutige Quellenformulierung besagt moglicherweise
auch fiir diesen Fall, da3 die Betroffenen sich vor dem Kaiser zu Boden werfen
muBten **. Mindestens ein Teil von ihnen wird — vielleicht sogar auf Grund aus-
driicklicher Vorabmachungen — sogleich in Gnaden angenommen und wieder ein-
gesetzt worden sein: dies entspriache jedenfalls dem sonstigen Verhalten Konrads bei
erstmaliger Unterwerfung bisheriger Gegner, mit denen er kiinftig noch zu rechnen
hatte ®. Das Zeitverhiltnis dieser Begebenheiten zu dem erwihnten Fixdatum ist
nicht einwandfrei zu kliren; vielleicht waren sie eher Voraussetzung, vielleicht aber
auch erst Folge der Ereignisse des 1. August.

An diesem Tage jedenfalls war die Lage so weit bereinigt, daB} ein neuer feierlicher
Staatsakt zelebriert werden konnte. Er wurde offenbar als abschlieBend empfunden,
obwohl gewisse Widerstandsnester — vor allem Murten, das aber vielleicht nur von
deutschem Gesichtskreis her besonders auffiel — sich immer noch hartnickig hielten.

Wahrscheinlich hatte Konrad die Stadt Genf selbst bis dahin nicht betreten %,
doch seine Anhinger hielten sie schon besetzt. Nun wurde er, wie es ausdriicklich
heiB, feierlich empfangen (bonorifice susceptus) von italienischen und burgundischen
Fiirsten **, was zugleich wohl heiflt, da3 die Deutschen ihm vom Feldlager in die
Stadt das Gefolge stellten. Mit anderen Worten: es wurde eine Form jener altiiber-
kommenen zeremoniellen Herrschereinholung geiibt, deren Ritual in Grundziigen
weit tiber die vorchristliche Periode des romischen Imperiums zuriickreicht, im ein-
zelnen seitdem selbstverstandlich mannigfach abgewandelt worden war . Unter den
Fiirsten, die dem Kaiser entgegenzogen, wurde von den Deutschen besonders Erz-

24 Arnulf von Mailand II, 8 (SS VIII 14, 21): Burgundiones ... dedicionem accelerant, perpetua
subiectionis condicione Chunrado substrati. Die von Bresslan 11, 80 Anm. 2 geforderte zusammen-
fassende Untersuchung iber die deditio des Mittelalters steht immer noch aus; vgl. die dortigen
Literaturangaben, von denen A. Vogeler, Otto von Nordheim usw. (Minden 1880), ExcursS. 113—118
hervorzuheben und Waitz, VG VI, fiir die Neuauflage in S. 582 zu berichtigen ist; einige Hinweise
bei Hans Jager 42 f.

25 Keine Quelle gibt fiir den burgundischen Feldzug Andeutungen gegenteiliger Art; vgl. dem-
gegeniiber Wipo, c. 21 (S. 41, 10 ff.), iiber die zweite Unterwerfung Konrads d. J. Erzbischof Burk-
hard von Lyon ist zwei Jahre spiter, und das heilit: bei seinem nichsten Erscheinen in den Quellen,
in gleicher Stellung genannt, wird dann allerdings, offenbar aus politischen Griinden, abgesetzt (unten
S.93). Rod. Schmidt 193 scheint daher in der Beurteilung der obigen Frage iibervorsichtig; vgl.
jedoch unten S.92 mit Anm. 43 zu Ann. Hildesheimens., deren Aussage sich moglicherweise auch
schon mit auf Genfer Begebenheiten erstreckt.

26 Nur so wird m. E. das gleich zu zitierende susceptus verstandlich.

27 Ann. Sangall. (S.92, 33 ff.). Obige Deutung beseitigt den angeblichen Widerspruch, den
Bresslan 11, 111 Anm. 3 in der Uberlieferung fand.

28 Reiche Literatur bei [J. Deér, Der Ursprung der Kaiserkrone: Schweizer Beitrige zur allg.
Gesch. 8 (1950) 60-63 (bes. S. 61 Anm. 44 u. S. 62 Anm. 52 ¢), vgl. S.72; erginzend ders., Das
Kaiserbild im Kreuz: ebd. 13 (1955) 109 f.; vgl. ferner Waitz, VG V12 310 f.,, auch s81; Ed. Eich-
mann, Die Kaiserkronung im Abendland (Wiirzburg 1942) I, 180—196, dazu II, s—21; E. Kantoro-
wicz, Kaiser Friedrich II. u. das Konigsbild des Hellenismus: Varia Variorum. Festg. Karl Reinhardt
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bischof Aribert von Mailand beachtet, der ihnen zweifellos am besten bekannt war 29,
Fiir die Burgunder miissen wir uns mit der Feststellung begniigen, dafl deutsche
und auch italienische Quellen in diesem Zusammenhang keinen einzigen von ihnen
namentlich erwihnen, nicht einmal Humbert, wihrend die Eigeniiberlieferung ihres
Landes nach wie vor vollig schweigt. Ihre Teilnahme oder Abwesenheit entzieht sich
jeder Kontrolle.

Konrad selbst trug bei dem groflen Staatsakt selbstverstindlich vollen Herrscher-
ornat mitsamt einer Krone; mit anderen Worten: er trat als der legitime Beherrscher
des Landes auf, der keiner Investitur mehr bedurfte. Wihrend er sich in diesem Auf-
zug vor aller Offentlichkeit prisentierte®, wurde der Wahl- und Huldigungsakt, in
Payerne begonnen, in Ziirich fortgefiihrt, definitiv besiegelt *. Der einzige Gewihrs-
mann, Annalist eines schwibischen Klosters, wo man mit den speziellen staatsrecht-
lichen Verhiltnissen Burgunds offenbar wenig vertraut war, falite dies nach ihm
zugegangenen Berichten als einfache Konigswahl auf, da er anderes nicht kannte %2
In Wahrheit ging es auch diesmal lediglich um Ubertragung bzw. Bestitigung un-
mittelbarer koniglicher Regierungsrechte im Sinn der Regelung von Payerne: dies
scheint jedenfalls aus einer Urkunde Heinrichs III. von 1045 hervorzugehen, die
riickschauend, offenbar im Hinblick auf den nunmehr in Genf besiegelten Zustand,
davon spricht, da} die «Rechte des Konigreiches (oder: Koénigtums)» in Konrads
«unmittelbare Verfiigungsgewalt gekommen waren» (sub dicione sua regni deve-
nerant iura) *.

Endpunkt jeder feierlichen Herrschereinholung, bevor es zum bereitgestellten
Festmahle ging, war die ranghdchste Kirche des Ortes, wo dann ein Festgottesdienst
zelebriert wurde. In diesem Falle muf} dies die Bischofskathedrale von Genf gewesen
scin: der Tag, als St. Petri-Kettenfeier ein Fest ihres speziellen Patrons, war offen-
bar ebenso bewuf3t unmittelbar im Hinblick auf diesen Kirchenbau gewihlt worden
wie anderthalb Jahre zuvor ein Marienfest fiir den Staatsakt in der Abteikirche zu

(Minster 1952) 178-184 (Neudruck beidems., Selected Studies, Locust Valley, N.Y. 1965, 276—284;
ebd., 38 ff., Wiederabdruck der bei Deér zitierten Ausfithrungen aus dess. The ,King's Advent’ etc.:
Art Bulletin 206, 1944, 207 ff.); vgl. auch dens., Laudes Regiae (Berkeley 1958) bes. 32 u. 71—76.

29 Allein namentlich herausgestellt Ann. Sangall.; er konnte gerade den Schwaben vertraut sein,
die ihn Pfingsten 1025 bereits unmittelbar auf dem Boden ihres Herzogtums in Konstanz gesehen
hatten (BA 38 ¢; dazu jetzt Rod. Schmidt 152 u. bes. 163—167 sowie oben S. 70 Anm. 16).

80 Das ergibt die Zeitfolge in Ann. Sangall. (Anm. 32).

31 Dazu oben S. 81 mit Anm. 20.

32 Ann. Sangall. (S. 93, 1f.): in festivitate sancti Petri ad Vincula coromatus producitur et in
regnum Burgundionum rex eligitur.

33 D.H.III, 134 (S. 170, 10) fiir Besan¢on, fiir das vor dem Genfer Tage zu urkunden Konrad
schwerlich Gelegenheit gehabt hatte; das dort erwihnte Deperditum wird zwischen dem Staatsakt des
I. August 1034 und der Solothurner Ubergabe Burgunds an Heinrich III. 1038 einzureihen sein, da
im zweiten Ereigniszusammenhang doch wohl gleich eine Bestitigung Heinrichs selbst eingeholt
worden wire. Offenbar in diesem Sinne, ohne Begriindung, auch BA 222 ¢. — Vgl. auch unten S. 101
mit Anm. 27.
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Payerne *. Als Auftakt zu diesem Gottesdienst, in den Mauern dieser Kirche, im un-
mittelbaren Anschluf3 an den Einzug des Kaisers wird man sich vielleicht den neuen
Wahl- und Huldigungsakt zu denken haben. Unzweifelhaft hat im Rahmen der
liturgischen Handlung, auch wenn fiir dieses Mal ausdriickliche Zeugnisse fehlen,
gegen sein Ende hin, ebenso wie sonst nach grofem Herrscheraufzug, wieder eine
«Festkronung» stattgefunden als liturgische «Antworthandlung» auf vorheriges Ab-
legen der Krone durch den Kaiser wihrend der heiligen Zeremonien. Mehr als affir-
mative Bedeutung kann ihr jedoch ebensowenig zugekommen sein wie im Vorjahr
zu Payerne %,

Fiir die Ereignisse nach diesem Tage sind zwei Dinge methodisch zu trennen, die
weithin unbefangen in eins gesetzt werden: Konrads personliches Itinerar und Lei-
stungen anderer, die dabei als ausfithrende Organe seines Willens auftreten. In beiden
Fillen erscheint normalerweise gleichermallen er selbst als grammatisches Subjekt
der entscheidenden Verben. Der SchluB, daB er darum alle berichteten MaBnahmen
auch in eigener Person durchgefiihrt haben muBte, wire mit dem in solchen Fillen
iiblichen lateinischen Sprachgebrauch schlecht zu vereinen.

Am meisten Klarheit besteht, wie iiblich, iiber die militirischen Erfolge der kaiset-
lichen Truppen, die ja stets die meiste Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen pflegen.
Schon auf dem Vormarsch nach Genf hatte Konrad die Ubergabe bestimmter, auch
wohl groferer Orte entgegennehmen konnen . Vom dortigen Hoftag aus veranlafite
er vor allem die endgiiltige Eroberung Murtens. Markgraf Bonifaz von Tuskien muf}
daran maligeblich beteilige gewesen sein; vielleicht iiberliel Konrad diese Aufgabe
nach den Erfahrungen des Vorjahres iiberhaupt den Italienern, um die Stirke
deutscher Waffen mittlerweile an anderer Stelle zu demonstrieren, wo sie bisher iiber-
haupt noch nicht gezeigt worden waren, denn es hei3t auch, er habe fliichtige An-
hinger Odos verfolgen lassen, bis sie aus dem Lande getrieben waren 37: das wird in
erster Linie auf der Strecke von Morges tiber Pontarlier nach Besancon geschehen
sein, auf der die Betreffenden die Champagne erreichen konnten. Uber Konrads per-
sonliches Itinerar sagen solche MaBnahmen jedoch nichts Zwingendes aus. Immerhin
gibt es einen Hinweis, nach dem dieser Kaiser einmal, und dann wohl am ehesten in
diesen Monaten, in Romainmétier geweilt zu haben scheint *. Trifft dies zu, so hat

34 QOben S. 69.

35 Oben S. 71 ff., bes. 76. Wir haben damit hier offenbar einen jener methodisch interessanten
Fille, in denen von den sachlich unmittelbar zusammengehorigen Symbolhandlungen des <unter der
Krone Gehens» und der «Festkronung» einmal nicht die zweite, sondern die erste allein bezeugt ist;
vgl. dazu oben 8. 72. — Mit einer bloBen «Festkronung» fiir diesen Tag in Genf ist schon mehrfach
gerechnet worden, allerdings ohne klare Prizisierung des Begriffes; vgl. die Ubersicht bei Rod.
Schmidt 193 f.

36 Bresslaw 1I, 108 f. Anm.6 mit wichtigen kritischen Bemerkungen zu teilweise widerspriich-
licher Zeitfolge bestimmter Quellenangaben. Dort auch die Belege zum folgenden; die Hauptstelle,
Donizo, Vita Mathildis, c. XII, jetzt in der Neuausgabe von L. Simeoni (Bologna 1940; Rerum Irali-
carum Scriptores V, 2) S. 37 f.

37 Wipo, c. 32 (S. 51, 18 ff.). 38 Vgl. vorlaufig Egger, bes. 127 f.
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er jedenfalls auch den nahegelegenen Pfalzort Orbe besucht, mit alledem jedoch
bei den ausschlieBlich auBerburgundischen Quellenautoren sehr viel weniger Auf-
schen erregt als seine kimpfenden Truppen.

Die Einnahme Murtens erfolgte mit Gewalt; wer von der Besatzung tiberlebte,
wurde gefangen abgefiihrt ®. Das war ein Zeichen der Milde, die Konrad zu iiben
gedachte, denn bei gewaltsamer Eroberung einer hartnickig verteidigten Burg wire
blutige Rache an denen, die freiwillige Ubergabe verweigert hatten, nach den Zeit-
vorstellungen durchaus rechtens gewesen *’. Die Entscheidung iiber das Schicksal
einer solchen Besatzung stand prinzipiell beim Herrscher personlich . Auf dem
Hohepunkt der Kimpfe um das alte Widerstandsnest mag Konrad also unmittelbar
zugegen gewesen sein, ohne sich die ganze Zeit vor Murten zu binden. Der dortige
Erfolg erregte, gerade nach der Vorgeschichte vom Februar 1033, betrichtliches Auf-
sehen; er war es, der unter den verbliebenen Anhingern Odos die entscheidende
Fluchtbewegung ausloste 2. Von Giiterkonfiskationen, die Konrad gegen sie verfiigt
habe, weil3 die Fachliteratur mehr als die Quellen, doch sind sie iiberaus wahrschein-
lich. Festzustehen scheint, daf3 es zur Neuregelung von Herrschaftsverhiltnissen kam,
in die niherer Einblick uns jedoch verwehrt ist. Darf man Gewicht auf eine Formu-
lierung legen, die eine den Ereignissen etwas fernerstehende Quelle bietet, so hat der
Kaiser dabei nach Moglichkeit auf landeseigene Kriifte zuriickgegriffen #*; doch wird
er mit ihnen allein nicht ausgekommen sein **. Hauptsichlich betroffen waren wohl
«Neuburgund» und die Waadt, auf deren Beherrschung durch den neuen Landes-
herrn besonders viel ankam, vielleicht auch das Gebiet um die PaBstraBBe des Groflen
St. Bernhard **. Im ganzen ist unsere Kenntnis so liickenhaft, da} wir nicht einmal
horen, auf welche Weise ein Mann wie Graf Humbert fiir seine wertvollen Dienste
belohnt werden konnte. Unbezweifelt ist nur, da} seit dem Feldzug von 1034 und
dem Genfer Tag Konrads Herrschaft in Burgund nicht mehr ernstlich in Frage
gestellt wurde, auch wenn noch die eine oder andere Huldigung nachgeholt werden
muBte und manch innerer Widerstand Zeit brauchte, sich mit der neuen Situation
abzufinden . Dall Konrad das Weiterwirken solcher Stimmungen nicht unter-

39 Wipo, c. 32 (S. 51, 16).

40 Vgl. Kabl 385 m. Anm. 6 (S. 866); zu erginzen Waitz, wie folg. Anm.

N Waitz, VG VI 2 587=590.

42 Wipo,c. 32 (8. 51, 17).

43 Ann. Hildesheimens. (S. 38 Waitz): Odonem ... fugavit eandemque regionem #:1ciibus suis,
qui ei fidem iuramento firmabant, commendavit. Diese Formulierung paBt wenig auf mitgebrachte
Angehorige des deutschen Aufgebotes; vgl. dazu oben S. 59 f.

44 Oben S. 22 f.

45 Vgl. Hellmann s f., dazu oben S. 16 u. 17 f.

46 Datierungsformeln von Privaturkunden, in denen sich noch fiir ein paar jahre Schwanken und
Zogern zu spiegeln scheinen, wurden neben solchen, die formliche Anerkennung bezeugen, oft zu-
sammengestellt, am reichhaltigsten und interessantesten vielleicht bei Flach IV, 426—430, dem man
allerdings nicht in allen Einzeldeutungen zustimmen wird; vgl. auch Bresslaz 11, 113 f.; Poupardin
169. Vor Uberschitzung des Zeugniswertes solcher Formeln warnt mit Recht ders. 155 f. Anm.s
durch Hinweis auf wechselweisen Gebrauch. Fiir die Fortsetzung der Datierung nach Regierungs-
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schitzte, zeigt die bedeutende Zahl von Geiseln, die er sich von den Fiirsten des
unterworfenen Landes stellen lie3 7. Alles irgend Erreichbare aber schien doch ge-
wonnen, als er sich auf dem iiblichen Marschweg iiber das Elsal3 wieder nach Deutsch-
land zuriickbegab. Was blieb, durfte er nun der Zeit iiberlassen, vertrauend auf die
gleichen politischen und diplomatischen Fahigkeiten, die ihn in mindestens gleich
schwieriger Ausgangssituation schon in Italien so schnell zum Erfolg gefiihrt hatten.

6. Solothurn

Die folgenden Jahre diirfen wir hier iibergehen bis auf zwei kurze Notizen: 1036
kam es zu einer ernstlichen Friedensstorung in Butgund durch Burkhard von Lyon.
Damals geniigte ein einheimischer Anhinger der Salier, ein Sohn jenes Mannes, der
ihnen einst die Herrschaftszeichen Rudolfs III. iiberbracht hatte, um die Ordnung
wieder herzustellen. Es spricht fiir die Stirke der Staatsautoritit, die hinter ihm stand,
daf} dieser einfache Sachwalter des Kaisers den michtigen Erzbischof gefangen nach
Deutschland abtransportieren konnte, ja dall es moglich war, einen solchen Mann
dort auf Jahre in schwere Kerkerhaft zu nehmen *. Ob Odo von Blois um diese Zeit
schon in neue Konspirationen einbezogen worden war, die diesmal wieder von Ita-
lien ausgingen, ist unklar; jedenfalls liel er den einstigen Verbiindeten im Stich.
1037 allerdings drang er wieder in Lothringen ein, wihrend Konrad siidlich der
Alpen Ordnung zu schaffen suchte. Der Graf scheint sich damals in neuen Konigs-
traumen fiir Lothringen und Burgund gewiegt zu haben, deren Echo im Koénigreich
um Jura und Rhone uns verborgen bleibt, ja in der Hoffnung auf die romische
Kaiserkrone. Dies alles zerrann: am 15.November 1037 verlor Odo bei Bar-le-Duc
die entscheidende Schlacht gegen Herzog Gozelo, die bekanntlich auch numismatisch
bedeutsam ist, denn der Herzog nahm auf diesen Sieg hin AnlaB, die ersten bekann-
ten «Geschichtsmiinzen» des deutschen Mittelalters zu schlagen®. Auf der Flucht

jahren des verstorbenen Rudolf u.dgl. gebe ich zu bedenken, wie weit sie etwa stirker die Konti-
nuitit des derzeit vakanten landeseigenen Sonderkonigtums betonen als die Legitimitit der Regent-
schaft Konrads bestteiten sollte.

47 Wipo, ¢. 32 (S. 51, 19f.): acceptis de principibus Burgundiae multis obsidibus rediit per Alsa-
tiam ad imperatricem.

1 Herm. 1036 (S. 98, 29 ff.): Burghardus Lugdunensis archiepiscopus ... cum Odalricum Seligers
filium bello peteret, ab ipso victus et captus imperatorique adductus, ferro compeditus et custodia
mancipatus multis annis detinetur in vinculis. — Rod. Glaber V, 4, 21 (S. 131 Prou): post multas
perpetratas nequicias, capius a militibus imperatoris, perpetuo est condemnatus exilio. Vgl. Bresslan
I, 57 u. 421 Anm. 2; Pospardin 179 m. Anm. 3, vgl. S. 174; demnichst Bitsch (wie Lit.-Verz.). —
Zum folgenden Abschnirtt die allgemeine Literatur wie oben S. 82 f. Anm. 1 u. 3, zu erginzen durch
Kallmann und Jacob, terner Rod. Schmidt 196—200.

2 F. Friedensburg, Miinzkunde u. Geldgeschichte der Einzelstaaten des Mittelalters und der neue-
ren Zeit (Miinchen 1926) 28; vgl. Kahl 300 m. Anm. 40 (S. 933).
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kam Odo selbst ums Leben. Es hei3t, daf} sein Kopf und sein Banner dem Kaiser als
Siegesunterpfand zugeschickt wurden 3. Mit ihm werden die Widersacher deutscher
Herrschaft in Burgund die letzte Hoffnung verloren haben. Wen hitten sie nun noch
dem Kaiser der Romer entgegenstellen wollen?

Konrads zweiter Italienzug fiihrte nicht zum gewiinschten Erfolg: wihrend des
Aufenthalts auf der Appenninhalbinsel vermehrten und komplizierten sich unver-
sehens die Probleme; schlieBlich ergriff eine Seuche das kaiserliche Heer — durch sie
mehr als durch menschliche Gegner geschwicht, muBte es im Spatsommer 1038 den
Riickzug antreten. Die Krankheit raffte auch Konrads Schwiegertochter hinweg, die
junge Konigin Kunigunde, seit zwei Jahren Heinrichs III. Gemahlin, und zehn
Tage spiter einen Stiefsohn des Kaisers, Hermann, Bruder und Nachfolger Ernsts im
Herzogtum Schwaben. Konrad verlieh das erledigte Lehen alsbald — unklar, wo und
wann — seinem Sohn, Konig Heinrich, als Halbbruder des Verstorbenen dessen
nichsthinterbliebener minnlicher Verwandter . Da ein Erbanspruch Seitenverwand-
ter im Lehnrecht der Zeit noch nicht durchgedrungen war, ist die politische Absicht
klar: der designierte Thronfolger des Kaisers, bisher schon Inhaber des Herzogtums
Bayern, besall nun eine geschlossene Machtbasis, die bis auf Kirnten den gesamten
Siiden Deutschlands umfalite. Sie schlol nunmehr auch alle Lande an der deutsch-
burgundischen Grenze ein, ausgenommen das strategisch unwichtige, weil dem Ver-
kehr noch nicht erschlossene Gebiet an der Wasserscheide zwischen Mosel, Maas und
Sadne, die in all den Kampfen der letzten Jahrzehnte niemals ein Heer iiberquert
hatte.

Samtliche nennenswerten Wege vom Reich nach Burgund hiniiber, nicht nur von
Basel aus, sondern auch etwa vom Bodensee oder von Ziirich her, befanden sich nun
unmittelbar im Besitz des Mannes, der auch fiir dieses Sonderkonigreich als Nach-
folger des letzten Konigs der erloschenen Dynastie in Aussicht genommen war. Hein-
rich zihlte mittlerweile fast 21 Jahre. Er war sorgfiltig auf sein Herrscheramt vor-
gebildet wie vielleicht keiner seiner Vorginger und Nachfolger auf dem deutschen
Throne, geriistet auch mit einer fiir sein Alter beachtlichen praktischen Erfahrung in
friedlicher wie militarischer Regierungskunst, selbst wenn ein unmittelbarer Anteil an
der Beherrschung des Reichsganzen ihm bisher auch in Deutschland nicht einge-
raumt worden war. Welch griindlicher Wandel gegeniiber der Situation beim Tode
Rudolfs III., seit Errichtung des verfassungsrechtlichen Provisoriums von Payerne,
Ziirich und Genf!

Wie sehr die Belehnung des Kaisersohnes auch mit Schwaben im Hinblick auf
Burgund erfolgt war, sollte schon der Herbst des gleichen Jahres zeigen. Der Riick-
weg aus Italien fithrte iiber die iibliche Brennerstralle, also tiber Bayern. Am 11. Au-
gust 1038 urkundete Konrad in Brixen, auffilligerweise ohne die Nennung Giselas
und auch Heinrichs, die bis Ende Juli monatelang die Regel gewesen war ®. Sie waren

3 Bresslanll, 271; vgl. BA 264 a.
4 BA 291 a, vgl. 285 a.
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ihm wohl vorausgeeilt, um gemeinsam fiir die Beisetzung Kunigundes im salischen
Hauskloster Limburg an der Hardt zu sorgen, wihrend der Kaiser bei seiner krank-
heitsgeschwiéchten Streitmacht verblieb, um sie personlich nach Deutschland zu-
riickzufithren. Dreieinhalb Monate spiter, am 26. November, traf Konrad, diesmal
gemeinsam mit seinem Sohn, in StraBburg ein, um alsbald weiter nach dem gleichen
Limburg zu reisen; zweifellos kamen beide mehr oder weniger unmittelbar aus Bur-
gund. Zwischen diese Daten des 11. August und des 26. November ist der letzte Be-
such des Kaisers im vormaligen Rudolfingerreich einzureihen.

Als Stationen fiir diese Spanne sind ohne chronologische Fixierung drei genannt:
zunichst allgemein «Bayern» ohne nihere Lokalisierung, dann Solothurn, schliel3-
lich Basel ®. In Bayern sorgte Konrad fiir angemessene irztliche Betreuung seines
Heeres und wohl auch fiir die Entlassung. Er iiberzeugte sich, da} das ganze deutsche
Konigreich in Frieden lag, was einen planmiBlig im voraus organisierten Botendienst
voraussetzt; dann begab er sich nach Burgund. Dort hielt er zu Solothurn einen allge-
meinen Reichstag ab, zu dem die Gesamtheit der Fiirsten dieses Staatsgebildes gela-
den war (convocatis cunctis principibus regni generale colloquium habuit)?. Basel
wurde als Durchreisestation auf dem Riickweg beriihrt®. Alles iibrige, angefangen
vom Reiseweg Konrads in das Unterkonigreich und dem Ort des Zusammentreffens
mit Konig Heinrich, der bei dieser Gelegenheit erstmals gemeinsam mit dem Vater
auf burgundischem Boden ausdriicklich nachweisbar ist, bleibt verborgen, ausgenom-
men allein die wichtigsten Ereignisse von Solothurn.

Die Ladung zur dortigen Zusammenkunft wird schon von Deutschland aus erfolgt
sein. Zweifellos verlangte sie die Einhaltung bestimmter Mindestfristen fiir die
Rechtsgiiltigkeit, an der gerade in diesem Falle viel gelegen war, denn es handelte
sich um den ersten allgemeinen Reichstag Burgunds unter salischer Herrschaft. Fiir
die Chronologie ist es verfiihrerisch, an zwei unmittelbar zusammentreffende Daten
des kirchlichen Festkalenders zu denken. Auf den 29.September fillt der Tag des hl.
Erzengels Michael, ein allgemeines Kirchenfest hohen liturgischen Ranges und wohl
allgemein ein beliebter Stichtag fiir Termine. Thm folgte unmittelbar am 30. Sep-
tember der Tag der hl. Mirtyrer Victor und Ursus, zweier Mitglieder der fiir Burgund
so bedeutsamen Thebiischen Legion. Sonst neben dem termingleichen Festtag des hl.
Hieronymus nur selten begangen, findet ihrer beider Gedichtnis sich in fast allen
Diozesen Hoch- und Neuburgunds wenigstens als kirchlicher Feiertag minderer Ord-

5 BA 291, dazu 287 als letzte Urkunde mit Tagesdatierung (Juli 23), die Gemahlin und Sohn
noch nennt; aus der unvollzogenen Nr. BA 288 ohne Ort und Tagesdatum zogere ich, Schliisse fiir
gemeinsame Fortsetzung des Weges bis Verona zu ziehen.

6 Wipo, c. 38 (S. 58, 13 ff.; auch zum flg.).

7 Wipo, ebd., ohne Angabe eines Ortes, die erst in spiterem Zusammenhang folgt; also vielleicht
nicht 7z Solothurn, das damals zweifellos noch ein ziemlich unbedeutender Siedlungskomplex ohne
Marktrecht war, sondern nahebei auf freiem Felde inmitten einer Zeltstadt. Herm. 1038 (8. 100, 8):
de Italia reversus Solodori colloquio habito . . .

8 Wipo, c. 38.
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nung verzeichnet, an dem sich teilweise sogar das nach Neuburgund hereinragende
Konstanz, sonst unter Mainz, beteiligte ®. Vor allem aber betraf dieser Tag die be-
deutendste kirchliche Stdtte Solothurns, das tief in merowingische Zeit zuriickrei-
chende St. Ursenstift, in der unmittelbarsten Weise '°. Nach Analogie der Tage von
Payerne und Genf wird es nicht als unerlaubtes Spiel der Phantasie zu bezeichnen
sein, wenn man vermutet, daf} der Michaelistag als SchluBtermin fiir das Eintreffen
ausgeschrieben worden war, wihrend der anschlieBende Tag der beiden Thebier dem
formlichen Aufrakt der Staatsakte vorbehalten war — mit feierlicher Herrscherein-
holung und Festkronung in dieser Stiftskirche zunichst fiir Konrad allein. Quellen-
maBig allerdings steht nur die allgemeine Zeitangabe «im Herbst» (autumno) zur
Verfiigung .

Von den Teilnehmern dieses Reichstags ist auBler Konrad und Heinrich wieder
niemand bekannt. Geladen waren, wie erwihnt, die Fiirsten des Konigreichs insge-
samt '*; andererseits heil3t es, Konrad habe dort «sehr viele vornehme Herren But-
gunds sowohl sich selbst als auch seinem Sohne ihre Unterwerfung eidlich bekrifti-
gen lassen» (plurimos Burgundionum primores tam sibi quam filto suo subtectionem
sacramento firmare fectt) . Daraus ist zu folgern, dall diese Reichsversammlung
vielen Erschienenen die erste Gelegenheit zu personlicher Begegnung mit den Saliern
brachte: wer weder in Payerne, noch in Ziirich, noch in Genf beteiligt gewesen war,
hatte nunmehr endlich den Huldigungseid nachzuholen, der, gleichfalls auf beide
Herrscher bezogen, auch dort schon zu leisten gewesen war 1*. Zwischen den plurimi,
die jetzt erst schworen, und den cuncti, die die Ladung erhalten hatten, bleibt eine
Differenz, die schwer zu beurteilen ist. Vor allem ist dabei wohl an zwei recht unter-
schiedliche Gruppen zu denken: alte Getreue vom Schlage Humberts, anwesend oder
nicht, die jedenfalls keinen neuen Eid nétig hatten, daneben aber vielleicht immer
noch auch Hartnickige, die sich selbst jetzt, nach Odos Tode, einer formlichen Unter-
werfung unter die neuen Verhiltnisse nach Moglichkeit zu entziehen gedachten.
Namen sind jedoch weder hier noch dort sicher auszumachen, weder fiir Teilnehmer
noch fiir Fehlende.

Von den weiteren Verhandlungsgegenstinden verlautet, wie meist in dieser Zeit,
nur allgemeinstes: Konrad habe «Burgund damals zum ersten Male die lange ent-
behrte, ja fast vernichtete Jex schmecken lassen» (diu desuetam atque pene deletam

¥ Vgl. bei H. Grotefend, Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit II, 1 (Hannover
1892), die Diozesankalender fiir Basel, Genf, Lausanne, Konstanz und Sitten; erginzend das Heili-
genregister ebd. II, 2 (1898), das auch Angaben fiir Besancon einschlieBt.

10 Uber dieses Stift: J. Amiet, wie Literaturverzeichnis; Br. Amiet 1, 164 ff., passim; H. E. Mayer,
DA 19 (1963) 46; zum Patrozinium: Benzerath 136 f.

11 Wipo, c. 38.

12 Oben S. 95.

13 Herm. 1038 (8. 100, 9 f.); vgl. unten Anm. 20.

14 Ausdriicklich bezeugt fiir Ziirich 1033, oben S. 81, daher unbedenklich auch fiir die beiden
anderen Gelegenheiten vorauszusetzen, zumal auch Rudolf IIL sich schon Konrad und Heinrich ge-
meinsam verpflichtet hatte, oben S. 35, dazu 47. Vgl. auch S. 55 f. mit Anm. 11.
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legem tunc primum Burgundiam praelibare fecerat)'®. Das hat zu Vermutungen
Anlaf} gegeben, die abenteuerlich klingen, hier jedoch nicht erortert werden diirfen *®.
Die Entscheidung liegt bei dem Wort Jex. Man tut gut, sich zu erinnern, dal} es im
hochmittelalterlichen Latein keineswegs notwendig auf ein «Gesetz» in unserem
Sinne zu beziehen ist, ebensowenig zwingend auf kodifiziertes Recht: es kann (unge-
schriebenes) «Gewohnheitsrecht», «Rechtsordnung im allgemeinen»,selbst «Gerichts-
verfahren» bedeuten '7. Dies diirfte auch hier gelten. Konrad hitte sich dann bemiiht,
tiir jeden, der an ihn herantrat, den jeweils fiir ihn zutreffenden Rechtszustand her-
zustellen. Nicht an letzter Stelle ist dabei gewil an die Zusage zu denken, daf3 die
bisher auf Kosten des Konigtums erworbene Eigenstindigkeit groBer Herren, wie sie
unter Rudolf III. bestanden hatte, auch durch die neuen Machthaber nicht ange-
tastet werden sollte: auch sie gehorte schlieflich zur /ex, zum Gewohnheitsrecht
Burgunds, ohne dessen Anerkennung durch die neue Dynastie der Widerstand gegen
sie im Lande nicht aufzuheben war. Gern wiillten wir, was Konrad unternommen hat,
um trotz unvermeidlicher Zugestindnisse dieser Art auch die Rechte der geringeren
Volksschichten zu wahren, als deren Anwalt er anderweitig so gut bekannt ist '®;
doch auch das geht unter in jener einen allgemeinen Phrase. Kam es damals in Solo-
thurn womoglich zu einem der ersten Versuche mittelalterlichen Herrschertums, mit
seinen Mitteln eine allgemeinere Landfriedensordnung durchzusetzen? Burgund be-
saf}, wie gezeigt, eine starke landeseigene Gottesfriedensbewegung, malgeblich mit-
getragen gerade auch von solchen kirchlichen Instanzen, denen zugleich staatliche
Hoheitsfunktionen zugeflossen waren '®. Gerade dort, zumal im Rahmen einer Neu-
ordnung von allgemeiner und grundsitzlicher Bedeutung, die langer innerer Zer-
riittung ein Ende setzen sollte, ist ein Versuch dieser Art denkbar, und der Bedeu-
tungsgehalt jener mittelalterlich-lateinischen lex scheint so weit gespannt, daf} er
diese Moglichkeit nicht ausschlieBt. Eine klare Antwort wire wichtig nicht allein
fir die personliche Geschichte Konrads II. und Heinrichs III., sondern auch fiir die
allgemeine Geschichte staatlichen Lebens in diesen Jahrhunderten. Mehr als die ge-
troffenen vagen Feststellungen gestatten die Quellen jedoch auch hier wieder nicht.

Drei Tage lang jedenfalls war Konrad mit den Angelegenheiten der allgemeinen
Reichsversammlung beschiftigt. Die Frist scheint uns kurz; damals indes geniigte
sie offenbar zu grofziigig-umfassender Bestandesaufnahme und Ordnung eines stark
durchfeudalisierten Staatswesens, in dem das Konigtum nicht allzu viele Eigenrechte
mehr behalten hatte. Sie geniigte zur Vorbereitung der Ubergabe an denjenigen, der

15 Wipo, c. 38 (S. 58, 19 f.).

16 Vgl. bes. Br. Amiet 1, 179 f. :

17 Herm. Krause, Dauer u. Verginglichkeit im mittelalterlichen Recht: Zschr. f. Rechtsgesch./
Germ. Abt. 75 (1958) 5 m. Anm. 22, vgl. S. 8 f., 10, 20 Anm. 173 u. 6.

18 Vgl. Bresslan 11, 375—380.

19 Zur Gottesfriedensbewegung oben S, 56 f, Daf} sie auch vor 1038 schon im Lande aktiv war, ist
gesichert auch unabhingig von der nur hypothetisch zu lésenden Chronologie der Synode auf dem

Mons Rotundus, die beilaufig nach den quellenmiBigen Anhaltspunkten spitestens 1037, im Todes-
jahr Hugos von Lausanne, stattgefunden haben miiBte. Vgl. auch Poupardin 174.

97



dann im einzelnen weiter zusehen mochte, was zu tun notwendig war: an Heinrich,
den lingst vorbestimmten Eigenkonig Burgunds, gemeinsamen Nachkommen und
Erben des Kaisers selbst und der erloschenen Rudolfinger.

Denn das schilt sich deutlich genug als der eigentliche Sinn dieser Solothurner
Tage heraus: zunichst die Verhiltnisse fiir diese Ubergabe zu kliren, dabei nicht
zuletzt wohl auch dem Sohn, bevor er in eine gewisse herrscherliche Selbstindigkeit
entlassen wurde, noch einmal einen eindringlichen Anschauungsunterricht in staats-
kluger Regierungspraxis auch fiir dieses Land zu geben, dann und vor allem aber in
aller Form den Akt zu vollziehen, der nach iiber fiinfjahriger Dauer das Provisorium
von Payerne endlich aus der Welt schaffte, wie das jedenfalls schon bei dessen Er-
richtung vertraglich vorgesehen worden war. Am vierten Tage endlich — war es der
2. Oktober? — schien der Zeitpunkt gekommen. Auf Bitten, so heif3t es, der Primaten
des Konigreichs und allen Volkes (primatibus vegni cum universo populo laudanti-
bus atque rogantibus), also wohl auf einen sorgfiltig vorbereiteten Antrag hin, der
von einer geeigneten Person (einem Manne wie Humbert?) offentlich vorgebracht
und mit demonstrativem Beifall aufgenommen wurde, geschah der entscheidende
Schritt: Konrad iibergab seinem Sohn, Konig Heinrich, das Konigreich Burgund —
Wipo braucht dafiir die gleichen Worte, die er vordem fiir die Ubergabe dieses
Reiches an Konrad durch Rudolf in Basel eingesetzt hatte, nur jetzt ohne jeden be-
dingungsweisen Zusatz —, und er lie ihm aufs neue den Treueid schworen, d. h.
jedenfalls: thm huldigen in der neugewonnenen Eigenschaft als unmittelbarer Lan-
deskonig, wihrend Heinrich bis dahin allenfalls das nomen regis ohne tatsichliche
Regierungsgewalt besessen hatte *°. Fiir diesen Ubergabeakt ist jedenfalls nochmals
an eine jener Symbolformen zu denken, die das Mittelalter — immer wieder unbe-
schadet nachtriglicher Umformung etwa durch neuartiges lehnrechtliches Symbol-
verstandnis — auf der Grundlage rémisch-imperialer Staats- und Volkerrechtssym-
bolik entwickelt zu haben scheint: in diesem Falle die auflerliturgische Kronung
unmittelbar durch die Hand des investierenden Oberherrn, wie sie historisch und
auch dichterisch aus Beispielen des 9. und 12. Jahrhunderts bekannt ist, bildlich
durch eine Miniatur aus St.Gallen, die um 1300 entstand (Abb.S.99)?!. Die Ver-
mutung liegt nahe, dafl Konrad sich dazu eben derjenigen Krone bediente, die einst
Rudolf ihm sterbend durch Seliger zugesandt hatte, auch wenn sie bis dahin wohl
noch kein festes Reichssymbol Burgunds gewesen war *.

20 Wipo, c. 38 (S.s8, 211f.): Transactis tribus diebus generalis colloguii quarta die primatibus
regni cum universo populo landantibus atque rogantibus imperator filio suwo Heinrico regi regnum
Burgundiae tradidit eique fidelitatem denuo iurare fecit, was zuriickblendet auf Zirich 1033 (oben
S. 81). Zum nomen regis oben S. 74 Anm. 36 sowie S. 55 mit Anm. 6 a.

21 Hochmittelalterliche Beispiele: Kahl 41-43, vgl. 195-198; das unten S. 99 f. wiedergegebene
und beschriebene St. Galler Beispiel ist dort nachzutragen. Zu den antiken Vorformen demnichst
besser Kahl, Weihekrone (wie oben S. 30 Anm. 26; beachte den ebd. im Text erwihnten Parallelfail

nachwirkender staatlicher Handlungssymbolik des antik-romischen Imperiums).
22 QOben S. 55.
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KRONUNG EINES UNTERKONIGS DURCH DEN KAISER

Schwibische Mintatur Ende 13. Jb.
St. Gallen, Stadibibliothek (Vadiana), Ms. 302, fol. 26 v0, obere Halfte

Die Einsetzung eines Unterkonigs mittels der Investiturform einer unliturgisch-weltlichen Kronung
durch das Reichsoberhaupt ist nicht allzu hidufig praktiziert worden (s. S. 98 Anm. 21). Mit welcher
Selbstverstandlichkeit sie mittelalterlichem ZeitbewuBtsein gleichwohl als feststehender Brauch geldu-
fig war, der sich im Prinzip jederzeit erneuern lieB, dokumentiert vielleicht kein Zeugnis deutlicher
als die oben wiedergegebene Miniatur. Sie entstammt einem Bildkodex, den ein unbekannter Auf-
traggeber gegen Ende des 13. Jahrhunderts in einem nicht identifizierbaren Kloster des siidwestlichen
Schwaben, etwa zwischen Bodensee und burgundischer Grenze, herstellen lieB. Nach 1686 und vor
1740 gelangte er, anscheinend durch Kauf aus Privatbesitz, in die Stadtbibliothek zu St. Gallen (nicht
zu verwechseln mit der dortigen Stiftsbibliothek).

Das Bild gehort zum Karlsepos des sogenannten Stricker, vv. 3818—99 (S. 1o01—104 Bartsch). Das
Heer Karls in Spanien ist kriegsmiide und dringt heim. Um das eroberte Land zu sichern, wird Karls
Neffe Roland als (Unter-)Konig eingesetzt. Der Text spricht zundchst von Investitur mit Lehns-
fahne; anschlieBend werden, rein summarisch aufzihlend, Kronung und Akklamation genannt, ohne
Hinweis auf die Person des Koronators oder sonstige Einzelheiten (v. 3879: Karl im dé den vanen
bét. —v. 3897 ff.: dd wart der hérliche helt | beidin gekroenet unde erwelt | ze kiinege sber Spanje
lant). Im Bilde kniet Roland vor dem thronenden Kaiser, die aneinandergelegten Hinde erhoben

o8



(mit gelaufigem Quellenausdruck: applicatis manibus). Offenbar verharrt er in der Stellung, in der
er soeben den «Handgang» geleistet hat (vgl. oben S. 39 mit Anm. 24), wihrend Karl ihm mit der
Rechten die Krone als Zeichen der neuen Herrschaft aufsetzt. Die Linke des Kaisers hilt eine Fah-
nenlanze bereit, um sie — entgegen der Reihenfolge im Text — anschlieBend zu iibergeben (Roland hat
sie noch nicht erfaB3t!). Hinter Roland steht ein Geistlicher mit Mitra und Krummstab, ohne Zweifel
der im Epos hetvortretende Erzbischof Turpin, ebenso als reiner Statist bzw. Akklamator wie zwei an-
schlieBend aufgereihte weltliche Wiirdentrager: der Kinstler hat nicht ihn vor Karl und seinem
Gefolge die Kronung vornehmen lassen, wozu der Text ihm genau gleich viel Freiheit gelassen
hitte. Die ganze Komposition ist seine ureigenste Erfindung, geschopft aus seiner Vertrautheit mit
dem selbstverstindlichen staatssymbolischen Formenschatz der Zeit,

Bisher war die Investitur eines Unterkonigs durch das Reichsoberhaupt ikonographisch nur aus
einer einzigen mittelalterlichen Schopfung bekannt, nimlich durch ein bohmisches Miinzbild von
etwa 1158. Es zeigt die Ubertragung der Konigswiirde durch den Kaiser rein symbolisch andeutend,
ohne jede Riicksicht auf den realen Handlungsverlauf (vgl. Kabl, wie Lit. Verz., Abb. 35 mit Kom-
mentar, S.s573f.). Auch die hier vorgelegte Darstellung ist nicht rein realistisch: die zusitzliche
Ubergabe einer Lehnsfahne, die die Krone vom «Gegenstandssymbol» der neuen Herrschaft (s. oben
S. 40 mit Anm. 28) zum bloBen Wiirdezeichen herabdriickt, ist in den historischen Quellen zur
«Lehnskronung» nirgends bezeugt. Sie wurde hier wohl durch die Textvorlage veranlaft. Im iibrigen
aber scheint diese Miniatur sehr wohl geeignet, uns eine Vorstellung vom konkreten Verlauf der-
artiger Symbolhandlungen zu vermitteln.

Der Kodex ist beschrieben bei Karl Bartsch, Karl der GroBe von dem Stricker (Neudruck der
Erstausgabe, Quedlinburg 1857, mit Nachwort von D. Kartschoke, Berlin 1965) S. xxxvi—xxxvii,
unter der seit 1864 veralteten Signatur A 8 (14); danach bei Friedrich Wilbelm, Die Geschichte der
handschriftlichen Uberlieferung von Strickers Karl d. Gr. (Amberg 1904) 29-31; vgl. G. Scherer,
Verzeichniss der Manuscripte und Incunabeln der Vadianischen Bibliothek in St. Gallen (St. Gallen
1864) S. xii u. bes. 79; zur Herkunftsfrage: denselben Autor, St. Gallische Handschriften (ebenda
1859) 4 f. Die Miniaturen sind bisher meist sehr summarisch behandelt, zuletzt von Alb. Kroepfli,
Kunstgesch. d. Bodenseeraumes I (Konstanz 1961) 116-119, vgl. 124, 145 u. 0. (S. 423 Anm. 248,
vgl. 246: iltere Lit.), und H. Fribhmorgen-Vof3, Mittelhochdeutsche weltliche Literatur und ihre
Illustrationen: Deutsche Vierteljahrsschr. f. Lit. Wiss. u. Geistesgesch. 43 (1969) 30 f. mit Anm. 19
(Lit.). Eine umfassend kommentierte Faksimile-Ausgabe des Gesamtkodex bereiten Ellen J. Beer
und §2. Sonderegger vor. — Die obige Miniatur (Originalmale: etwa 9 X 14 ¢cm) wurde bereits abge-
bildet bei Pawl Ganz, Gesch. d. herald. Kunst i. d. Schweiz usw. (Frauenfeld 1899) Taf.IV, bei
S. 120; ferner bei E. A. Gefler, Die alte Schweiz in Bildern (Ziirich 1933) Taf. 33; E. Gagliardi,
Gesch. d. Schweiz 12 (Zirich 1934) Taf. 33, bei S. 128, und vor allem, stark vergroBert, bei R. Le-
jeune — J. Stiennon, Die Rolandsage in d. mittelalterl. Kunst (Briissel 1966) II Abb. 202, dazu Text
Bd. I 254, vgl. 248, sowie II, 349. Samtliche bisherigen Beschreibungen geben falschlich an, in dieser
Miniatur sei die Belehnung Rolands durch Fahneniibergabe dargestellt; Lejenne-Stiennon 11, 349
verzeichnen daher als angebliche Paralleldarstellung eine Illustration zum Rolandslied des Pfaffen
Konrad (Univ. Bibl. Heidelberg, Pal. germ. 112, fol. 43 vo, vgl. Lejeune-Stiennon 11, Taf. 102 sowie
Text I, 141). Fiir diese zweite Darstellung trifft die Motivangabe zu; eine Kronung Rolands findet
sich dort ebensowenig wie an anderer Stelle der von Lejexne-Stiennon inventarisierten Rolands-
ikonographie.

Fiir zahlreiche freundliche Hinweise habe ich Hertn Stadtbibliothekar Dr. Peter Wegelin, St. Gal-
len, sehr zu danken.
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Nach Reichsiibergabe und Huldigung nahmen Bischofe und iibrige Reichsfiirsten
den Konig in ihre Mitte, um ihn unter liturgischen Gesingen und lautem Jubel der
Menge in die Konigspfalz des noch kleinen Ortes zu fithren, von der Heinrich damit
als nunmehr rechtmifBiger Inhaber dieses Konigtums Besitz zu ergreifen hatte; sie
mag dabei, pars pro toto, fiir das gesamte verbliebene Konigsgut eingetreten sein.
Vornehmstes Ziel war zunichst die Pfalzkapelle, dem hl. Stephan geweiht **. Dort
wurde jedenfalls ein Festgottesdienst abgehalten, in dessen Rahmen es nunmehr auch
zu einer Festkronung des neuen Landeskonigs gekommen sein diirfte, nicht aller-
dings zu einer regelrechten Konigsweihe?: sie eriibrigte sich gemil den friiher
erorterten Grundsitzen der Zeit, nachdem Heinrich den sakralen Konigsrang schon
seit iiber zehn Jahren, seit dem Aachener Ostertage von 1028 besal3 **. Unter den
Jubelrufen, die die feierliche Herrscherprozession in die Pfalz begleiteten, fiel ein
Reimvers besonders auf, so daf3 er eigens notiert wurde; er ist oben schon einmal her-
ausgestellt worden:

Pax pacem generat, si rex cum caesare regnat —

«Friede zeugt Frieden, wenn ein Konig mit dem Kaiser herrscht» . Burgund sah
endlich unter dem Oberkonigtum des Kaisers wieder einen eigenen Landeskonig am
Ruder, wie dies schon in Mainz und dann wieder in Basel vorgesehen worden, in
Payerne jedoch notgedrungen voriibergehend auler Kraft gesetzt worden war. Die
rechte Ordnung der Dinge schien wieder hergestellt: «Heinrich, unser erster Konig
nach Rudolf», wie ihn noch 1047 eine Urkundendatierung aus dem Umkreis von
Romainmotier tituliert, hatte die Herrschaft angetreten 7.

Wieviel Eigenstindigkeit ihm Konrad in dieser Stellung zu lassen gedachte, und
das heil}t, ob dem Solothurner Staatsakt in der Konzeption des Kaisers lediglich
symbolische oder auch tatsichliche Bedeutung zukam, das bleibt wieder im Dunkel:

23 Wipo, in unmittelbarer Fortsetzung der soeben Anm. 20 zitierten Textstelle: Quem episcops
cum caeteris principibus in ecclesiam sancti Stephani, quae pro capella regis Solodoro habetur, dedu-
centes hymnis et canticis divinis Deum laudabant populo clamante etc. Uber die Pfalz und Pfalz-
kapelle: J. Amiet 18-21; Br. Amiet 1, 148 u. bes. 180; Benzerath 87 f. m. Lit.

24 Oft ohne Quellengrundlage sehr bestimmt behauptet, z. B. bei P.E. Schramm, Herrschafts-
zeichen u. Staatssymbolik II (Stuttgart 1955) G81.

25 Vgl. dazu oben S. s4 f. mit Anm. Ga, dazu S. 44 f. mit Anm. 48.

26 Wipo, ¢, 38 (8. 58, 28 ff.): populo ... dicente, quod pax pacem generaret, 5i rex cum caesare
regnaret; dazu Bresslau (Hrsg.), in Anm. 2 sowie oben S. 76.

27 Privaturkunde von 1047 Mai 16, in: Mémoires et Documents de la Suisse Romande (I) 20
(Lausanne 1865) 189 f.: de Sabbati septimo decimo Kl. junji. Octava X. luna. regnante rege nostro
Henrico primo a Rodulfo, septimo anno; bei Hidber 1, Nr. 1338 (S. 343 f.) durch ein sinnentstellen-
des Komma nach primo verdunkelt. Weitere Datierungsmerkmale fehlen. Tag und Luna stimmen
fiir 1047 zusammen, das Herrscherjahr ist, wie haufig, korrupt; vorangestellte Datierung nach dem
Herausgeber, F. de Gingins-La-Sarra, S. 190 Anm. 1, sowie Hidber, a. O. Weitere urkundliche Zeug-
nisse fiir die Anerkennung des in Solothurn begriindeten Konigtums Heinrichs bei Jacob 36 £.; sie
lassen sich vermehren. Uber die praktische Bedeutung dieser Konigserhebung gehen die Urteile aus-
einander; vgl. etwa Jacob sowie Becker 19 f., dazu oben weiter im Text.
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wenn am folgenden Pfingsttage, dem 3. Juni 1039, Bischof Heinrich von Lausanne
samt anderen, ungenannten Burgundern am Kaiserhofe bezeugt ist, der damals in
Utrecht residierte *8, so besagt dies gar nichts, denn auch Konig Heinrich war zu
diesem hohen Fest dort zugegen, und die Reise dieser Herren kann sehr wohl den
Zweck gehabt haben, in erster Linie ihn, sei es dorthin zu geleiten, sei es bei dieser
Gelegenheit aufzusuchen. Jedenfalls aber blieb dem Kaisersohn wenig Zeit, sich als
Sonderkonig Burgunds zu entfalten, denn an eben diesem Pfingsttage, etwa acht
Monate nach Solothurn, schlol Konrad, vielleicht noch nicht einmal funfzigjahrig,
die Augen fiir immer,und der junge Kénig trat die lingst beschlossene Nachfolge nun
auch in Deutschland samt Reichsitalien an, die ihn vor neue, weitergespannte Auf-
gaben stellte.

Das Konigreich an Jura und Rhone hat der Rudolfingererbe auch iiber diesen
Pfingsttag hinaus so fest in eigener Hand behalten, wie dies moglich war: von einer
Weitergabe des landeseigenen Sonderkonigtums in andere Hinde ist im kargen
Quellenmaterial nirgends auch nur als Plan die Rede. Ob Krisen, die sich zu 1045
und 1052 nur sehr schemenhaft abzeichnen ?*, damit zusammenhingen oder anders
bedingt sind, ist nicht zu erkennen. So war es der von Burgund selbst unabhingige
Thronfall des Jahres 1039, der die wnmittelbare Personalunion zwischen diesem
Staatsgebilde und den beiden ilteren Teilreichen des mittelalterlichen Imperiums
herstellte, indem nun erst das bisher kaiserliche Oberkonigtum und das bisherige
Sonderkonigtum iiber Burgund in der Person des gemeinsamen Erben zusammen-
fielen.

Heinrich hat dem ersten seiner Konigreiche 3° weiterhin eine gewisse Eigenstindig-
keit belassen, etwa parallel zu dem, was sich bis dahin im Verbande des Imperiums
bereits fiir Reichsitalien herausgebildet hatte3!. Erst nach seinem Tode (1056) begann
die iiberkommene Grenze sich stirker zu verwischen. Das jedoch fiihrt in eine Zeit-
spanne, deren Entwicklung hier nicht mehr zu verfolgen ist *2.

28 Wipo, c. 39 (S. 60).

29 Vgl. Steindorff 1, 219 bzw. 11, 169 {.

30 So darf Burgund genannt werden trotz der Konigswahl und -weihe von 1028, weil durch sie
fir Deutschland und Reichsitalien zunichst nur ein Titularkoénigtum mit Herrschaftsanspruch fiir die
Zukunft begriindet wurde, ohne daf3 ihnen vor Konrads Tode eine Abtretung faktischer koniglicher
Regierungsrechte wenigstens pro forma gefolgt wire (vgl. oben S. 55 mit Anm. 6a).

31 Vgl. etwa Paul Kebr, Vier Kapitel aus der Geschichte Kaiser Heinrichs IIL: Abhandlungen det
Preull. Akademie d. Wiss. 1930, phil.-hist. Klasse Nr. 3, S. 45 f.; wieder abgedruckt im Anhang zu
Steindorff 112 (Darmstadt 1963) 599 f.; dort weitere Literatur. Erginzend ders., Ein burgundisches
Siegel K. Heinrichs III.?: Neues Archiv d. Gesellsch. f. dltere deutsche Geschichtskunde 48 (1930),
bes. 449.

32 Ausblicke auf die weitere Entwicklung neben Grieser und Baethgen bes. bei E.E. Stengel,
Regnum und Imperium. Engeres und weiteres Staatsgebiet im alten Reich (Erstfassung: Marburg 1930),
zu benutzen in der durchgesehenen und erginzten Fassung bei dems., Abhandlungen und Unter-
suchungen zur Geschichte des Kaisergedankens im Mittelalter (Koln 1965), bes. 179—181 (z. T. ab-
weichend von der hier entwickelten Konzeption) sowie 191—201. — Eine Gesamtgeschichte Burgunds
in Kurzfassung ist von Laetitia Boebhm im Rahmen der Urban-Taschenbiicher (Stuttgart) zu erwarten.
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Quellen und Literatur
(Auswahl)

Bruno Amiet, Solothurnische Geschichte I: Stadt und Kanton Solothurn von der Urgeschichte bis
zum Ausgang des Mittelalters (Solothurn 1952).

J. Amiet, Das St. Ursus-Plarrstift der Stadt Solothurn (Solothurn 1878).

Ann. Sangall. = Annales Sangallenses maiores (neu redigierter Auszug fiir die Jahre 1014-1039
im Anhang zu Wipo, ed. Bresslau, 1915 = 1956, S. 91-94).

BA = Die Regesten des Kaiserreiches unter Konrad II. 1024-1039. Nach Job. Friedr. Béhmer neu-
bearbeitet unter Mitwirkung von Norb. v. Bischoff von Heinr. Appelt (Graz 1951),

Friedr. Baethgen, Das Konigreich Burgund in der deutschen Kaiserzeit des Mittelalters: Jahrbuch
d. Stadt Freiburg i. Br. 5 (1942) 73—98 = Baethgen, Mediaevalia I (Stuttgart 1960) 25-50.

Franz Becker, Das Konigtum der Thronfolger im Deutschen Reich des Mittelalters (Weimar
1913).

Mich. Benzerath, Die Kirchenpatrone der alten Ditzese Lausanne im Mittelalter: Freiburger Ge-
schichtsblitter 20 (1913), xxi—xxxii u. I—-219.

Helm, Bewmann, Zur Entwicklung transpersonaler Staatsvorstellungen: VuF III (1954) 185—224.

Horst Batsch, Das Erzstift Lyon zwischen Frankreich und dem Reich wihrend des hohen Mittel-
alters (Diss./masch, GieBen 1969; im Druck voraussichtlich Gottingen 1970).

O. Bliimcke, Burgund unter Rudolf III. und Heimfall der burgundischen Krone an Kaiser Kon-
rad II. (Diss. Greifswald 1869).

Laetitia Boebhm, Rechtsformen und Rechtstitel der burgundischen Konigserhebungen im 9. Jh.:
Historisches Jahrbuch 8o (1961) 1—50.

Harry Bresslau, Jahrbiicher des deutschen Reichs unter Konrad II., 2 Bd. (Leipzig 1879/84).

—, Wiponis Opera. Editio tertia (Hannover 1915 = 1950).

Heinr. Bittner, Waadtland und Reich im Hochmittelalter: DA 7 (1944) 79—-132;

—, Studien zum frithmittelalterlichen Stidtewesen in Frankreich: VuF IV (1958) 151-1809;

—, Geschichtliche Grundlagen zur Ausbildung der alemannisch-romanischen Sprachgrenze im
Gebiet der heutigen Westschweiz: Zeitsch. f. Mundartforsch. 28 (1961) 193—206;

—, Heinrichs 1. Siiddwest- und Westpolitik (Konstanz 1964);

—, Vom Bodensee und Genfer See zum Gotthardpall. Grundziige des politischen Geschehens im
Zentralalpengebiet vom 6. bis 12. Jh.: VuF X (1965) 77—110;

—, Studien zur Politik der Staufer wihrend des 12. Jahrhunderts: VuF XII (1968) 79-119.

Cart Laus. Ep. = Recueil de chartes, statuts et documents concernant I’ancien évéché de Lausanne,
par E. de Gingins-La-Sarra (Lausanne 1846).

Chron. Ep. Laus. = Chronica Episcoporum Lausannensium, in: Cartulaire du Chapitre de Notre-
Dame de Lausanne, éd. Ch. Roth I (Lausanne 1948); als Cononis Gesta Episcoporum Lausannensium
auch 8§ XXIV, 793-803.

DA = Deutsches Archiv fiir Geschichte (ab 1950: Erforschung) des Mittelalters.

DD = Monumenta Germaniae Historica, Reihe: Diplomata.

E. Diener, Konige von Burgund aus dem Hause der Welfen: Genealogisches Handbuch zur Schwei-
zer Geschichte 1 (Ziirich 1900-1908) 73-83,

D. H. ITI. = Die Urkunden Heinrichs III., hg. von H. Bresslau u. P. Kehr (DD V, Berlin 1931).

D. K. II. = Die Urkunden Konrads II., hg. von H. Bresslau (DD 1V, Hannover 1909).

B. Egger, Geschichte der Cluniazenser-Kloster in der Westschweiz bis zum Auftreten der Cister-
zienser (Freiburg/Schweiz 1907).

T. Endemann, Vogtei und Herrschaft im alemannisch-burgundischen Grenzraum (Konstanz 1967).

FDG = Forschungen zur Deutschen Geschichte.

H. Fichtenan, Grundlagen der Landeshoheit im mittleren Arelat: Mitteilungen des Instituts fiir
Osterreichische Geschichtsforschung, Erginzungsband XIV (Wien 1939) 139-174.

103



Jacques Flach, Les origines de I'ancienne France IV: Les nationalités régionales (Paris 1917).

Font. Rer. Bern. = Fontes Rerum Bernensium. Berns Geschichtsquellen I (Bern 1883).

P. Fournzer, Le royaume d’Arles et de Vienne (Paris 1891).

W. v. Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit 1I: Bliithe des Kaiserthums3 (Leipzig 188s).

R. Grieser, Das Arelat in der europiischen Politik von der Mitte des 10. bis zum Ausgange des
14. Jahrhunderts (Jena 1925).

S. Hellmann, Die Grafen von Savoyen und das Reich bis zum Ende der staufischen Periode (Inns-
bruck 1900).

Herm. = Hermann von Reichenau (Herimannus Augiensis oder Contractus), Chronicon; Auszug
der Jahre 1024—1039 neu redigiert im Anhang zu Wipo, ed. Bresslau, S. 94—100.

B. Hidber (Hrsg.), Schweizerisches Urkundenregister I (Bern 1863).

S. Hirsch, Jahrbuicher des deutschen Reichs unter Heinrich II., Bd. I (Leipzig 1862).

S. Hirsch — Herm. Pabst, dasselbe, Bd. II (Leipzig 1864).

S. Hirsch — H. Bresslau, dasselbe, Bd. II1 (Leipzig 1875).

Historischer Atlas der Schweiz, herausgegeben von H. Ammann und K. Schib 2 (Aarau 1958).

Rd. Hoke, Die Freigrafschaft Burgund, Savoyen und die Reichsstadt Besancon im Verbande des
mittelalterlichen deutschen Reiches: Zeitschr. f. Rechtsgesch. / Germ. Abt. 79 (1962) 106—-194.

Gg. Hiiffer, Das Verhiltnis des Konigreichs Burgund zu Kaiser und Reich, besonders unter Fried-
rich I. (Paderborn 1873);

—, Die Stadt Lyon und die Westhilfte des Erzbistums in ihren politischen Beziehungen zum deut-
schen Reiche und zur franzosischen Krone (Miinster 1878).

Herm. Hiiffer, Die Abteien und Priorate Welschburgunds unter den Zihringern: ZSchweizKiG 15
(1921) 1—25; 122—145; 207—232; 261—278;

—, Die Tetritorialmacht der Bischéfe von Lausanne in ihrer Entwicklung bis zum Ende der Zah-
ringer: ZSchweizGesch 4 (1924) 241-351.

Louis Jacob, Le royaume de Bourgogne sous les empereurs Franconiens (Paris 19006).

Hans Jiger, Rechtliche Abhingigkeitsverhiltnisse der ostlichen Staaten vom Frankisch-deutschen
Reich (Gelnhausen 1960).

H.-D.Kahl, Slawen und Deutsche in der brandenburgischen Geschichte des 12.Jahrhunderts
(Koln 1964).

R. Kallmann, Die Beziehungen des Konigreichs Burgund zu Kaiser und Reich von Heinrich III
bis auf die Zeit Friedrichs I.: Jahrbuch f. Schweizerische Geschichte 14 (1889) 1—109.

Fr. Kiener, Verfassungsgeschichte der Provence seit der Ostgothenherrschaft bis zur Errichtung der
Konsulate (Leipzig 1900).

Jos. Landsberger, Graf Odo 1. von der Champagne (Oto II. von Blois, Tours und Chartres),
995—1037 (Diss. Berlin 1878).

J.-Y. Mariotte, Le royaume de Bourgogne et les souverains allemands du Haut Moyen Age: Mé-
moires de la Société pour I'Histoire du Droit etc. 23 (1962) 163—183.

H.-E. Mayer, Ein Rundschreiben Rudolfs II. von Burgund aus dem Jahre 932: DA 17 (1961)
507-517;

—, Die Politik der Konige von Hochburgund im Doubsgebiet: DA 18 (1962) 530-539;

—, Die Peterlinger Urkundenfilschungen und die Anfinge von Kloster und Stadt Peterlingen:
DA 19 (1963) 30-129 (verkiirzte franzosische Bearbeitung: Les faux des moines de Payerne: Bibl.
Historique Vaudoise 39, 1966, 23—39);

—, Die Alpen und das Konigreich Burgund: VuF X (1965) 57-76.

Kurt Meyer, Genealogisch-heraldische Untersuchungen zur Geschichte des alten Konigreichs Bur-
gund (Speyer 1930).

H. Mitteis, Lehnrecht und Staatsgewalt (Weimar 1933 = Darmstadt 1958).

Fr. C. Moser, Das Strallen- und Schiffahrtswesen der Nordostschweiz im Mittelalter (Frauenfeld
1930).

104



Herm. Pabst, Frankreich und Konrad der Zweite in den Jahren 1024 und 1025: FDG 5 (1865)
309—368.

Carl Pfaff, Kaiser Heinrich II. Sein Nachleben und sein Kult im mittelalterlichen Basel (Basel
1963).

R. Poupardin, Le royaume de Bourgogne (Paris 1907).

Reg. Dauph. = Regeste Dauphinois ou Répertoire chronologique et analytique des documents . ..
relatifs a 'histoire du Dauphiné, éd. U. Chevalier. 1 (Valence 1912).

Rod. Glaber = Raoul Glaber, Les cinq livres de ses histoires, publiées par M. Prox (Paris 1886).

E. Sackur, Die Cluniazenser in ihrer kirchlichen und allgemeingeschichtlichen Wirksamkeit bis zur
Mitte des 11. Jh., Bd. II (Halle 1894).

I. Scheiding-W ulkopf, Lehnsherrliche Beziehungen der frinkisch-deutschen Konige zu anderen
Staaten vom 9. bis zum Ende des 12. Jahrhunderts (Marburg 1948).

Roderich Schmidt, Konigsumritt und Huldigung in ottonisch-salischer Zeit: VuF VI (1961)
97—233.

P.E. Schramm — Fl. Miitherich, Denkmale deutscher Konige und Kaiser (Miinchen 1963).

Aloys Schulte, Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwischen Westdeutschland
und Italien mit Ausschlull von Venedig. 2 Bd. (Leipzig 1900).

SS = Monumenta Germaniae Historica, Reihe: Scriptores.

E. A. Stickelberger, Denkmiler des Konigreichs Hochburgund (Ziirich 1925).

Thietm. = Thietmari Episcopi Merseburgensis Chronicon, ed. R. Holtzmann (Berlin 1935).

VuF = Vortriage und Forschungen. Hrsg. vom Institut fiir geschichtliche Landeskunde des Boden-
seegebiets in Konstanz, geleitet von Theodor Mayer.

Gg. Waitz, VG VI = Deutsche Verfassungsgeschichte VI: Die deutsche Reichsverfassung von der
Mitte des 9. bis zur Mitte des 12. Jh. I12, bearb. von G. Seeliger (Berlin 1896).

W. Wattenbach — R. Holtzmann, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter: Deutsche Kaiser-
zeit I. 4 Hefte (Berlin 1938 = 1943).

L. Weingartner, Vereinigung Burgunds mit dem deutschen Reiche unter Konrad II.: Programm
des ersten deutschen K. K. Gymnasiums in Briinn fiir das Schuljahr 1880, S. 1—28.

Wipo = Wiponis Opera, Editio tertia, ed. H. Bresslaw (Hannover 1915 = 1956). — Ohne Son-
dertitel zitiert werden die in diesem Bande enthaltenen Gesta Chuonradi imperatoris.

ZSchweizGesch = Zeitschrilt fiir Schweizerische Geschichte.

ZSchwKiG = Zeitschrift fiir Schweizerische Kirchengeschichte.

105



IS0y

REAA T )
[ wopmng ] X PITQUIA 3§ D

sseq H_ m
ISSENG e wy of
-
1O 19uueuad X9 T, Wi ) OINENISY
wosunianusrQ ®

2ZamsiryegIydsuouUIg -
ERNE S
g D

UZUAISSYPIIOY  wmemm

puB[IEly == [V (9sTeIudIL], ud) SINNON = LI\ O SATUIIA

JPo——
wy 001 o o

)
S SSuuaLIne]y
Sy :A wﬁN-\-b /A
.

..ﬂ\wﬁ_s_. S .

N

_C
\\ 2qI0

'S Q >usdno(
uaBuipranag fpurafeq Q UOpIAX

(moqir]) @

J uv:‘:wu:O&

” ¢
\\\ SN 23491 uodursog Q
youny, \\ 7\ @
fuorsuoneyy usppyueIdisuny .. ) /
Smqzus ‘q0 (feapueiny—) nnop \v, HNOVIINVHD " Ld9

un

uIP[IUIYY G

} ZUINNN

gfor—£¢or a3[oyydeN aydsipunsing a1p wn uaSunziaszopurursny Jop azigdneyosidney

(8561 neITY) 7 92498 Y PUN wurwwly " A "SSIY ‘ZI9MYDS IOP SEY USYDISIIOISIH SIp 61
pun 9 udIEY UIP W FUNpUIqIdA UT V€6 (V9GT) §S "Yosafuaydary] ZIdMYdS °J IYISZ :2UUesI[)-1g
PUN [EAUBIO-JISNNON UOA AYDIYISIDH INZ UIPMIS pun ‘€€I1—6L (VYV6I) L Y :19)[e[PNIWYI0H wi
UOI9Y PUN PUBPPEEN\ “ousing "H UOA 3ss1uqaSig 19p punin jne uouuomdF opina auexydney aiq



	Die Angliederung Burgunds an das mittelalterliche Imperium : zum geschichtlichen Hintergrund des Schatzfundes von Corcelle-près-Payerne
	...
	Burgund : Land und Leute, König und Herren
	Die Rechtslage beim Ausbruch des Konflikts um die burgundische Nachfolge
	Der Nachfolgekonflikt
	Krönung eines Unterkönigs durch den Kaiser : Schwäbische Miniatur Ende 13. Jh. [mit Erläuterung]
	Quellen und Literatur (Auswahl)

	Anhang

